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Carl Krehne 
in geschichtlicher und persönlicher Sicht 

Von Dr. DttloS Killt, Oberpfarrw I. R., früher BerUn. Jet%t Wleabaden 

.Nlcht In der Verfolgung. auen nldlt in der Verurteilung. sondern In 
der B,lIandllm~ des Rechubrediers Urst du wimtlglle Mittel zur Bekämp. 
{ung der Kriminalität: Ungefähr mit dieeen Worten sdlloS earl Krohne. 
der große Wegbereiter des deutad:!en Strafvollzuges, eine für mich un
verge8licne 8esprechuDI. der ich alt junser StralvoUrup&elstlkber bei· 
wohnl'D durfle. 

Im war Ober diese pointIme Ponnullenmg geradezu betroffen I WIr 
d.s nlmt eine Zurilcbetzung der .t.atlichen Red'll.prechuDg. die für 
mich bilh« unantastbar war - und fOr die oft leberugefihrllche. aber für 
das Wohlerp!hen des Volkes nOlwendJ.e Titigkeit der Kriminalbeamten ? 
Enl künlidt hatte elDer meiner freunde letne jurlldsme Laufbahn auf
gegeben und war - von uns .Uen beneidet - zur KrimlnalistJk übergewrch
seit. Und nun wurde der Strafvollzu8 hier so unbedingt auf den Schild 
e rhoben!? Ich habe mich als Neuling mit keInem Wort an diete:r Bespre
d1Ung betetllgt. Aber Krohnet für die d.maJige Zelt unaewöhnlime for
derung hat midi bU .uf den heutisen T.S ..... nsengeh.hen l denn im 
Laufe melDer dreißJstihrtaen .ktiven nllPeit im StrafvollzuS und in den 
zwanzlI J~n meiDet: Ruhe«aodes habe idI die Wahrheit dieees Postu
lats immer wieder bestlltlgt .... unden. Deshalb sei hier ein kurur BlnbUck 
In das Leben und Wirlten CarI Krabne. geaeben, der sein lanzet Leben 
hindurm Im Dienste der Gefangenen uod Ihrer Wlederein,gliederung in 
die mentdtlk:be GeseIlIc:haft sestaoden hat Dielte aelne Lebensarbell kam 
nldll nur den Rechtsbremem zugute. IOndem w.r Im elBentlimen Sinne 
des Wortet Olerut .m ganzen Volke. D.bei gih. d.mall wie heule. das 
Wort des Gründers der Inneren M'-'on, 'oh.nn HInrIm Wimerna , 

.Dle Wiege des Verbredleru steht mitten unter uni, -

und du Kind der Süode 111 von uni .Uen groß sezosen.· 

Gart Krohnes Lebenabdd lGd:enJoe darzutteUen, ist bei der Fülle des 
vorhandenen Materielt Im Rahmen dleter Abhandlung unmöglim. Wer 
Leben und Werk nlher verfolgen will. tel auf den UteratumadJweis der 
.ZeitschriR tar die seeamte Strafrecht:twlsleruc:haft·, 31. Band. Berlin 1913. 
S. 706 - 714, verwieten. Dort werden 91 VeröfentUc:hunsen (Bücher, Sta
tistiken, 8espre<hunsen, _Reden. Gutachlen, Jahreaberimte, Vortriae und 
5 Nekrologe) n.chgewlesen. Im muß mim darauf beschränken, einige 
Marksteine aus Krohnes Leben und Wirken zu skizzieren. Das gesmleht 
sm eindrucksvollsten zunächst durch einen Rüd:grUf auf die Anspradle, 
In der Gar! Krahne bei der Feier seines 75. Geburtstages selbst die wich
tigsten Epochen und Lebensdaten herausstellte. Er sprach von seinem 
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Elternhaus (1S36 geboren), einer hannöversdlen Landp!arre, in der die 
Tradition des Großvaters, der auch Landgeistlicher gewesen war, erh.leen 
wurde, so daß es fUr ihn eine Selbstverstiindlichkeit war, auch Theologe 
ZU werden. Sodann von seiner Jugend auf der Dorfschule, dem Gymna
sium In Götüngen und von fröhlichen Studententagen in Jena und Göt
tingen. Nadl bestandenem Examen wirkte Krohne zunächst als Lehrer 
am Realgymnasium in Oldenburg, bevor er in verschiedenen Gemeinden 
als Seelsorger amtierte - so In der SchIfferstadt Elsfleth - in der Vorstadt 
von Oldenbufg, wo er das Leben der Fabrikbevölkerung kennenlernte, -
auf dem Moor, der Marsch und der Geest, wo er mit der bäuerlichen 
Bevölkerung und ihrer Eigenart vertraut wurde. 

Etwa im 'ahre IS58 wurde Krohne Hilfsgeistlicher on der Strafanstalt 
Vechta IOldenburg). Diese Berufung nannte er später den größten und 
entsmeidendsten Markstein seines Lebens. Bereits in Vechta packte den 
jungen Gefängnisgeistlidien dos Problem _ Vcrbredu:'ß, Strafe und Straf
voUzug' mit geradezu übermächtiger Gewalt und hat ihn bis zu seinem 
Lebensende nicht mehr verlassen. Die anschließende Tätigkeit als Straf
anstaltsseel80rger endete 1873 mit der Ernennung zum Direktor der Straf
anstalt in Vemlo. Einige Jahre später kam Krohne als Leiter des Zuml· 
hauses nadl Rendsbucg und wurde 1883 Direktor am Zellengefängnis 
Berlin·Moabil. 

Krohne erkannte mit scharfem Blick die Mängel des damaligen Voll· 
zuges von Freiheitsstrafen. Zum besseren Verständnis seiner Reformgedan
ken Ist ein kurzer geschlchtlimer Rückblidc notwendig. 

Die von dem Preußisdlcn Justizminister von Arnim in einem dreibän· 
digen Werk ,Bruchstücke über Verbrechen und Strafe' <Frankfurt und 
Leipzig IS031 aufgestellten Forderungen wurden zwar als beremtigt aner
kannt und gelegendidl sogar beachtel, konnten aber wegen der Beuei
ungskriege und des dann folgenden Zustandes wirtschafllidler Erschöpfung 
erst nadl lahrzehnten ernstlich in der Praxis verwertet werden. Ein we
sentlicher Auftrieb hierzu kam ersl, als die Strafre<:hlswisscnschaft sich 
der Geföngnisfrage zuzuwenden begann und als einige Männer der Kirme 
die Fürsorge für dos Schicksal der Gefangenen als zu den Aufgsben der 
christlichen Nächstenliebe gehörig ansahen. Von den Wissenschaftlern 
seien genannt, die Arzte Dr. lulius und VarTentrapp, von den Rechtsge
lehrten Millennaier, Nöllner, von Jagemann, von Hohzendortf u. a. 

Durch sie wurde der Strafvollzug in den Zusammenhang der Rechts-, 
Staats- und Sozialwissenschaft gestellt und dadurch deutlich gemachi, daß 
sich grundlegende Anderungen und Verbesserungen nur auf wlssenschaft
lirner Grundlage aufbauen. 

Von den Männem der Kirme muß in diesem Zusammenhang Heinrich 
Balthasar Wagnitz genannt werden, der von 1781 - ISI7 im Zuchthaus 
zu Halle tätig war und der von Krohne einmal ,der deutsche Howard' 
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aenannt wurde. DreI Veröffentlichungen von Wagnlt%. die viel werivoUe 
Anregungen und Vorschläge enthiehen, gerieten leider fOr .pitere Gene
rationen in Vergessenheit, auch die .Allgemeine deurache Biographie
nennt Ihn nicht. Seine Bedeutung tat aber durch die Arbeiten von Prof. 
Dr. Albert Krebs (siehe die .Festschrift für Bbemard Sc:hmldt zum 70. Ge
burtstag' u. a.a.O.l auf. Neue gewürdigt worden. 

Der zweite Mann der Kircne. dem Krohne 811 junger Gefängnisgeistli
cher manche Anregungen zu "erdanken halle. war der als Leiter des 
KaIserswerther Diakoni&senhauses weilhin bekannte Theodor Fliedner. 
Flledner hane als junger Gel8tlldu~r eine längere Relse Ins Ausland un
ternommen und seine Erfahrungen unter dem Titel _Kolleklenreise nach 
HoUand und England {2 Bändel. nebil einer awführllchen Dan teIlung 
des ICin:nen-. Schul-. Armen- und Get8ngnlswescn. belder Länder, mit 
vergleichender Hinweisung auf Deuischland. vorzüglich Preußen', 1831 
veröffentlicht. Besonders wichtig für seine Einwirkung auf die Reformen 
des Strafvollzuges war seine Mitarbeit In der .Rhelnisdl·Wesdälisdlen Ge
fingnis·Gesellschaft·, zu deren Gründern er gehörte (18261. Sie war die 
erate gcsellsdlafU.lme Vereinigung. die es skh zur besonderen Aufgabe 
gemacht hatte. Im Einvernehmen roll den zuständigen Behörden auch 
laien für die Arbeit an den Cefangenen und Entlassenen heranzuziehen. 

Dieser Forderung hat Fliedner dadurdl besonderen Namdrudt verlie
hen. daß er telbet eine ent1usene Gefanlene aufnahm und ihr Unterkunft 
in dem Gartenhiiuscben seines Piarramens gewährte. A.Ia Dank half sJe 
Ihrem pfarrer in der Krankenpflege und in der Betreuung der Alten. 
Schwamen und Kinder. So wurde diesel Ganenhäuschen mit seiner Be
wohnerin die Keimzelle der Kaiserswerther Anstalten. die heute in Deutsch· 
land und in vier Erdteilen mit 32000 Diakonissinnen Im Dienst der 
mrisdlmen Nimstenliebe slehen. Unwillkürlich drängt slm die Prage auf I 
Was wäre aus der Gefangenen{(lnorge geworden, wenn Fliedner zu sei· 
nem Lebenswerk die Fünorge In den Gefangenen und deren Familien 
und nicht die w~iblJche Diakonie erwiihl! hätte 1 

In Ihren Veröf(entlimuogen forderte diese Gefängnis-GeteIl.d14f1 für 
jede christliche Konfession einen eigenen Anslahageisllichen und delglei~ 
dten einen Lehrer für den Elementarunterricht auf Ko~en der.Gefängnis
Gesellachaft sowie ausreimende ,.nUe für die Gefangenen bei ihrer WIe
dereingUederung In die menschIidie Gesellschaft. Mil diesen Forderunsen 
griff Aledner auf die Ideen der syslcmatis<hen EntlauenenHir60rge In 
Preußen zurück, wie ai.e 10 der .Instruktion vom 27.3. 1797- ZUI8.Dlmen· 
gefaßt waren. 

Bin weiterer Mann der KIrme. der sich vor Krohne mit am meisten 
um den deutschen Strafvollzug verdient gemacht hai. Ist der Vorsteher 
des Rauhen Hauses in Hamburg, 'ohAßn Hinlich Wiehern. Als er zur 
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Förderung seines Lebenswerkes - der Inneren Mi.lon - 18<46 in Berlin 
weilte. wurde er von Dr. (uliu! auch In das fast vollendete Moabiter Zel
lengefängnia geführt. Hier erhielt sein alle Seilen des Leben. umspannen
der BIlde. einen uefen Einbild:: in ein Arbeitsfeld. das nach seiner Meinung 
zu den Aufgaben der Inneren Mission gehörte. Schon damals erreichte 
er eine BespredlUng mit dem Minister Eichhorn und dem König Friedrich 
Wilhelrn IV .• um über die Frage zu beraten. in weld\er Welse die Brüder 
des Rauhen Hauses Im Gefangnlsdlenst zu verwerten wären. Oll' Revo
lullon 18<48 unterbrach die Verhllnd]ungen. Sie wurden aber 1851 wieder 
aufgenommen. Noch In demselben Jahre bestimmte eine Kabinettsorder. 
daS die für den Dienst der Inneren Mission Im Itauhen Haus ausgebil
deten Personen vom PreuSisdlen Staat Im Gefängnisdienst neben den 
Militiiranwirtem tlOgcstellt werden konnten. Bald da rauf ging der König 
auf den Vorsdllag WIchern! ein, Ihm du Zellengefi ngnls zu Moabit für 
einen Versum im graSen Maßslab zu ilberwelsen. Durch eine Kabinetts.
order vom 5. Juli 1856 wurde der Bruderschaft des Rauhen Hauses zwe<b 
Durchführung der Einzelhaft in der Moabiter Anstalt der Dienst in dem 
Zellengefängnis übertragen. Das ganze Personal. mit Ausnahme des DI
rektors und einigen Verwaltungsbeamlen, wurde aus Angehörigen des 
Rauben Hauses zusammengestellt und Wichern , der Inzwisdlen all Mlnl
!\'terialrat In das Innenministerium berufen war. wurde die Aut'.sicht über 
die Moabiter Strafanstalt übertragen. WIchern plante. dAI Rauhe Haus in 
Hamburg und die Strafanstalt Moabit zu einer Pflanzschule für ein ganz 
neues Geschledlt von Gefängnisbeamlen aUer Grade zu machen. welmes 
nach und nach an die Stelle des IIlten, lediglich militärisch geschullen. 
treten sollte. Das Elngrelfcn Wicherns rief ober die alten Feinde der Ein
zelhaft nur noch erbitterter auf den Plan. und neue Gegner kamen hln
'u. 

Die Juristen glaubten. Wienern wolle den Strafvollzug seines Charak
ten als eines Rechtsaktes entkleiden und zu einem Zweige der Inneren 
Mission machen. Die Verwahungsbeamten lehnten sich gegen den Ge
danken auf. daß die Gefängntsbeamlen nid \t nur ihren staatlichen Vorgesetz
ten gehorchen und verantwortlich sein sollten. sondern als Mitglieder einer 
Bruderschaft den Oberen derselben. Die öffentliche Meinung staubte, 
daß durch die Brüder vorn Rauhen Haus In den Strafvollzug eine unge
sunde, ilbersp3:mte Religlosilät gelragen würde. wekne die Cefllßgenen 
entweder zu Heuchlern erziehe oder dem religiösen Wabnslnn entgegen
treibe. Alle diese GegcnJätze fanden In der- Tagespresse. In der Utrt"atur 
und vor allem im PreußiJchen Landtag von 1858. 1861 und 1862 ihren 
lebhaften Ausdrudc. So wurde der IIhe Streit um dal System der Einzel
haft aus einem technlschcn zu einem religiös-poIUisthen, Il.s handelte lich 
dabei um dJe' Frage. ob mAn Im Strafvollzug einer als einseitig bezeim
neten religiösen und. wie man behauptete. mit politischer Reakuon ver
bundenen Richtung einen maSgebenden Einfluß gestatten waUe. Der 
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Landtag verweigerte daher die Gelder zur Ausbildung von Gefängnisauf· 
sehern im Rauhen Hause. Damit fiel der großangelegte Plan Wicherm, 
Wiehern sdIied 1872 aus dem Ministerium des Innem aus und widmete 
.Ieh wieder dem Rauhen Hause und den mannigfachen Aufgaben der 
Inneren Mission, 

Widlem scheiterte daran, deß er die Möglichkeiten des Rauhen Hauses 
überschötzt halle. wenn er dort Hunderte von Gefängnlsbeamtcn, vom 
Direktor bis zum Aufseher. ausgebildet wissen wollte. ohne daß dabei 
zugleich die Hauptawgaben des Rauhen Hauses vernachläS!ligl wurden, 
Bel dieser Kritik darf nicht übersehen werden. daß Wimem als Erster 
gezeigt hal. was .Strafvollzug in Einzelhaft" in Wirklichkeit ist. und es 
muß immer fest im Auge behalten werden. daß ZeUengefängnis&e, auch 
wenn sie nach allen Regeln der Kunst erbaut sind. noch lange nicht ge
nügen. um das System der Einzelhaft durchzuführen. sondern daß dazu 
ein gerade für diese Art des Strafvollzuges gebildetcs und besonders ge
schultes Beamtenpersonal gehört. 

Von dieser Notwendigkeit war auch der junge Direktor Krohne restlos 
überzeugt. Er benutzte den zunehmenden Einfluß seiner Stellung, die 
Einzelhaft nam und nam in allen preußlsdleo Geföngnlssen einzuführen. 
Dabei lag ihm auch besonders die Tätigkeit des AufslmlSpenlonals am 
Herzen. MII welmer Bnergle und Zielstrebigkeit er sidl hier eingesetzt 
hai. ~ht wohl am besten hervor aus dem Wortlaut der Niederschrift ei
ner Tagung des Vereins der deutsdien Strafanstailsbeamten - veröffent
licht in .BläUer für Gefängniskunde", Heidelberg Ig90. Seile 115 ff. I DI· 
rector Krohne. Berlln I 

.M. H.I Das Thema ~Vorbildung und Fortbildung der Aufseher· muß 
erwellert ..... erden durch die Be8mwortung der Froge nam den Vorbedin
gungen, welche derjenige erlüllen muß, der sich um den Aufseherdienst 
hel'firbt, die Herren ßerlmterstaUer hoben dsher diese Froge ebenfalls In 
den Kreis Ihrer Erörterungen gC2ogen, im habe in meinen Thesen rund 
IJ diese Vorbedingungen, wie sie auf Grund der gesetzlld\en Beslimmun
gen und der forderungen des Gefängnisdlenstes gestellt werden müssen, 
mehr Im Einzelnen dargelegt als die Herren Berichterstatter. und blUe Sie. 
denselben ihre Zustimmung 'Zu geben. 

M. H.I Für den gewöhnlichen Arbclter wird der zelmstündlge Arbeit&
tag verlangl, die Forderung wlrd In den weitesten Krefsen als berechtigt 
anerkannt. die Regierungen stehen der!lelben sympathlsdl gegenüber und 
von unseren Aufsehern verlangen sie 13 und J.1 Stunden Dienst. Im 
Sommer beginnt der Dienst um '/~ 5. Im Winter um '/46 und dauert bis 
abends um 7 '/ 2 oder g Uhr mit einer elnstündigen Mittagspause. Von 
einem Pamillenleben ISI für den Aufseher nicht die Rede. wenn er zum 
Dienst geht. schlafen die Kjnder noch. wenn er vom Dienst kommt. 
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achlafen sie smon wieder. ob er aie des Mittags meht. lIt zweifelhaft. 
M.I-I.l Du Ist kein Mensd\enleben mehr. Der Entwurf zum Strafvollzugs
gesetz §Z~ setzt die Arbeitszeit für einen Gefängnlsstrifllng auf 9 - 10 
Stunden fesll die DIenstverordnungen muten dem Aufseher 13 - 14 Stun
den zu 111 Dazu eine Bezahlung. die oß nimt die eines besseren Arbeilers 
erreicht, meistens hinter ihr zurückbleibt. Können wir uns wundem, daß, 
wenn das so bleibt, wir bald nur nod) das elendste Menschenmaterial 
für unseren Aufsichtsdienst bekommen. wetches h'eder Vorbildung noch 
Fortbildung zu tüchtigen Aufsehern machen wIrd. Ich bitte die Herren, 
weldle UJU über die Fortbildung der Aufseher durch Schulen, Lectüre, 
Vorträge usw. unterhalten. sorgen SIe für Erleichterung des Dienstes und 
bessere Beuhlung. An die Herren Vertreter der Regierungen. welche wir 
die Ehre haben, In unserer Mitte zu &ehen. richte im die Bitte, Tun Sie 
den SlolI lssäckel weiler lIuf, ge~n Sie uns ein Drittel Aufseher mehr und 
erhöhen Sie die Gehäher. damll der Aufsimtsdlenst für tüchtige Leute 
wieder begehrenswert wird.-

Das war für die damalige Zeil eine unerhört sc:harfe und kühne Spra
che. Aber 81e zeigt Krohnes mll Energie geladene Per5Önlidlkelt und zu
g1eim !lein unbedingtes Eintreten mr seine Beamten - und dllmlt aud) 
für die zu beueuenden Gefangenen. 

Den Praktiker Krohne. der auch au leiter des preußlsc:hen StrafvoU
zuges Im Ministerium geblieben \\o'ar, lernen wir am einprägsamsten ken
nen • wenn wir ihn auf clner seiner Visitationen begleiten. Eine BesimU
gung. oder wie Krohne sie nannte - ein Besuch - In der Anstalt. nahm 
ungefähr folgenden Verlauf. Fast Imnler war er lChon bei dem .Au&chJuß. 
der Anslalt zugegen und begrüßte die zum Dien" kommenden Beamten. 
Dann wedlsclle er mit ihnen ein pßIlI Worte, besonders mit den Alten. 
die er nom von früherer Tätigkeit als Direktor tlcs Zcllengefängnlsses 
her kanDte. Nach einer kurzen Besprechung mit dem Direktor unternahm 
er seinen Rundgang durch die Anstalt. Auf diesem wurde er meistens 
nur von dem betrefl"enden Statlon8wamtmeister begleitet. Sodann wurden 
die einzelnen Blnridltungen besudll . Die lrrenableilung - da8 Kranken
haus - die Koch· und WasdikOme - die Druckerei mit der Buchbinderei
die Schule, die Büdlerei - die ArretitzelJen. GewöhnUm lai er aum noch 
einen BUck In die Kirme und in einige 8eamlengirten. Er unternahm 
aum einen kunen Rundgang durch den AnSialtsfrlcdhof. der aum für 
die Beamten und deren Familien bestimmt war. und den sich dllran an
schließenden, schon seit Anfang des Jahrhunderts 5t1l1gelegten Gouesak
ker, auf dem die Häftlinge bestallet wurden. die den Henkeliiod erlillen 
haUen. Krohne legte Wert darauf, daß 8Um dieser Teil schlicht und 
würdig gepflegt wurde. 

Ober den Verlauf eines Zellenbeaumes bei einer früheren Besichtigung 
hat mir ein Schwerverbrecher, der eine lange Starfe :tu verbüßen hatte, 
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Dom nam dem Tode vom Geheimrat Krohne berichtet. Anlaß dazu war 
eine Gedichtnilrede, die Ich bei der Aastalleferer, die der Direktor Dr.lur. 
Fincielnbur8 - der .pitere Stralvolhuppräsidenl beim Kammer8erlcht 
BerUn - an8esetzt halte, vor den lnsauen des Gefän8nIsses halten durfte. 

Der Schwerverbrett.er fra8te midi, ob er mir etwas von dem Besudl 
des Verstorbenen unter vier AU8en in seiner Zelle ertählen dürfe. Und 
er be8ann ln eebtem BerUner Jargon •• Del war aber wlrklidl een lanzer 
Kerl, Ihr verstorbener Oberme!. Man halte jleidl Respekt vor Ihm, wenn 
er vor eenem sland und mit eenem Blick von oben bis unten musterte. 
Antworten wollte er kUrt und klar haben. Die hab idt. ihm oodl jeleben. 
Und dann 'unlersumte er allet, wal nim niet· und nagelfest war. Den 
Deckel vom Lokus hob er hom und roch in den Abfluß, - dann öffnete 
er den Sduank und entdeckte natürlkh den ge&dimuggehen Kaulabak
aaste aber niscnt. Dann mußle idt det Bett von de Wand kippen, aber 
da Itaunte er, allet in bester Ordnung! SelbstversländUdl bemerkte er 
aber noch den Frauenkopp, den ici lanz in eener Ecke verstedct an die 
Wand lezeidmet hatte. -Wer hat hier die Wand bemalt? Selen Sie ehr· 
lieb .•• Iek olm - mein Vorjingerl- Da wurde E'r ener8lam. -Warum sa· 
gen Sie nicht die Wahrheit? Mit lhrem Leugnen belasten Sie Ihren Sta
tlonswamtmelsler. SoUle der, enlgegen der Hausordnung, aUlgeredmel 
Ihnen die Zelle nicht In absolut tauberem ZusUmd übergeben haben? 
Im werde dlll feststeUen lassen.- Da wurde lci weim I denn meen Wacht. 
meetter war ein &ehr jerediter und feiner Mann. Darum IAgle Id schneU, 
-Ne. ne, meeD Herr, det BUd habe la anjemall - det Is IDeene Freun
din, die hete vom Alexanderplatz... Nadl einem langen -Soooo- verließ 
er die ZeUe - ohne mich anjeschnauzt zu haben.' 

Krohne war aber nimt nur ein Beamter, der mit auSerordentlimem 
Gesdllck die praktischen Zustände in einem Gefängnis übersah und be· 
urteilte, sondern zugleich ein Mann der Wissensdlafi und einer groß
zügigen Verwaltung. 

Wenn es Krohne gelan& die Reiormgec.lanken und praktisc:hen Ver
luche Fliednel'8 und Wiehern. auf breiter B.ui.a in die Tat umzusetzen, 
10 darf bei &einer ganzen ArbeIt4Jelstung ein psychologischer Grund niebt 
außer Amt gelassen werden. 

Ab Krohne vom Strafan.talt.gelstlichen zum Leiter der Strafan. talt be
rufen wurde, hat er dieses Amt - nlmt wie Widlern - ab Beauftragter 
der Kirche, sondern als Berulung zum . Staatsbeamten· aufgefaßt Das Ist 
dem Namfahren elne!fallen PastorengeschledltS. einem Mann wie Mohne, 
Ilmerlich niebt leimt geworden. Aber er fühlte sich nam seiner Berufung 
zum Staatsbeamten nur dem Staat und den Gefangenen gegenüber ver· 
pllichtet. Aus einem Diener der Kirche wurde ein Diener des Staates, dem 
er fut fOnU1g Jahre blndurdl In Treue gedient hat. 
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Das halte - um nld'lt mißverstanden zu werden - mll seiner Einstellung 
zu seinem duisdlchen Clauben nicht das Geringste zu tun, gab ihm aber 
ein Standesbewußlseln als Strafanstaltsbeamter, das in so ausgeprägtem 
Maße nom bei keinem in Brsmelnung getrelen war. 

In diesem Zusammenhang sei von einer anderen Beslchligung etwa 
um 1910 berichtet, die nicht Krohne, sondern eine Kommission auslän
discher Gäste des Strafvollzugs unternahm. 

Nadl eingehender BesidlUgung der Anstalt kam Krohne mit seinen 
Gülen in die große ZentralhaUe zurück Br mochte einen etwas ver
stimmten Bnrlruck. Die meisten seiner Gäste halten ihm erklärt, daS sie 
alles, was er ihnen gezeigt hätte, auf Ihrer Europareise schon In anderen 
Gefingnlssen gesehen hälfen. 

Die Besucher sc:hidtten sich schon an, sfdl zu verabschieden. Da bat 
Krolme sie. sidl noch einige Minuten zu gedulden. Er ging auf den Di
rektor der Anstalt zu und wedlsehe mit ihm einige Wor1e. Kurz darauf 
trat der Lehrer der Anstalt, Kontor Stein, In die Mille der großen Halle 
und bat die Gäste, ein wenig zurückzutreten. Er hälle den Auftra& Ihnen 
den Ge(angenenchor vorzuführen. In demselben Augenblick wurde es In 
den vier großen GefängnlsfliJgeln lebendig und die Singer - über sech
zig - kamen aus ihren Zellen und nahmen in mustergültiger Ordnung 
ihre Plätze vor ihrem Dirigenten ein. Es log eine feierlidle Stille über 
dieser eigenartigen Versammlung. als der vierstimmige Männerchor - wie 
sonst an ledern Abend - zuerst ein Vollcslied und dann ein Kirchenlied 
vor1rug. 

In atemloser Span nung und zum Teil tief ergriffen lauschten die Gäste 
den vorgetragenen Uedem, _Wenn ich den Wandrer frage, wo komlDllt 
du her? - ... von Hause, von Hause, spricht er und seufzet schwer: 
Und das andere : . Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh' ... _ Nein, 
nein. - nein, nein, hier ist sie nicht, die Heimat der Seele Ist droben im 
Lidlt: 

Ich hörte noch, wie der Führer der Kommis9Jon zu Krohne sagte : .Herr 
Geheimrat, eine soldle Feierstunde in Gemeinschaft mit den Gefangenen 
haben wir noch nicht erlebt. Welch eine versöhnende, erzieherische und 
jeden Menschen erhebende Macht Ist doch die Musik.' - Seitdem mußte 
der Gefangenendlor bei jedem größeren Besuch auflreten. 

Und nun die Frage, was hat Krohne als Staatsbeamter und vor allem 
in den lahren, da er der leiter des preußisroen Slrafvollzuges war, für 
den Slrafvollzug geleistet? Die einganga dieser Darstellung erwähnten 
VeröffentlidlUngen und Nekrologe geben darüber Auskunft. 

Zu diesen Dokumenten müssen aber noch die vielen Diskussionsbei
träge auf den Tagungen der Fomofganlsationen gerechnet werden, die in 
dem Organ des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten .Blätter filt 
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Gefängnlskunde· IOwle In der .Zettsdtrift für die getarnte Strafrechts
wissenschaft· U.8. zu finden lind. EI hat geradezu etwas Herzerquicken
des, in den vielen gedruckten Jahresberichten Krohnes Eingreifen in die 
Diskussion und seine sachlichen Zusatzanträge zu lesen. Da findet man 
zum Beispiel aum Worte Krohnes, In denen nicht nur seine klare Sam
Iichkeit. sondern aum sein unverwüstlicher Humor zum Ausdruck kommt. 
So beantwortete er seine Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins der 
deutschen Strafanslalts.beamten auf der Tagu ng in Köln Im Jahre 1908, 
an der CI" ab Vertreter des Preußisdien Mlnls1eriunu des Innern leilnahm, 
wie folgt, 

.Melne Herrenl Die Ernennung zum Ehrenrnilglied ist mir - Im wille! 
DlDen ganz offen gestehen - überraschend gekommen .. . . Im ersten 
Augenblick damte im, Sie wollten mich nun wirklich so auf das Alten
teil setzen (HeUerkefl) und ith sollie nicht mehr mit Ihnen ameilen. Im 
lasse mich aber nlmt auf das Ahenleil setten (lebhafter Beifall>. Ich bleibe 
bei Ihnen und arbeite weitet" mit Ihnen Oebhaßer Beifall>. VierundvierzIg 
Jahre stehe Ich In der Arbeil. Mit dem Verein bin im groß, mit dem Ver
ein bin Ich alt geworden. Was der Verein gewollt hat, habe ich auch ge
wolll. ManmmaJ sind wir hlllt aneinander geraten. Harte Köpfe gab es 
Im Verein, lind Ich wUl gestehen , 'Zu den h/t rten Köpfen habe aum Ich 
gehUrt.· 

Diese Worte spram der damals zwelundslebzigjährlge Krohne. 
Bei der Durchführung der Zellenhaft spielten neben der Frage des 

AnSlaJtspersonaJs der Bau und die Einrichtung der für den Vollzug der 
Einzelhaft geeigneten Strafa nstalten eine große Rolle. Da waren nicht nur 
Flnanzfragen, sondern auch bautedmische Probleme zu lösen. Aus dle
aem Grunde besdaäßigle sich Krohne jahrelang mit den technischen Fra
gen, so daß er allgemein als Pachmann für diese Spezlalbaulcn galt. 

Zu diesem Thema hat Krohne eine ganze Anzahl von einschläglgcn 
Schriften veröllentUdll, vor allem du Werk •• Oer Gefängnisbau In der 
Verwaltung des Kgl. Preuß. Ministeriums des Innern- lBerlin . Verlag Cer! 
Heymann 1901 , dazu ein Nachtrag mit Atlas 19(9). In dem von zwei Ju
risten herausgegebenen .Handbum des GeJängniswesens· hat Krohne 
du Knpltel .Gefingnis-Baukunst · verlaßt. Werhe,- gehören auch Krohnes 
IAhrUme Ausfilhrunll:en als RegIerungskommissar Im Abgeordnelenhaw 
bei Beratung des Etats der Gefängnlsvenvaltung des Mlnlsterlulll!I des 
lnnem (erschienen beim Hofdrucker Greve in Derbn). 

Als Mann der Wissenschaft Im Strafvollzug finden wir ihn auf aUen 
Internationalen Gefängnls-Kongressen seiner Zeit (u. a. London, Stodc
holm. Rom, Pelersburg). 

Daß die StrafrechtswiasensdtafUer Ihm mamne Anregung verdanken, 
geht aus seinen diesbezüglichen VeröffenllidlUngen und seiner Teilnahme 
an den Verhandlungen der Deut5chen lurislentage hervor. So hat er auf 
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der Tagung im lahre 1908 ein Gutadieen erstallee über das Thema, .Wel. 
dies StrafmittelsYlIfem empfiehlt sich für das künftige Slrafgesett.budi1" 
Auch in der Internationalen Krimlnlliisiumen Vereinigung hat Krohne 
wiederholt Referate gehalten. So Im luhre J 897 über dall .Str4fsystem· 
(Mitteilungen der I.K. V. Band 6, Seile Si7, 562, 589, 599) und im lahre 
1911 über .Preiheilsslrllfen und Strafvollzug nadl dem VorentwurC· (Mit
teilungen der I.K.V. Berlin, I. GUlten lllg, Band 18, Seife 215 - 261 und 
328 - 334). Sein widnigste!!' Werk, das audl in jurislisdlen Krelscn große 
Anerkennung Cand und für das ihm die luristlKhe Fakuhät der Univer
sität Berlin den Dr.jur. h. c. verlieh, 151 das . Lehrbuch der Gefingniskunde 
unter Beriitbimtigung der Kriminalistik und KriminalpolitIk· Stuugart, 
f. Enlee, 1889, das In der Sammlung der .Jurislismen Handbibliolhek' 
ersdlien. 

Abgesehen von seiner wissenschaftlichen Bedeutung war das Werk 
lahrzehntelang das Lehrbuch für die Strafanstaltsbeamten aller Grade. Zur 
Abrundung seiner literarischen Tätigkeit seien noch die Veröffentlichun
gen über die oA uBenarbeit der Gefangenen auf den Moorkulluren° ge
nannl, ebenso über die oSdmtzaufslml und deren Anwendungo. 

Besonders erfolgreidt war Krohnes Arbeit au! dem Gebiet der Behand
lung von Jugendlichen und Kindern. der Einrichtung von Zwangsen:ie
hungsanstalten. Hier Ist besonders 2.U nennen seine Stellungnahme In der 
Sduift, .Ilrziehungsanslalten für die verlassene, gefährdete und verwahr
loste Jugend in Preu6en· Berlin ~ Carl He}'mann Verlag 1901. 

Bel allen Erfolgen, die Krobne be&chied~n waren, 1111 eines seiner Be
ruJsziele niml erreid\t worden, Die Beseitigung des Dualismus im Straf
vollzug. Hiermit auf, engste verbunden war sein Streben, nicht nur für 
Preußen, iIOndern fü r das gesamte Reidlsgebiel ein einheitliches, gesetzlich 
festgelegtes Strafvollzugssystem zu schaffen. Dabei konnte Krohne auf 
eine ganze Anzahl von Entwürfen und Antriigen an die hömsfen Instan
zen zurückgreifen, die aber alle an . Kommissionen· überwiesen wwden 
und nie Gesetzeskraft erhielten. Ober Ihr Schlcbal geben die Sitzungs
berichte des Norddeutschen Bundes. des Reichstages und des Bundesrales 
Auskunft. Es seien hier genannt , 

1870 Entwurf eines Slrafgesett.budlCl für den Norddeutschen Bund. Sit-
2.ung vom 4. 3.1870. 1875 Antrag Dr. Tellkampf - Reidlstagssltzung vom 
29. J. 1875. 1876 Resolution der Kommission bei Beralung des Entwurfs 
einer StrafprozeSordoung - Reimstagssllwng ,'om 21. 12. 1876. 1878 Intet"
pellation Windlhorst - Rcidl91agssitzung vom 14.5. J878. 1887 Antrag 
lohannsen vom 18.5. 1887. J8SS Gleicher Antrag Johannsen vom 16. 12. 
1887 zurüdcgC2.ogen. 1890 Interpellation Dr. BambergCf - Reic:hstagssilzung 
vorn 21.5. 1890. J911 Sonderheft der Blätter für Gefängniskunde, Vor
schläge 2.U einem Entwurf einca Relc:hsgcsctzel fibe r den Vollzus der 
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gerichtlim erkanruen Freiheitsstrafen. 1912 Ausführung@n del Oberregl@. 
rungsrates Heldl, Bautzen zu den Vorschlägen von 1911 in .Blätter für 
Gefingniskunde· Band 47, Heidelberg 1913. 

Es Ist mit Sidlerheit anzunehmen, daß Krohne an dielen Entwürfen 
und Eingaben - blt auf die von 1870 - direkt oder Indirekt beteiligt ge
wesen ist. 

Einen großen Tell seiner Freizeit widmete Krohne dem Dienst der 
.Krlppe· [nnerhalb des Berliner Krippenvereins, für den er im lahre 1902 
die Fel15dnift. _25 Jahre im Dienste der Krippe· veröffentlichte. Ebenso 
seine Hröffnungsrede auf der ersten Preußitchen Landeskonferenz für MUg
Iings!ür50rge 1911 (Zeltsd1liR für SäuglingssdlUtz). 

Krohnel Leltmollv für diese Arbeit war , • Wer ein Kind rellet, rellet 
eine ganze Familie·. 

Krohnes überraaende SteUung. wie sie vor ihm noch keiner gehabt 
hat. sowie Ihre Bewertung strahhen auch auf seine Mitarbeiter im Straf
vollzug alls und haben deren eigenes Standesbewußtsein, wie die Ach· 
tung in der öffentlichen Einschätzung wesentlich gehoben. 

Heute würde es wohl slmerUch nld1t vorkommen, wie es mir wäh· 
rend meiner dreißigjährigen Dienstzeit und auch im RuheIland ergangen 
Ist, daß man mim, wenn im sagte, wes Standes id, wire - mitleidig 
musterte und dann mit sdununzelnden Blicken bemerkte I So - so - na, 
la - wie sagt doch das Sprimwort • • Sage mir, mit wem du umgehst. und 
im werde dir sagen, wer du bist.· 

Hier seien nur zwei von vielen Erlebnissen dieser Art kurz geschildert. 
Meine Muller halte der ehrwürdigen Tante Therese, einst Lehrerin, dann 
Domina eines alten Damenstiftes, voller Freude milgetelh, daß ihr Junge 
mit noch nlmt 30 Jahren in die erste PfarrsteUe des Kg!. GefängnlDes 
Berlin-Moabil berufen seI. Die Antwort der auf Ihre Abttammung aUj ei· 
nem alten Pastorengescblecht besonders stolzen Tante lautete •• Du wirst 
es verstehen, daß Im weder Did, noch Deinen Sohn Detloff zu diese:r 
Berufung beglückwünschen kann. Der Gedanke, daß der lettte Pastor 
)(JaU Im Gefängnis endet, Ist für midI mehr als schmerzlich.· 

Ein anderes Erlebnis aus dem lahre 1917. Als: ich midI, zll88mmen mit 
meinem katholitc:hen Gouvemementspfarrer bei dem Gouvernement d@( 
baltischen Inseln, Pretherm von Sedc.endorff, In sclnem Hauptquartier zu 
Arensburg auf der Insel Osel zum Amtsantritt meldete, fragte er nach ei
nigen 8egrüßungsworten meinen Kollegen , .Und was sind Sie In Ihrem 
Zivilberuf?" - Jeeuitenpater, Exzellenz I" - .Sor - Und dann zu mir ge
wandt , .Sie sind wohl aktiver Dlvlslonapfarrer1· - .Neln, Exzellenz, Ich 
bin Pfarrer am Kgl Zellengefängnlt Berlln-Moablt.· - Der alte Herr stutzte, 
trat drei Schritt zurück, erhob die Arm@ und sagte, Ja, das Ist ja aber 
furchtbar.· 
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Mim hat salme B1nsmätzung oiemals besonden beelndrudct. Im mußte 
nur jedesmal an eine Unterredung denken, zu der mich Krohne vor mei
ner Amlso..bemahme in sein Ministerium bestellt lullte. Seine Ausführun· 
gen sind mir, trotz der dazwbmen liegenden lahnehntc, nom fMI wört-
11m gegenwärtig , .Sie werden ein steinige!! Ackerfeld zu bestellen haben, 
mein lieber junger Freund, auf dem Ihnen Gottflucher und Goltsudler 
be8egnen und in deren Familien Sie viel äußere und innere Not kennen
lernen werden. Sie werden bei Freunden und Bekannten und leibst bei 
Ihren Amtsbrüdern auf wenig Verständnis für Ihren schweren Beruf Ito
ßen und 11th über du mangelnde und oft ablehnende Volksempfinden 
und VolksgewIssen gegenüber der Welt der Gefangenen wundern. Aber 
all das muß Sie nur Immer aufs Neue anspornen, Ihr Amt so zu verwal
ten, daß eUe Einwinde und Bedenken vor Ihrer Persönlichkeit und vor 
lhrer Arbeit verslUmmen. Das alles habe Im am eigenen Leibe erfahren, 
aber mim auf meinem We8e \'on niemand Irre mamen lassen. Das 
wünsme ich aum Ihnen I Und nun gehen Sie an die Arbeit - und GaU 
sei mit Ihnen auf dem Weger 

Wenige Monate nam diesem Ge5präch erkrankte der nimmermüde 
earl Krohne und schloß am 19. Februar 1913 im 77. Lebensjahr für Im
mer seine klugen, gütigen Augen. 

Um abschließend auf Krohnes Leben und Wirken kurz: und zusammen
fassend zurüdczublenden, sei aul den von seinem Mitarbeiter Paul Pollits 
verfaßten Nekrolog verwiesen (Blätter für GefängDlskunde, Band .. n. 
Dort hdßt es u. a .•• Wir kennen dle.e bald bewunderte und anerkannte. 
bald sdlarf kritisierte Arbeit des genialen Manne-s, der zu den größlen 
seines Berufes zu zählen Ist und -glüddldler und erfolgreldler als seine 
berühmten Vorgänger, als Howard und Wlmern - dem Strafvollzuge neue 
Wege Bewiesen und höheren Sinn und Inhalt gegeben hat. Es wird die 
schöne Dankespnldlt der vielen sein, die er für einen ernsten, ofl trllurig 
und undankbar ersmeinenden Lebeniberuf zu begeislern verstanden 
hatte. die großen Ideale Krohnet. seine Lehren und Ideen im Kampfe der 
smwankenden TagesmeInungen festzuhalten. Ihm erschien keine Auf8abe 
smöner und größer, als den Verwahrlosten und Verlassenen zu helfen. 
Mit dem gleichen freudigen und {rohen Eiler, mit dem einst der lunge 
Gefängnilleclsorger lieft der Arbeit an den ihm anvertrauten Gefangenen 
gewidmet hatte, trat ca. 25 Jahre späler der Dezernent im Ministerium 
für seine Ideale ein, nimt Immer verstanden, oft unter harter Opposlllon. 
aber sletl als ein wahrhafter und ernster Mann erkannt, der auf seinem 
Cl·blete das Beste seines Volkes mlrebte. So erwums Ihm aus der Auf
gabe des Reltens und Helfens an den verlorenen Kindern seines Volkes 
eine elnzl8artige, große Lebensarbeil. Für diese war der Gang seiner Vor
bildung von ganz besonderem Werte. Gesdlult in der tiefen Ethik reli
giösen Bmpfindens und ausgerostet mit einer seltenen päda80gischen Gabe, 
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hat er in rutlosem Scudlum alle Gebiete der Gefängnl.kunde umf&ISCn 
gelernt, um VOn urdvertalem Standpunkt das Vemrecherproblem zu lösen: 

.Ideale und Irrtümer· nannle Krohne den schönen Vortrag, den er als 
Fünfundslebzlgjährlger der Rhelnlsch- WestfälIsmen Gefängnisgcscll.chaft 
schenkte. In gewissem Sinne sein gelnlges Testament. Ideale sind es, zu 
retten, was zu retten ist, keinen aufgeben, an keinem zweifeln/ Irrtümer 
.Ind es, an die Wirkung ,'on Abschredung und Vergeltung zu glauben 
und von Brutalität und Roheil eine Hebung des Verkommenen zu erhoffen. 

Für diese erhabene Auffassung detl Strafproblems hai Krohne ein lan
ges Leben - wohl dürfen wir tagen - mit Erfolg gekämpft und manmes 
.marfe Wort hat er, wenn Widenlpruc:h gegen seine Lehren laul wurde. 
in die Debetlen geworfen oder nlcdergcsdnieben. Nicht leiten ist er über 
seine Gegner - theoretisierende GeJchrte oder unklare Praktiker- - mll 
.. ,kastischem Wort hergezogen und hat . ie aufgefordert, erst den Ver
bred1er. teinen Lebensgang und seine Lebensverhällnlsse zu studieren, 
SlaU am StudlerllKh ihn zu fonnen. 

Aber auch den eigenartigen Mikrokosmos des SlraOumses kannte er 
wie kein Zweiter und wußte die Arbeit jedes Beamten zu würdigen. 

Seine Beamten aber wußlen, aud, wenn einmal dieser oder jener 
Wunsm unerfüllt bleiben mußte, daß er es war, der Ihrem Beruf den 
sroßen Zug gegeben hatte, der Ihn erst zu einer emsten und würdigen 
l.ebensaufgabe gemadlt hat. 

Das Andenken an diesen wahrhaft humanen, großgetinnten Mann 
sollte Dlchl erlösmen, 

Religiöse Ansprechbarkei! weiblicher Inhaftierter 
Von Oberpfarrer AnIOn Gu ndlach, Aidulcn 

Gewohnheitsmäßig Gbertrogen wir Vorstellungen, die uns durm die 
ötrentlime Meinung, durch die Presse odcr sonstwie übermittelt wurden, 
von einer Männerslrafanslah auf die Verhältnisse einer Frauens"afanltalt 
Die Minnerstrafan§lah In ihrer Mehrr.ahl wird für die Allgemeinheit zum 
Typus. Es sind jedoch bedeutende Unterschiede zwischen einer Männer
und einer Frauenstrafanstalt festzustellen, 

Ba fehlen der FrauenSlrafaDslalt gemeingefährliche Gewaltverbremer, 
Rechtsquerulanten und akademlsme Berufe - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - ebenso Menschen. die Ihre Umgebung terrorisieren und sie 
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weitgehend unter Drude setzen, vielfach aum Im Religlösen. Vlen~chl er· 
schweren sich andereneill die Gefangenen in eincr Frauenstrafanstalt 
mehr Ihre Haft durdl Zinkereien und Streitigkeiten. 

Vor allem Ist die altersmäßIge Zusammensetzung der Arbeitshawilisas. 
sen auf der Minner· und Frauenseite &ehr verschieden. Gcgeni1ber Land· 
sIreichertypen männlicheneit. umlaßt dall weibliche Arbeillhaw lunge 
Mensmenklnder, die aw gestörten Familienverhältnissen kommen, die als 
Heimatvertriebene olmt mehr Wurzel fa&Sen konnten, die vor allem dem 
DoUarreichlum der Besatzungsmacht zum Opfer fielen und, einmal aw 
der Bahn geworfen, schwer wieder zu einem geordneten Leben zulÜck· 
fi nden. 

• Simer fillt auf das Ganze hin getehen eine größere Ansprechbarkelt 
im Religiösen geaenüber sich vordringenden Rufen auf, Jugend könne 
vom Religiösen her niml mehr 6Dgetlprochen werden. 

Se1bstverslöndlim ist die Teilnahme am religiösen Leben lGottead.iensl 
und UnterrlchtJ, Benützung der religlösen Bibliothek, Lektüre der Kirchen
zeitungen, ledern Einzelnen freigestellt. Ohne Drude, ja ohne 8eelnflw· 
sung. erklären sich fast alle Inhaftierten zur Teilnahme bereit. Die Aw· 
nahmen gliedern sich in Psychopathen, In Gemütskranke, die vorgeben, 
daß sie .mon Orgelspiel und Gesang erregtl in IOJdu~, die dem Gemein· 
schaftsleben möglimsl unerkannt fernbleiben oder Ihren Haß gegenühH 
der Umwelt und ihre Jwtizfelndlichkelt abreagieren wollen gegenüber der 
Kraft, die für sie am leichtesten nachzugeben scheint. Elinzelne, die In 
einem Kommando die einzigen wiren, die sich nimt beteiligen, melden 
sich nam etlimen Wochen, um mit den anderen im glelmen Sdlritt zu 
sein . Wir sind nalürlim welt entfernt, die große Beteiligung allein smon 
als einen Ma&tab für die religiöse Anspredlbarkeit zu nehmen. Der 
Seelsorger weiß sehr wohl. daß die versdiiedensten Momente mitspremen 
können, die den Inhaftierten zur Beteiligung veranlassen. Im schlimmsten 
Fall \Vore es das Bemühen, mit anderen zusammenzutreffen, um dabei 
Tausdlzwecke zu verfolgen. Aber aum Neugierde und Langeweile in der 
Zelle spielen bei zwei freien Tagen, letzt öfters JOgar bei vier aufeInan· 
derfolgenden freien Tagen, eine große Rolle. Die Klrme hat in der 
Strafanstalt eine POlition wie im Mittelalter. Konkurrenzlos steht sie da. 
Es gibt keine gleichzeitigen, mit dem Gottesdienst konkurrierenden Ver· 
anstaltungen leine gleichzeitige, mit dem Gouesdiensl konkurrierende 
FIlmveranstaltung z. B. wire unfair, weil den Menschen neben der religiö
sen Betitlgung auch Fortbildung und Unterhaltung zwteht). 

WeU das Prinzip der Neuglenle vorherrscht, muß latsic:hlim aum für 
den InhalUerten beim Gottesdienst etwas zu hören und zu sehen sein, 
muß der Gottesdienst so zum Brlebnl. werden, daß der ganze Mensch 
angesprochen wird. Dieses lmmer·etwas.zu-sehen-und-zu-hören-Bleten 
erfordert 81'oße AbwecNlung in der Gestaltung unserel Gottesdtenstee.. 
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TallichUch ist aber Im Inhaftierten die SehnlUcht nach dem guten Wort 
auch vorhanden. er fühlt .Ich vor anem angesprochen durch .da. gute 
Wort der Frohen Bot8chaft°, Jede Ansprache muß In Irgendeiner Fonn 
auf die WeIt des Inhaftierten einlehen, muß einen .Aufhenaer haben. 
der lie aufhorchen lißt. Frauen leiden ja nom mehr als Männer In der 
Inhaftierung unter der Sorge um Ihre Familie. ihre Ehe. Ihre Kinder. die 
Entwicklungsstufen ihrer Kinder über da. sakramentale Jugendleben hin, 
weg bis zur Trauung. Da8 sute Wort Ist Immer ein aufridllendes, trösten
des Wort, gerade auch dann, wenn es zur Selbstanklage, auf Dienen und 
Wahrhaftigkeit hindrängt, auf da •• Metanoelle", auf du . Kehrt um. kehrt 
ein. kehrt helm'. 

Unleugbar ist in den tiefsten Schichten der fraulichen Seele die Sehn- . 
sucht nach Fest und Pder, nach dem Sonntag. nach dem ChrillUlt.g, dem 
Ostertag. der zweiundlünfzigmal Im Jahr gefeiert werden wiU. Es ist ja 
nlche 50, .1.8 ob uniere Inhaftierten In der Freiheit in Scadt und Land am 
religiösen Leben nimt teilgenomnien hiuen. In der Haft aber brimt diese 
Sehn.ucht, fUr eine Stunde .ltn nlmt als Gefan8ene zu wi&8en, elemen· 
tarer durch. Es ist der Gefan8enen bewußt, daß Ihr In dieser Stunde et
wa. 8egeben wird, wal Ihr 80nst niemand geben kann. Dabei spielt auch 
eine RoUe. die Freude .n der Auawenung der eiaenen Anla8en !.SIngen, 
Spielen. Dirigieren) und dabei aum Im Innersten eine verborgene Freude, 
daß d .. alles schließlich aum .Glorla Dei', Leben zur HerrlichkeIl Goltet, 
ist. Wie sich sonst Im Men.lC:hen mehrere Motive vE'rblnden. so mögen 
.Ich aum die Motive im Herzen der Gefangenen vendlllngen . 

Immer bleibt nom die Frage offen, ob der Inharuerte auch wlrkllch 
rellgl8t gefonnt werden kann. Der Seeborger setzt .Ich viel weniger mit 
der Straftat als solmer auseinander, sieht vielmehr den MenKhen mll 
den seelischen Gründen, die hinter der Straftat liegen. Anlagemißlg spre
men viele Momente segen eine religiöse Beeinßussungsmöglichkeit. el· 
nerselts geringe Begabung. andererseit. raffinierte Gerissenheit, leimt ab
lenkbare. wll1ensmeßige Schwildle auf der einen Seite, sdInelle Beeln· 
drudtbarkeit bis zu affektiv hoher altruistischer Begeisterung auf der 
anderen Seite, einerseits Bereitschaft, alles zu verschenken. aUe Habe und 
sich leIbt!. andererseits egoistische Zentrierung mit gemütsmißlger Ver
kümmerung. Unter diesen Gesichtspunkten were mit nachhalUgem Einfluß 
.mwer zu remnen, eher Ist nur von einem Ritzen des Inneren Wesen. 
zu .prechen. 

Je größer der Raum' ist, den die egol.tische EinlteUung einnimmt, um!lO 
Khwlerlger ist die Auseinandersetzung mit Verlogenheit und Unwahr
haftigkeit, die bedenkenlot CalsdJe Angaben macht. die Wunschträume 
als Wirklichkeit ausgibt, 80 daß unter dem Personal es als Selbstvetstind
Iimkelt gilt und lmmer geIten muß, daß alles, was behauptet wird. mt 
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nachzuprüfen isl. Nirgends ist aber ein religiöser Aufbau schwieriger zu 
vollziehen, als auf einem unwahrhafligen Wesen, weil er einem Bau auf 
moorigem Grunde gleicht. 

Es gibt nun Vorstufen eigentlimer Religiosität, die sich sudl der In
haftierte gerne zu eigen maml. Er möchte es mit der obersten und leaten 
Macht nicht verderben, er möchte nicht sie auch noch in Zorn bringen. 
Blndungslo9, wie er oft ist, weil er alle Bindungen zerschlagen hat, möchte 
er wenigstens diese letzte Macht noch auf seiner Seile haben, daß sie 
ihm Hilfe sei in seinen Nöten und Gesuchen I • Wir gehen jeden Sonntag 
in die Kirme, dann werden wir schon einmal Im Toto Erfolg haben". 

Zweifellos wird die inhafllerte Frau gerade von der Sprache der Utur
gie, die auf den ganzen Menschen zielt, von ihrer Symbolsprache und 
von dem durch die Liturgie veredelten Braumtum angesprochen. Advent, 
Weihnacht, Karfreitag, Ostern, Weißer Sonntag, Allerseelen, haben für 
den Inhaftierten Menschen eine aufrüUelnde Bedeutung. Der Seelsorger 
wird die inhaflierte Frau nicht auf oberflächliche sentimentale Neigungen 
hin ansprechen, sondern auf willensmäßige Anspornung, auf geistige 
Klarheit. innere Wahrhafligkeit und ihre gemüthafte Anlage. Er wird den 
Einzelnen aus der Masse herausnehmen, jeder soll einmal erleben. daß 
sich der ganze Kosmos um ihn allein bewegt. Massentawen Im Entbin
dungsheim wären deshalb unangebracht. Nicht einmal zwei oder drei 
zusammen, sondern ehen die Feier um die Mutter und ihr Kind und um 
der christlichen Zeugenschaft und der Festlichkeit willen, ein Kreis von 
Menschen dazu. Deshalb halten wir auch keine Taufe ohne die Mutter, 
aber einen eigenen St..--elengollesdienst mit der Anslaltsgemeinde fOr die. 
die Valer oder Mutter verloren haben, ohne von ihnen noch Abschied 
nehmen 'Zu können. Der Einzelne soll venvurzeh werden in der Kirche; 
alle sollen das Bewußtsein haben. daß die Kirche für sie Heimat ist. 

Die Zurüstung für einen einzigen Tag, die Vorbereitung eines Festes, 
macht auf Geflngene tiefen Eindru<* (Weihnamten. Fronleichnam, Brnte
dank, Bismo(sbesuch). Wenn der A1tardienSI nlm! von Ministranlenbuben 
geleistet wird. sondern von jungen Männern. die ihren Dienst mit Ernst 
und Würde voUziehen, dann haben die Gefangenen nimt Dur ein Zeug
nis des Glaubens vor sich, sondern auch das Erlebnis des Feierlichen. 
Feierlichkeit verlangt Ruhe, Ordnung, Stille, Gemessenheit, Absoge an 
die Serie. 

Ebenso ist die Seele der Inhaf1ierten offen für die geistige Auseinan
dersetzung mit lebenskundlichen Frogen auf religiöser Ebene. Die Ent
artung des fraulichen Bildes (Dame. Puppe, Amazone, Hexe, Betschwester, 
alte Jungfer. Olme, Flittchen), der Begriff des Intimen, Mutter und Kind, 
unverzeihlidle ErzIehungsfehler. Kind in Fomilie, in Heim oder Adoption, 
die mütterliche Uebe Goues, die innere Umkehr, GebetserziehuDS, Hilfe 
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zu einem selbet erarbeiteten Christusbild. sind immer ansprechende The
men. Das RelfgiÖ5e erweist sieh als eine Urkraft. die auch Im zerslörtesten 
FrauenbIld Auferstehung feiern kann. EI wäre eine T.iiuschung. ja eine 
vollständige Verkennung der Gegebenheiten. wenn jemand erwarten 
woUte. durm die religiöse Beeinflussung sei die Verhinderung Jeglichen 
Rückfalles gegeben oder die religiöse Beeinflussung tel von keiner Be
deutung. weil sie keine Verhinderung des Rückfalles erreichte. Ertappen 
wir uns doch selbst Immer wieder In vielen Dingen In Sdlwaehhelt und 
RüddäUlgkelt. Aber es 1st wichtig. daS die Innersten Saiten :zum KJlngen 
gebracht werden. die einen Mensenen. wenn senon nicht mehr für dieses 
Leben retten. 10 dodl wenigstens ihm rum jenseitigen Leben helfen. Erst 
dann wire ein Menlch für uns ein hotfnunploser Fall, wenn er nicht 
mehr für die Ewigkeit :zu retten wäre. Wir milssen uns damit abfinden. 
daß es Menschen gibt. die uns :zur lebenslangen Aufgabe und oRmals 
:zur Ichweren Last gegeben sind. die wir mitsdtleppen müssen. die wir 
hödweru einander zuspielen können , .Nlmm Du Dim einmal um die
sen Menachen an, wie Im mich um ihn geplagt habe. - Wir dlirfen uniere 
Forderungen niema.ls zu hoch sdirauben, sondern müssen uns mit Teil
erfolgen zufriedengeben. 

Der Sozialarbeiter im Strafvollzug' 
Von Pürworger Karlheinz Thlele , Wlttlid'l 

Sinn und Aufgabe des Strafvollzuges ut es, den Gefangenen :zu bessern, 
hin :zu einem nüt:zl.ichen Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. 

Solche und ähnliche Sätze s1ehen in leder StrafvollzugsvorschrIft Be
trachtet man sich jedoch einmal die Verhältnisse in einer Strafvollzugsan
stalt näher. SO erkennt man, daß dieses letzle Ziel des Strafvollzuges mehr 
oder weniger eine programmatische Forderung bleibt. 

Der zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Rechtsbrecner wird in der Voll
zugsanstalt von einem In der Regel gut funktionierenden Verwaltungsap.. 
parat erwartet. Außer der ErfßHung spezieller voUzugstedmlscher Funktionen 
Ist es Aufgabe dieser Verwaltung, die notwendigsten Leben.bedihfnlsse des 
Gefangenen. wie Nahrung, Kleidung. Wäsche. die geheizte Unterkunft ärzt
liche Versorgung usw. sicherzustellen. Die vom Gefangenen geforderten 
Arbeltslelstungen werden zwar nicht ent- sondern belohnt. mit dieser 
lOgenannten AIbeitsbelohnung ist es aber dem Gefangenen möglich, andere 
Ofdünnl88e zu befriedigen , Tabak, Zigaretten, zusätzliche Lebensmittel UlW. 

Im übrigen wird jede l:\esd1äßlguog grundsär:didt geschätzt. weil sie leich
ter über die Freiheitsstrafe hinweghUR. Die Zeit vergeht sdlnel1er. 

Der Gefangene braucht Ilch um seinen l.ebensbedarf nicht zu IOrgen, 
das nimmt ihm die Jwtizverwaltung ab. 

o SIeM ...m .... 8eru&blld '* SC..r-.hriOno ....... ZlStrVo. 1954 (IV, 52/53. 
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Nun ist aber derGef'angene nicht nur ein Objekt deaStraivollzuges. Er 
ltt ein Mensch mit mancherlei Interessen, Wünachen, BoHnungen, Sorgen 
und Angsten. Die Freiheltaltrafe bedeutet für ihn lmmet" ein mehr oder 
weniger gewaltsames 1·lerauB8el'iNenwerden au. aetnem Lebenskreil. Seiner 
Handlungsfreiheit weitgehend beraubt, muß er untätig zusehen, wie die 
Menschen seines früheren Lebenskreises sim von Ihm lösen, eigene, von 
Ihm nlmt gewollte Wege gehen und Entsdleldungen gegen seinen WiUen 
fällen. Er erfährt, wie die erworbenen materiellen Güter selnel Lebens 
schwinden und hört von Not und Krankheit seiner näduten Mensmen. 

Auch der sim seiner 5<huld bewußte und der zur Sühne bereite Ge
fangene fragt sich bald . Steht das, WAl jetzt über mich und meine Familie 
hereinbricht, noch Im remten Verhältnis zu meiner Schuld? 

Erfahrungsgemäß begegnet man deshalb wenigen in der Strafhaft. die 
vorbehaltlos bereit sind, die Strafe auf sich zu nehmen, vielmehr .Ieht man 
verbllterte, mit sich und der Welt zerfallene Mensdlen, die nur von dem 
einen Cedanken beseelt sind. möglimst smon heute wieder die äußere 
freiheit zu erhalten. 

Wie soll nun der Strafvollzug unter diesen ungünstigen Voraussetzungen 
leine ihm gestellten Aufgaben erfüllen? 

Verwaltungs- und Aufaldll. beamle haben hierbei eine nicht zu unter
smälZende Arbeit zu leisten. En Mensch mit hungrigem Magen [st nun 
einmal kaUDl ansprechbar. Um jedoc::h den eeranaenen aus seiner mitunter 
asozialen Lebenseinstellung zu IÖlen, bedarf CI darüber hinaus der Begeg
nung. der Hille und der Fnhrung. 

In den letzten Jahren tal In der Betreuung der Gefangenen eine unseres 
Eradltens b[sher nidlt genügend berücksh:htlgte Wandlung eingetreten. 
Wiihrend in der Notzelt der NamkriegsJahre dJe materielle Hilfe an den 
Ge/angenen zwa ngsliiußg im Vordergrund sland und der Ge/.!lngnisfürsorger 
mehr oder weniger Verwa lter und Verteiler der fOr die Cefangenen be
, Ummten eüter war, bedarf der Ge/angene heute mehr denn Je des Bei
Ilandes und des Rates In aUen nur mögUmen rechtUc:hen und sittlichen 
Fragen des Lebens. 

Der Gefangene erwartet von .einem fÜlSorser mMr als nur die Hilfe 
bei der Sidu9teIJunS derpertönJichen Habe, bei der Beschaffung der/ehlenden 
Arbeita- und Personalpapiere und bei der beruiUmen und tonalen Ein
gliederung noch seiner Straientlassung. Er lucht in dem FürIorger einen 
Menschen, der über ein umfangreiches Leben... und fachwluen verfügt, 
der Ihm beistehen, helfen und Ihn aum führen kann. 

Allein welm umfongrelmer fragenkomplex wird fü r den Gefangenen 
aufgeworfen, wenn mit seiner Inhaflierung das Einkommen für dJe Familie 
wesfaUt und Leistungen au. der Soz.ialversimeruns und aw dem Versor
gunpremt eingestellt oder gemindert werden. Der ,Im für teine fMDilie 
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nom verantwortlich fühlende und umseineAngehörigen besorgteGefangene 
möchte wissen, wer sich letzt seiner Familie annimmt. Es Ist ein Irrtum, zu 
glauben, mit der Inhaftierung des Familienvaters sorge automatisdl die 
öffentliche Hand für die in Not geratene Familie. 

Ohne auf das Fürsorgerecht näher einzugehen, muß jedoch aus der Für
sorgepraxis gesagt werden, daß ,im die kommunalen Behörden leider nimt 
immer nur von fÜlsorgeremtlimen Grundsätzen, sondern auch von fiska
lischen Erwägungen leiten lassen. So ist es heute noch eine der Haupt
aufgaben des Gefängnlafürsorgers, sim dafür einzusetzen, daß die Familien 
der Gefangenen die ZUSIehenden Leistungen nach dem Fürsorgerecht er
halten. Welmer Hilfsbedürftige weiß smon, daß mit der Zahlung der lau
fenden Fürsorgeunterstützung nur bestimmte leistungen der öffentlIchen 
Fürsorge abgegolten sind, andere jedom gesondert gewährt werden müssen 
{BekJeidung. Krankenschutz. Winterbrand, Beihilfen zur Erstkommunion 
bzw. Konfirmation uswJ. 

Mehr oder weniger vertraut mit dem Fürsorgercmt ist in der Regel nur 
der Asoziale. Er kennt aim aus und weiß, seine Interessen allzugut zu 
wahren, Für alle anderen, die wirklicb Hilfsbedürftigen, ist aber das Für
sorgeremt ein Bum mit sieben Siegeln. Sie bedürfen häufig eines recht
lichen Beistandes, den sie aus durdlsichtigen Gründen nicht immer von 
ihren Heimatgemeinden erhahen. Diesen Leuten zu ihrem Recht zu ver
helfen, erfordert mehr als nur Verständnis und Mitgefühl für ihre schwie
rige Situation, 

Während der freie Mensch im gewöhnlichen Alltag seines Lebens bei 
allen nur möglichen Einrichtungen Rat und Auskunft erhalten kann, ist 
der Gefangene zwangslä.ufig allein auf die Hilfe seines Betreuers, des Für
sorgers, angewiesen. Das Herausgerissenwerden aus seinem Lebenskreis 
stellt zudem den Gefangenen vor besondere Probleme, die er In den mei· 
sten Fällen ohne Beistend von anderer Seite nimt lösen kann. Vom Für
sOrger will der Gefangene wissen, wie er sich zur ScheidungskJage der 
Ehefrau, zum Zahlungsbefehl des Gläubigers, zur Vaterschaftsklage des Ju
gendamtes, zur Räumungsklage des Vermieters U5W. stellen muß. Man 
denke ferner nur an die Kompliziertheit unserer Sozialgesetzgebung und 
man wird alm vorstellen können, welm eine Fülle von Pragen täglich an 
einen Ansteltsfürsorger gestellt und von Ihm beantwortet werden muß. 

Es geht dem Gefangenen also zunächst nur um die praktische Hilfe, die 
er und seine Angehörigen allein aus humanitären Gründen schon erwarten 
können. Die posIliven Erfahrungeo, die der Gefangene auf diesem Gebiet 
machen wird, sind entSdleidend für seine Hahung in der Strafhaß und 
für teine küoftlgeLebensplanung. Aus der einfachen Erkenntnis, .weUDu 
mir gehollen hast, meinst Du es Itut mit mir·, erwächst jenes Vertrauens
verhältnis von Mensdl zu Mensch, das die Grundlage bildet für aUe er· 
folgreimen Bemühungen um eine Resozialisierung des Gefangenen. Man 
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wird ent dann von einem EniehungsstrafvoUzug sprechen können. wenn 
slm in dem Gefangenen die dafür notwendige seelische Bereitschaft ent
wldc:el( hat. Der Wille zur BInkehr, zur SeJbstbesinnung. zur Auseinander
set%Ung mit der Vergangenheit kann el"lt geweckt werden in der Begegnung 
det Gefangenen mll Menschen, die sidl seiner Nöle verständnisvoll an
nehmen und sie zu den Ihrigen mamen. Alle berufsfördernden und erzie
herischen Maßnahmen in einer Vollzugsanstalt werden dann vom Gefangenen 
nimt mehr nur als angenehme Abwechslung selnet 80nst öden Tagesab
laufs belradllet,80ndern als einmalige Chance zur geistigen, charakterlichen 
und beruflichen Weiterentwicklung. Gerade die jugendllmen Gefangenen 
erwarten In ihrer Vereinsamung diese HiUesteUung. 

Heute wird zwar die materielle Hille an Gefangene und ihre Angehörigen 
umfangreicher gewährt. Damit durfte jedodl die Gesellschaft lieh Ihrer Ver
pflichtung gegenüber dem straffällig gewordenen Menschen kaum entledigt 
haben. Abgesehen da"on ist etI mehr als fraglich, ob die großzügig gewährte 
finanzielle HiJfe an den Gefangenen einen pädagoglschen Wert hat Bel 
der derultigen Strafvollzugspra.x18. die dem Gefangenen den Willen zur 
Eigenhilfe weitgehend abnimmt, wird meistens jede materielle Unterstützung 
ala zustehender Rechtsanspruch gewertet. 

Ba geht also hier weniger um die unpersönliche, materielle. als um die 
seelisch·geistige Hetreuung der Gefangenen, und es Ist heute mehr denn 
le notwendig, daß eine ausreimende Zahl von Fachkräften lieh dieser 
groSen Aufgabe im Strafvollzug widmen kann. DaS dies heute nieht 10 ist, 
weiß jeder, der im Strafvollzug tätig ist. 

Zunäa.sI hat der Verwaltunphe.mte bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
kaum die notwendige Zelt für eine derartige Betreuuog dt!!" Gefangenen. 
Vor allem fehlt ihm. wie dem Aufsichtsbeamten, dem Lehrer und dem An
slalt8geistlichen in der Regel d .. erforderlime Fachwinen aus dem umfang
reimen Fürsorge-, Versorgungs- und SozialredJI. 

Die Bedeutung einer Betreuung von Inhaftierten Rechtsbredlem durch 
spezielle Fachkräfte Ist schon vor Jahrzehnten erkannt worden. So nahm 
der erste Fürsorger vor vierzig Jahren seine Tätigkeit Im Strafvollzug auf. 
Wie hodl einmal die Tätigkeit eines Anst8ltsfürsorgera eingeschätzt wurde. 
wird daraus ersichtlich. daß während der Weimarer Republik in den län
dern Sachsen und Thüringen nur Fürsorger mit einem abgeschlossenen 
Hochschulstudium eingestellt wurden. Nachdem der Nationalsozialismus 
diese hoffnungsvolle Entwicklung Jäh unterbrochen hat. erkennt man all
gemein heutzutage die Betreuung der stratrallig gewordenen Menschen dura. 
besondere Pachkrli.fte wieder an. In den letzten lahren ist Jedodl das Schwer
gewicht etwas zu einseitig auf die Betreuung der unler Bewli.hrungsaufslcht 
gestellten SlraffäJUgen gelegt worden. Der Aufbau der Gefangenenfürsorge 
kann deshalb heute noch nicht ala abgeschlossen betradttet werden, zu
dem sind aus vielerlei Gründen viele Gefingnlsfürsorgcr In die 8ewäh
rungshiUe übergewechselt. So begrüßenswert die Zuwanderung dieser mit 
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den Problemen der StraffillJgenhllfe vmrauten Fachkräfte für die Bewih
rungshlUe Ist, so sehr muS, vom VolJz.ug aus gesehen, diese EntwlckJung 
bedauert werden, allein aut dem Grunde, weil der reife, über umfangrei
ches Lebens- und Fachwlasen verfOgende Sozialarbeiter In der Strafanstalt 
unentbehrlich ist 

Im Jahre 1961 waren etwa ISO hauptamtliene Pürsorger in den Voll
'Zugaanstßlten der BundesrepublJk beschäftigt. Davon in 8aden-Würtlemberg 
23, Bayern I, BeflIn 12, Bremen 'I, Hamburg7, Hessen 50, Nledersaensen 
16, Nordrhein-Westfalen 27, Rhelnland-P1aIz8, Saarland I und Schleswlg
Holstein 3. Die Zahlen lassen wohl erkennen, daß In den einzelnen län
dern die Tätigkeit eines hauptamtlichen Gefängnisfürsorgers unterschiedlich 
gewertet wird, sie dürften aber doch den Außenstehenden einigermaßen 
beruhigen. Man sieht ja, daß etwas getan worden ist. 

BI ersdielnt aber notwendig, die eigentlichen Probleme der Gefllngenen
fürsorge mit aller Offenheit einmal aufzuzeigen. 

l. Sinn und Ziel jeder Fürsorge Ist, den Willen des HiUsbedllrl1lgen 'Zu 
stärken. Die Fürsorge soll ,Ich überflüssig machen. 
Dieser Grundsatz hat weder Im Strafvollzug9redlt noch in der Straf
vollzugspraxls Eingang gefunden. Fürsorge im Geflngn ls wird daher 
schematisch gewährt, und man hat den Eindruck, nient immer um der 
Menschen willen,lOndern um Ruhe und Ordnung In der Vollzugsan
stalt 'ZU wahren. 

2. Die GefangenenfülSOrge kann ,Ich nicht nur auf die Betreuung der 
Gefangenen beschränken, welt schwerwiegender sind die Konsequenzen, 
die mit der StrafbaR des Famllienvaten für die Angehörigen ausgelöst 
werden. Die persönliene Begegnung mit den Angehörigen in ihrem 
Wohnort kann jedod! wegen des Gebundenseins des Fürsorgenl an die 
Vollzugsanstalt nicht erfolgen. Der Kontakt mit den Angehörigen Ist 
auf gelegentliche Besuche in der Anstalt besdlränkt. 

3. Dem Fürsorger werden Im Strafvollzug Aufgaben übertragen, die berufs· 
fremd sind und Ihn an der Erf(Ulung seines eigentlldlen Auftrages 
hindern. 

4. Von einet ausreichenden Gefangenenbetreuung kann nur gesprochen 
werden, wenn der Kreis der :tu Betreuenden noch einigermaßen über
schaubar bleibt. Ein Fürsorger In einer Vollzugsanstalt mit einer Durch
Khnittsbelegung von mehr alt vierhundert und einem jährlichen Duren
lauf von über lausend Gefangenen dürfle im Sinne eines Erzlehungsstraf
vollzuges kaum eioe wirkungsvolle Arbeit leillen können. 
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Wir schlagen deshalb vor, in den Vollrugsanstalten bei einer Belegungs
zahl von einhundertfünfzig mindestens eine, bei zweihundertfünfzig eine 
zweite und ab vierhundert Gefangene eine drille Planstelle fü r j:ürsor
ger zu schaffen. 



5. Der GefängnisCürsorger findet nimt die ihm gebührende berurume An
erkennung und es herrscht daher in diesem Kreise eine aUgemeine Un
zufriedenheit. Im gehobenen DIenllist zur Zelt seine Eingangsstufe glekt. 
Endstufe. Im AngesteUtenverhällnis ist es ähnlich. Der Tarilvertrag vom 
15. I. 1960: der slm u. a. sehr eingehend mit den TätIgkeitsmerkmalen 
der Sozialarbeiter und dem umfangreichen Gebiet der Wohlfahrt be
smäftlge, erwähnt den Straf'anstahs(ünorger überhaupt nicht. Es hit jedem 
Gefängnisfürsorger unventändlim, daß seine Tätigkeit nicht minde5tens 
mit der des 8ewährungsheUel'1 gleich gewertet wird. Abgesehen davon, 
daß es in Zukunft bei der allgemeinen beruflldlen Anerkennung der So
zlalarbeiler einige Schwierigkeiten bereiten wird, frele SteUen zu besetzen, 
wird man darüber hinaus mit einer weiteren Abwanderung von FürtOr
gern aus dem Strafvollzug remnen müssen. 

Es dürfte deshalb Im Interesse des Strafvollzugs und aller Binrimtunsen 
der SlraffälllgenhUfe liegen, wenn die Erfahrungen und Erkenntnisse der 
Gefängnisfürsorger aus Ihrer Arbeit In der GefangenenbetreuuDg beachtet 
und aum genutzt werden und der Fürsorger wieder den Ihm gebührenden 
Platz In der Vollzugsanstalt e innimmt. 

Der mündliche und schriftliche Verkehr des Gefangenen 
mit seinem Verteidiger 

Von Re!ierun!sasst'uor Dr. Erleb ThoJe. Hallern 

A 
Der Verkehr dH Verteldi&trS mit Untenumung51eran,enen 

Das Recht d{>S verhafteten Beschuldigten auf milndlimen und ,dufftlJmen 
Verkehr mit seinem Verteidiger ist Im § 148 StPO normiert. 

Danadl kann der Rfeilter bis zur Bröffnung des Hauptverfahrens, Im 
be.chleunlglen Verfahren bis zur Stellung des Antraga auf Aburteilung, 
Khrlftlh:he Mitteilungen zurückweisen, falls ihm die Binsk:hl nicht gestattet 
wird. Desgleichen kann er, sofern die Verhaftung nlmt lediglim wesen 
Flumtverdachts gereditJertlgt Ist, bis zu diesem Zeitpunkt anordnen, daß 
Unterredungen des Gefangenen mit Beinern Verteidlser in aelner Gegenwart 
oder in Gegenwart eines beauftragten oder mumien Ridltel1l atattfinden. 
Ein Staatsanwalt darf mit der Oberwamung nicht beauftragt werden. 

Noch Eröffnung des Hauptverfahrens bzw, der Stellung des Antraga 
auf Aburteilung kann der mündliche und schriftlimeVerkehr ke inerKon
trolle mehr unterzogen werden. 
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Das Recht auf Verkehrsfreiheit Ist jedem Verteidiger gegeben, auch wenn 
dieser nicht Rechtsanwalt 111. I) 

Der Verteidiger hat lieb regelmlSlg als solcher der VolizugsanJlalt ge
genilber durch den Dauel'1lpredudleln des Gerichts oder der Staatsan
waltschaft auszuweisen (Nr. 36 AbI. Z UVollzOl. 1) EJnem Rechtsanwalt, 
der zwar einen Besuchsaufrtag, aber nod! keine VertehUgervoUmamt hat. 
wird vom Richter oder Staatsanwalt ein mnzeIspremsmeln für eine ein
malige ßberwamte Unterredung erteilt. Mit der BevoUmämtigung entfällt 
die Oberwachung <Nr. 36 Abi. 3 UVoIlzO). Zu diesem Zeitpunkt hat der 
überwachende Beamte sim zu entfernen. Er darf das weitere Gesprim 
nicht mithören. 

Kann der Verteidiger einen Spremscl!eln nicht vorweisen, so dar! Ihm 
In der Regel der Besum bei dem Gefangenen verweigert werden. Die 
UntersumungshaftvoUzupordnung fordert IIOgar grundsätzl1m das Vorwei
sen einet Sprechsdaeins. Dieser Auffaa ung wird jedoch nicht bel2.utreten _. 

Das Oberlandesgerimt In Köln hat dazu In seinem Besmluß vom 13. 
7. 1951 '1 awgefilhrt, daß einem Remtsanwalt als Verteidiger In Ausnah
mefäUen ein Besum auch dann gestaltet werden milsse, wenn er eine 
8e&cheinlgung des Gerichts nicht vorweisen könne. Voraussetzung sei al
lerdings, daß es sim um ein besonders dringendes Gespräch handele und 
daß die BesQtgung des Sprechscheins eine wesentlid1e Verzögerung be
deuten wilrde, weil der Richter bzw. der Staatsanwalt nicht zu errelmen 
sel Die Untersumungshaftanstalt sei dann verpflichtet, ihrerseits die Ver
teidJgervoUmacht zu überprüfen. 

Dieser Entscheidung Ist beizustimmen. ,) Es läßt slm dagegen nicht 
einwenden, daß dem Riduer hierdwdl die Möglich.keit genommen werde. 
Anordnungen nach § 118 3 StPO <Oberwachung der Unterredung) zu 
Ireffen, weil er von der stattfindenden Unterredung nichts erfahre. 

Abgesehen davon, daß lOlche Anordnungen kaum je erfolgen, '> hat 
der Richter es In der Hand, die Besuchsüberwachung bereits bei Brlaß des 
Haftbefehls anz\1ordnen. Ergeben sich später Anhalt,punkte tür einen 
KoOualonrverdacht. so kann er die Oberwadmngsanordnung dann tretten. 
Es erscheint jedoch nld" angängig, das Recht des Unlersud'IUngsgclangenen 
auf unbeschränkte Veneldlgung lediglich auf den Verdacht hin zu schmälern, 

11 U_R-'\~. DIe Stnol~nun, und .w ee.:.==~ 8edln IB Er-
__ lIaI'Id I I. Aam. , b lIDd t 118 Anm. 6 , Sdlwua, zz. A ....... MIln-
dwn und lIm'n 1960 § I. An.m.1 

21 ~ Sta.ltoanw.1I .teU, dm SpncNdInn ..... wtot\II Ihm der lUdII<!! . .. 11 Antrat deoo ~ ... .... 
"" die ~h ........ V~ ,"11 der Au6en~1 ........ AnkLI,tHI,hebun. abermo .... hal 
CN, . l Abt. I UV"IJ,d)l. 

31 NIW 1951 SeIl. 732 . 
.. So auch Eh. $dunlde, Leb.kom. _ s...tpnlu&ordn ..... und ""m Ce1idur<en. .......... _ Tell 

n Clktln,IHI 1951 J 1* A..ndIlU ....... 
51 V ..... duu Petert. $tralprow4! lCarbrube Im .s.I,. 17'5. 



er könne möglicherweise einen RedJt.sanwalt finden und mlt seiner Ver
teidigung beauftragen, der sich nicht an seine Sta ndespffichten hält. ,) 

Die Vorschrift der Nr. 36 Abs. l UVollz.O, die grundsätzlich die Legiti
mierung durm eine Bescheinigung des Gerichts verlangt. erscheint daher 
mit § 148 StPO nicht vereinbar. In Awnahmefällen wird einem Rechts
anwalt oder Rechtslehrer als Verteidiger eine unübenvamte Unterredung 
mll dem Untersuchungsgefangenen auch dann zu gewähren sein, wen n 
er einen Spremsmein nicht vorweisen kann. 'I Die Untersuchungshaft
anstalt muß sich allerdings überzeugen. daß der Untersuchungsgefangene 
den Rechtsanwalt oder Rechtslehrer mit seiner Verteidigung beauftragt 
hat. Ob ein solcher Awnahmefall gegeben ist. wird unter Anlegung eines 
strengen Maßstabes zu prüfen sein. 

Dem mündlichen Verkehr ist der telefon ische Verkehr gleichzustellen. 
Der Anstaltsleller Ist jedodl nkht befugt, ein unüberwachtes TeJefonge
spräm zu gen("hmigen (Nr. 38 Abs. ) UVolizOI. Hiel""I.U 111 Immer, aum 
in dringenden Fällen. vorher die Einwilligung des Richters oder, wenn 
dieser die Anordnungen über den Verkehr mit der Außenwelt bis zur AD
klageerhebung dem Staatsanwalt überlassen hat. dessen Zustimmung ein
zuholen. Sollte der Rlmter bzw. der Staatsanwalt. abgesehen von Aus
nahmefällen, die Zustimmung erteilen. 80 wird der Anstaltsle!ter jedoch 
erwägen müssen. ob er hiergegen gemäß Nr. 10 UVoUzO vorgeht. 

Nach dieser Vorschrift kann der Vorstand beim Richter Gegenvorttel
lungen erheben. wenn er befürchtet. daß eine Anordnung des Rlm ters 
die Ordnung oder die Sicherheit in der Anstalt gefährdet. Besteht der Rlmter 
dennom auf seiner Anordnung. so kann der Anstaltsleiler die Slaatsan
wallsdlaft ersuchen. Beschwerde einzulegen. Ha.ndelt es sim um eine An
ordnung des Staatsanwalls, so kann der Ansta. llSlelter nam erfolgloser 
Gegenvorstellung die Entscheidung des Rimlers herbeiführen. 

Unüberwachte Telefongespräche werden regelmäßig die Ordnung und 
möglicherweise sogar die Simerhelt in der Anstalt gefährden, weil die 
Telefonapparate sich in Diensträumen befinden. in denen ein Gefangener 
nicht alleingelassen werden darf. 

Oberwachle Telefongespräche hai ebenfalls der Richter bzw. der Staats
anwalt zu genehmigen. In dringenden Fällen steht diese Befugnis jedoch 
auc:h dem Anstaltsvorsland zu (Nr. 38 Abs. I UVollzO). 

Richter. Staatsanwalt und Anstalt9vorslil nd werden von dieser Möglim
keil nur zurückhaltend Gebraum madlen. weil Diensuelefone und Dienst
räume für die Dlen91ge9chäfle bestimmt und erforderlich sind. 

61 So Im Erl"b ... ", .um LC B •• .,lUd\well. NIW 1951 SeIle 326. 
71 01 .. IIbnpn alI v ....... idr.". wlhlbolr ..... P..-.onen hMn dr-. Red\! ledoch nld ... lb Ihre 

Zul.Neunl .10 Ven~dl.« .emia I 138 AIN. 2 StPO der c..oebml.uns d ... Cerktlll bed.rf. 
MI! dl_. Ce1>ehml,. ... n. wird """ Ce1"lml &l .. lcmciU. die Sp....:h .. rI. ubrllt ,,01 .. 11 ..... 
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Schriftliche Mltlellungen, die zwischen dem Untersuchungsgefangenen 
und seinem Verteidiger gewechselt werden, müssen als Verteidigerpost 
gekennzeichnet sein, wenn die Erleichterungen des § 148 StPO auf sie 
Anwendung finden soUen. Als schriftUche Mitteilungen sind geschriebene 
Gedankenäußerungen anzusehen, gleichgültig in weldler Form sie einge
hen (z. B. Brief, Telegramm). 'l 

Pakete des Verteidigers an den Untersuchungsgefangenen sind daher 
schriftlimen MiueUungen nicht ohne weiteres gleichzusteUen. "l Die ge
genteilige Anslmt von Sd1warz, 10) der Pakete des Verteidigers grundsätz
lich wie Briefe behandelt wissen will, findet im Gesetz keine Stütze und 
wird auch von Ihm nicht begriindel. 

Ein Paket des Verteidigers wird lediglim dann wie ein Brief zu behandeln 
sein, wenn feststeht, daß es nur smriftUme Mitteilungen enthält. 

Der Inhalt des Paketes ist jedoch in der Regel ohneOlfnung desselben 
nidlt festzuste llen. Es wird sim demnad, empfehlen, vom Verteidiger ein
gehende Pakete dem Richter zuzuJeiten. 11) Der Ridlter wird von dem 
Verteidiger eine Auskunft über den Inhalt des Paketes verlangen müssen. 
Wenn das Paket nach dieser Auskunft nur sduiltliche Mitteilungen ent
hält, wird der Richter es wie einen Brief behandeln. Enthält das Paket 
andere Gegenstände, wird er gemäß § 116 StPO entsmeiden, ob der In
halt des Paketes dem Gefangenen auszuhändigen ist oder nicht. 

Außer durch diese Beschränkungen kann der Verkehr des Verteidigers 
mit dem Gefangenen nur noch durch Maßnahmen. die der Sicherheit und 
Ordnung dienen, eingeschränkt werden (§ 116 Aha. 2 StPOl. 

Der Verteidiger muß es daher hinnehmen, daß der Anstaltsleiter gemäß 
Nr. 36 AM. 8 UVollzO die Besuchszeiten festsetzt. 12) 

Der Rldller oder der Staatsanwalt INr. 3 Aha. I UVollzOl sind jedom 
befugt, eine solche Regelung des Anstoltvorstandes im Einzelfall gemäß 
§ IIIl Abs. 2 und 5 StPO aufzuheben. 

Hiernach hat der Rimter darüber zu enl!lmeiden, weldle MIIßnahmen 
zur Sicherung des Haftzwedcs und 2ur Aufrechterhaltung der Ordnung In 
der Anstalt erforderlich sind. Er darf dabei von den Vorsdutflen der 
UntersudlUngshaftvolbugsordnung abweichen und ist nur an die gesetz
liche Regelung In der Strafprozeßordnung gebunden, die der Untersuchungs. 
haftvollzugsordnung als einer untergeordneten Verwo.ltungsanweisung \'or
geht. 1' 1 

81 So 'Eb. Sd=Idl, Lehn:om. I 1<48 RandzUfl!\'" 7. 
9! V~ral . US_R~r., f t<48 Anm. 7 b. 

IOJ Sch .... ~ t 1<48 Anm. 2 A. 
1 U VferJ1 . US,,·e-RotenMq, t 148 Iuun. 6 b und 7 b. 
Il.l OLC Kliln, NI'" 1951 se.lfe 7lZ, USwe-Roteni>«J. § 148 Anm. 6. 
131 UVolb;O Nr. Z AlM, 2 , OlC lI..,m<m, MOR 1951 se.le 120, OlC Cel.I<>, NIW 1951 Sf,l!e 676 , 

Rlibl, /Z 1'&1 Seit. 65. 
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Im Falle der Nr. 3 Am. I Untersumungshaftvollzugsordnung steht dIe
ses Recht hinsichtlich des Verkehrs mit der Außenwelt auch dem Staats
anwalt zu, da es ihm vom Richter übertragcn ist. Br darf allerdings nur 
solche Anordnungen treffen , die den Gefangenen nicht über den Rahmen 
der Untersuchungshaftvollzugsordnung hinaus beschweren (Nr. 3 Abs. 2 
UVollzO), denn es ist davon auszugehen, daß die in der Untersuchungs
haftvollzugsordnung allgemein getroffene Regelung nach dem Willen des 
Richters für den BinzeUali gehen soll. H) 

Hafterleimternde Anordnungen - als solche ist eine Abweichung von 
der iibUchen Besuchszeit anzusehen - darf der Staatsanwalt daher treffen. 

DerAnstaltsleiter hat, wenn erglaubt, daß durch eine solche Anweisung die 
Ordnung oder die Sicherheit in der Anstalt gefährdet wird, die Möglich
keit, hiergegen auf dem oben beschriebenen Wege der Nr. 10 Unlcrsu
dmngshaftvoUzugsordnung vorzugehen. 

B 
Der Verkehr des Verteidigers mit Strafgefangenen 

Die neue Dienst- und Vollzugsordnung enthält über den Verkehr des 
Verteidigers mit Strafgefangenen folgende Vorschriften, 

Nr.145 

I) Der mündlidIe Verkehr des Gefangenen mit seinem Rechtsanwalt 
In einer den Gefangenen unmittelbar berührenden RedJtssache ist 
gestattet und wird in der Regel nicht iiberwacht. Der Remlsanwalt 
muß sim über seine Person und den Anlaß seines Besuches der An
stalt gegenüber auf geeignete Weise ausweisen, wenn der Anstalt 
nicht bereits bekannt ist, daß er für den Gefangenen in dieser Sache 
tätig ist. § 148 StPO bleibt unberührt ; der Verteidiger muß sim als 
solmer gegenüber der Anstalt ausgewiesen haben . 

2) Ist gegen den Gefangenen die Untersumungshaftangeordnet worden, 
so gilt Absatz 1 SalZ I nur, soweit nicht der Richter andere Anord
nungen tri1ft (§ 1 '18 StPO I vgl, auch Nm, 92 Absatz 2 Satz 5 und 
93 Absatz 1 UVollzO). 

Nr. 158 

]) Der schriftUme Verkehr des Gefangenen mit seinem Verteidiger, 
gleichviel in welcher Strafsache dieser für ihn tätig wird, ist gcstattet 
und wird nicht iiberwamt. Der Verteidiger muß eich als solcher ge
genüber der Anstalt ausgewiesen haben. Poslsendungen. die dem 
Schriftverkehr des Gefangenen mit seinem Verteidiger dienen, und 
sonstige MitteiluDgen müssen verschlossen und deutUch sichtbar als 

14) AbKhnJlI n ZUI. I d ... Enu<hen. um "'nt""hme tum VolbuS d~r Unl...,.,mun,.11Al1, Nr. 2 
A.IH. l UVolbO. 
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Verteidigerpost gekennzeichnet sein, Bin Gefangener, der seinem Ver
teidiger einen verschlossenen Brief zu schicken wünscht, erhält dazu 
einen Umschlag, der sich von den übrigen zur Ausgabe gelangenden 
Umschlägen unterscheidet, 

2) Ist gegen den Gefangenen die Untersuchungshaft angeordnet wor
den, so gilt Absatz 1 Satz 1 nur, soweit nicht der Richter andere 
Anordnungen trifft (§ J 48 StPO I vg!. auch Nm. 92 Absatz 2 Salz 5 
und 93 Absatz I UVollzOl, 

Es sind demnach drei Arten von Strafgefangenen zu unterscheiden. 
nämllch erstens dieJenigen. die ein weiteres Strafverfahren nicht zu er
warten haben. zweitens diejenigen, gegen weJche ein weiteres Verfahren 
schwebt, In dem aber dJe Unler5udlUngshafi nichtaogeordnel ist und drit
tens diejenigen, bei denen in einem weiteren Verfahren die Untersuchung&
haft angeordnet ist. 

Hai der Strafgefangene eine weitere Strafsame nicht zu erwarten. so 
ist der mündUdle Verkehr mit dem Verteidlger, der ihn in dem abgeschlos
senen Verfahren vertreten hat. nach Nr. 145 Aha. 1 Satz 1 DVollzO In 
der Regel unüberwacht zu gewähren. 

Sind besondere Grunde gegeben, die eine Uberwachung rerntfertigen, 
so darf diese erfolgen. Der Verteidiger kann nicht unter Berufung auf 
§ 148 StPO die unüberwamle Unterredung verlangen. da seine Verteidiger
eigensmaft mit der Rerntskraft des Urteils erlosd:aen ist, ,,) 

Beabaimtigt er jedoda das Wiederaufnahmeverfahren zu beantragen, 
50 kanu ihm das Erlöschen der Verteidigereigenschafr nimt entgegenge
halten werden. denn für die Durchfilhrung des Wiederaufnahmeverfahrens 
besteht die Verteidigereigenschaft bis zum Wiederaufnahmebesch.luS des 
Gerichts (§ 370 Am. 2: StPOl fort. 18) 

Es ist zweifelhaft, ob mit dem Welterbestehen der Verteidigervollmacht 
gleimzeitig die Remte aus § 148 StPO fortbestehen. § 148 StPO betrifft 
nach seinem Wortlaut nur den "crhafteten 8esdmldigten, das heiSt den 
Gefangenen der sim aufgrund eines gemäß § 112 StPO gegen ihn erlal
senen Haflbefehlll im Vollzuge befindet. 

Daraus folgt, daS § 148 StPO unbeschadet der Fortdauer der Verleldi
gervollmamt mit der Rechtskraft des Urteils nicht mehr angewandt werden 
kann. 11) IUn Gefangener, der das Wiederaufnahmeverfahren betreibt, hat 
daher hinsichtlim des Verkehrs mit seinem Verteidiger keine Sonderremte. 

151 ReST Bd. «l s"he 6 , Eh. Sdlmldt. Leh ..... m. Randdlfer t9 2;U S 13S, ~_R ..... nbefJ. 
t 138 . 138 Anm. 7 d , DN OLC Sa.arbrildten "eruiu In telnem nlebe "erilft"endlOOeM 8etd>h..11 
yom 3. I. 1961 (VA. -4160\ dIe Au6auuns. da!! f 148 StPO unabhlnsls 'fOm I'onbeteehen der 
VHll>ldJ,e",ollmadlf Dur bl. 1:UI" RKfluJo:.efe de. Urteilt .np_ndl ~fll k6nne. weil ft" M 
'"0 •• _. daS d.n Cclanlene 11100 . ut,mnd elneo Haftbefehl. Im V .. llwlle befinde. 

161 RCSt Bel. 40 SeIte 6 , Sdlw ....... § 138 Anm. Z. 
17\ OLC s...rbrildtt<n, BeadJI. vom 3. I. 1961 eVA> -41601. L!Jwe-ROHttbefJ, § 118 Atun. S. 
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Auch bei einem lOlchen Gefangenen könnte der AnataltsJeiter die Ober
wachung der Unterredung anordnen. Da jedoch der sduiltliche Verkehr 
des Verteidigers mit einem Strafgefangenen, der ein weiteres Strafverfahren 
nicht mehr erwartet, gemiß Nr. 158 Absatz 1 DVollzO völlig frei ist und 
unter keinen Umständen überwamt werden darf, wird die Oberwamung 
der milndUchen Unterredung kaum von praktlsmer Bedeutung sein, weil 
der mit der Gesprämsilberwachung verfolgte Zweck durdl den Schrift ver
kehr leimt umgangen werden kann. 

Hat der Strafgefangene ein weiteres Strafverfahren zu erwarten, in dem 
die Untersumungshaft nimt angeordnet ist; so darf er mit seinem Vertei· 
diger in diesem Verfahren mündlich und schriftlich unbeschränkt verkehren. 

Dieses Recht leitet .Im au. § 148 Absatz 5 StPO her, der durch das 
Dritte Strafrechtsinderungsgesetz vom 4. 8. 1953 (8GBII Seite 735)a nge
fugt worden Ist. Der § 148 Absatz 5 StPO besagt, daS Absatz 1 auch für 
den BesdlUldl81en gilt, der aus anderen Grunden nlmt auf freiem PuSe ist. 
Durch diese Vorschrift Ist sichergesteih worden, daß ein nicht auf freiem 
Puß befindlicher Beschuldigter, gegen den jedoch die Unlersuchungshaft 
nicht angeordnet Isl, hinsichtlich des Ver~ehrs mit seinem Verteidiger in 
der bevorstehenden Strafsache 10 8ftteU, ist, wie ein in Freiheit befindlicher 
Beschuldigter. 

Einem solchen Gefangenen ist demnach gemäß § 148 Absatz I und 5 
SIPQ in Verbindung mit den Nm. 145Absatz I Satz 3 und 158 Absatz I 
DVollzO grundsätzlich der unübel'wachte mündliche und schriftlidle Ver
kehr mit seinem Verteidiger In der neuen Strafsache zu gewähren. Eine 
1JberwadlUng nach NI'. 145 Absatz I Satz I DVollzO Ist nicht zulässig. 
Auch eine Beschränkung durch einen Richter ist nicht möglich, weU keine 
Untersuchungshaft besteht. 

Hat der Strafgefangene ein weiteres Strafverfahren zu erwarten, in dem 
die Untersuchungshaft angeordnet ist, verbüßt er also die Strafe in Un
terbredlUng oder im Aufschube dieser UntersudlUngshafl, lO Ist er hinsimt
hen des mündlichen und schriftlichen Verkehfl mit seinem Veneidiger 50 

zu behandeln wie ein Untersuchunpgefangener. 1:1 sehen demnach die 
oben unter A) gemachten Auaführungeo. Die Nm. 145 Absatz 2 und 158 
Abiatz 2 DVollzO verwe:laen daher auf § 148 StPO und auf die Nm. 92 
AhMtz 2 Satz 5 und 93 Absatz 1 UVollzO. 

§ 148 Absatz 5 StPO findet auf einen solchen Gefangenen jedoch keine 
Anwendung. denn dieser Absau betrilft nur Gefangene, bei denen in der 
neuen Strafsache die UntersudlUngshafl nicht angeordnet Isl.lst hingegen 
die UntersudlUngshafl angeordnet, so ISI § 148 AbSBt7. 1 StPO direkt an · 
zuwenden. Daraus folgt, daß der Richter hier den Verkehr mit dem Ver
teidiger nach § 148 Absatz 2 bis 4 StPO be:mränke:n kann. 
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Diese Auslegung des § 148 StPO ergibt sich aus dem Nonnzwedc. 18) 
Würde § 148 Absatz 5 StPO audl auf Strafgefangene mit anschließender 
Untersuchungshaft Anwendung finden, so wären diese dadurch, daß die 
UntersudlUngshafl durch dJe Strafverbüßung unterbrochen oder aufgesmo
ben worden ist, ungerechtfertigt bessergestellt. 

Ein Blid< auf Arbeit und Freizeit 
von inhaftierten Frauen 

Von Lehrerin Rose Toepe ll, Frauenslrafanstalt Neuwled 

Es ist wohl jedem Einsichtigen klar, daß die Tagesarbeit der inhailiertcll 
Menschen therapeutisdl wirken sollte. Außerdem kann die Haftzeit der 
Ausbildung l~r eine Tätigkeit nach der Entlassung dienen, falls eine solche 
Ausbildung bisher nicht stattgefunden hat. Es müßten immer mehr 
Möglichkeiten gefunden werden, diese heiden Forderungen zu erfüllen. 

AuHälUg ist, daß zu solcher Refonn der Arbeit In den Vollzugsanstalten 
für Männer über die Erde hin bisher mehr gesmehen Ist als für die in
ha/fierten Frauen. Es war möglich, bei dem X. Internationalen Lehrgang 
fü r Kriminologie und Vollzug der Freiheitsstrafe in Freiburg diesen Not
stand zum Ausdruck zu bringen. Es müßte allgemein erreicht werden, daß 
Jugendliche, Arbeitshausverwahrte und ältere inhaftierte Prauen Kurse 
mitmachen können, die sich auf Hausha!tsarbeilen aller Art, auf neuzeit
limes Kochen, auf Flicken, Zusmneiden und Nähen erstredc.en, auf Säug
lings-, Kinder- und KrankenplIege. 

Die Ausbildung für den neuartigen Beruf der Haushaltspflegerin ließe 
sich in die Hnftzeit einfügen. Bel der En tlassung könnte mit Hilfe des er
worbenen Zertifikats die Einstellung z. B. in einem Altersheim ermöglidlt 
werden, wo der größte Bedarf für solche Kräfte vorhanden Ist. Von einer 
Zentralstelle aU9, bei der Helme, Privathaushalte und die betreffenden 
Strafanstalten Ihre Meldungen aufgeben könnten, wäre die Vermiulung 
durmzulühren. Auf diese Welse käme dem sozialen Leben nach zwei 
Seilen hin Hilfe zu. Daß Jugendlime und andere Entlassene zunämst 
günstiger in einem gut geführten Heim arbeiten, statt in einer Gaststätte 
- braucht nicht näher begründet zu werden. Zur Eingewöhnung Ins öffent
!ime J.eben nach der Haft, auch für weiblime Personen, die zur Bewährung 
entlassen werden, könnte die Ordn ung und gewisse Betreuung In einem 
Heim viel dazu beitragen, daß die innere und äußere Haltung gegenüber 
den Versumungen der Außenwelt gefestigt würde. 

18) Auch 101 § 7 Abo. Sund 1 der Redl1 .......... rdnun, Ober dlOft VoUzu, de. Slr.fa ...... l. vom 2:5. 11. 
1958 (8GBI I Sehe sm " 'Ird § 148 Abt. 5 Stl'O In dti!l"r WMie _llIBele(Jt. 
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Bine weitere Möglichkeit tritt hinzu. Laut Infonnation durch das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz In Genf und das Deutsche Rote 
Kreuz (Bonn) sowie den Zentralverband für Rheinland·pfalz in Koblenz 
ist das Rote Kreuz bereit, Kurse In Erster Hilfe und häuslicher Kranken
und Säuglingsp(!ege in Frauenanslolten zu erteilen ohne wesentliche Un
kosten für diese Anstalten. Damit Ist auch die Möglichkeit geboten, daß 
erfolgreiche Teilnehmerinnen nach der Bntlassung Sdtwestemhelferinnen 
in Krankenhäusern werden können. 

Der Blick wendet sich auch auf die Freizeit der Inhaftierten Frauen. 
Ein Vorkommnis spricht aus, was gemeint ist 

Es handelt sich um die kurz zurückliegende Weihnachtsfeier der Frauen· 
strafanstalt, die von seiten der Schülerlnnen gestaltet wurde. Wohl hat 
die Lehrerin sich bemüht, diejenigen Kräfte In den Mitwirkenden anzu
regen, die zu den Seelen der Zuhörer den Weg finden können mit Wort 
und Darstellung, wozu .Der armen Deutschen Krippenspiel' von Kurd 
Schulz· noch Inhalt und Fonn gut geeignet war. Aber daß gerade die 
lebenslang Inhaftierten aus solch tiefem Verständnis und mit solcher 
Herzensw.iirme ihr ,Weihnachtsgeschenk' den Teilnehmern an dieser 
Weihnachtsfeier nahebringen konnten, weist tiefer. Es zeigte an, Selbst 
wenn ei ne Frau zehn, zwölf oder gar siebzehn lahre die Hafteriebnisse 
durmmamt - so singt und klingt es doch In der Seele, mag der Alltag 
audl andere Töne hervorlocken. Auch der Lehrerin selbst wurde dieses 
Weihnamtssplel der lebenslang Inhaftierten zu einem Erlebnis, das sie 
manchem Menschen der Außenwelt, der immer nom ,Steine wirft· auf 
den Verbremer, gewünsdll hälte. damlt er wisse: Der tiefste Punkt des 
Menschentums ist dennom lebendig in jeder Seele. Gerne spielten wir 
nom einmal fü r ,Skeptiker' .•• 

Nie kann ein Skeptiker Im hier gemeinten Sinn Erfolge bei Strafge
fangenen haben. weder bei der Arbeit nodl in der Freizeit; denn der 
kalte Hauch des Skeptizismus bringt nichts zum Aufblühen. 

Die mristliche Uehe sieht Bruder und Schwester audl Im gefallenen 
Menschen. Darin grundet das wahre Vertrauen; dieses aber wirkt auf~ 
richtend. 

Das könnte möglicherweise - nam einer Veröffenllimung zu sm ließen 
- Hol Hallister. der begnadigte amerikanische Raubmörder und heute 
anerkannte Schriftsteller bestätigen . 

• Bi«'n ... II ..... V ... L., 
.. SIehe dazll' .Zum !'Noblem , Hal. und RtIcIrJIIU" , _On der VerfaMCrllI \11' Zcolud!rtf, filr Slraf· 

~olb:1I1 JI. 10 U .. ,. 1. 
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Vorgesmimte und Geschimte 
des alten .Klingelpütz· in Köln 

Von Oberrq.lerungarat Dr_ Leo Günter, 
Vontand des SlTafgelinSnlJIH und der UnlersudlUn •• baelan.t.t1t in Köln 

Für ein neues Gefängnis in Köln ist am 3. November 1961 der Grund
Bteln gelegt worden-, Wenn der Neubau in einigen lahren beendet Ist und 
der große Umzug in die neuen Häuser am Butzweilerhof 8tllugefunden 
hat, achlest dem altcn .Klingelpül~· die Stunde des Abbruch. und der 
Blochnung, - soweit die Stadtverwaltung oimt einige Baulichkeiten be
.tehen liSt, weil sie sldl für andere Zwedte noch verwenden lusen oder weil 
.Ie Erinnerungen bergen. Kann es bei einem Gefängnis denn Erinnerungen 
seben, die der Bewahrung wer1 sind? Lohnt es, angeslchu det modemen 
Neubaues, der nur FOrtsdlritt verheißt, den alten Zuständen im Kölner 
StralvoUzug noch frgendwelme Gedanken eines Naduuls zu widmen 1 

Es lohnt fürwahr oimt. wenn man an das vergitterte Gemiuer der 
Halthiuser, an ihre nüchternen. meist viergeschossisen Rohbaufauaden 
denkt oder wenn man lich den Mansei an hygienischen Elnrlmtungen 
und die Itarke Oberbeiesuns der Haltriwne vorstell!. Kein Wort Sibt es 
darüber zu verUeren. daS ein Verbleib der alten Anstalt am KlIngelpütz 
aum In der Itädtebaulimen Uauplanung untfagbar seworden ist und daß 
aUlrelchendes Gelände für Haltgebäude mit 11 SO Inhaltierten nlm! mehr 
Im Stadtkern und in der Nähe der Gerlmte. sondern nur noch vor den 
Toren der Stadt zu finden war. 

Doch lohnt eine besinnliche Rüa:smau, wenn man bedenkt. daß das. 
wal wir heute als unvollkommen und überholt ablehnen. früher unter 
anderen Zeitul1l5tiinden und Ansmauungen auch einmal als fortschrittlich 
und neu scgolten hat, und daß fetzt ein ganzer Abschnitt .KlingelpülZ· 
im GefängnIswesen zu Ende geht, der die lanse Zeit von hundcrtfünf
undzwanzig 'ahren umloßle. 

Aber oum vor diesem ZeUabschnilt lagen in der großen Zeitspanne 
det en.bischöflichen Kur-Köln und der Eigenständlskelt der freien Reichs
stadt Epodlen, die entweder für den rheinischen SlrafvoUzus oder für die 
Ortllchkeit des Kölner Vollzupforums denkwürdig waren. Schon einmal 
gab CI in Köln eine Wende, In der man erkannt hatte, daS ein altes Ge
fingnIl nicht mehr ausreichte und ein neues gebaut werden mußte. Dies 
war In den Jahren 1826 bll 1831, als man plante, da. alte .Rheinisdte 
ArTelt- und Correktionshaus in der SchUdergaS5e durch einen wesentlich 
größeren Neubau zu ersetzen. Bis dahin diente dieses Haut In der Sc:bild~r
sute der Inhaftierung von UntersuchungshäftUngen, von Strafgefangenen, 
Schulzhallge1ansenen, Transportgelangenen und von Zuchthäwlern, sowie 
auch der Erziehung von Fllrsorgczögllnsen. 'Ober du Haus berichtet der 
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Ouonlst, daß es Anfang d~ 18. Jahrhunderts aus einer Umwandlung des 
alten Oarissen-Kl08ter8 in ein Geföngnis entstanden war. Aufschlußreich 
I.t es, weiter über die Anstalt In der Scbildergasse zu erfahren , . Die Durch
schnuubelegung des Arrest· und Correktionshauses betrug dreihundert. 
Das Geböude halle Im ganzen sechsundachtzjg verschließbare Räume, 
mehrere Höfe, einen ca. dreiviertel Morgen großen Garten und war mit 
einer zwanzig fuß hohen Mauer umgeben. Die örtlid,en Verhältnisse 
gestalteten es nicht, daß leder Gefangene sein eigenes Bell haue. In Ge
meinsdiaftsräumen, bis zu sedlsunddreißig Personell fassend, &dJliefen 
.Ie zu zweit auf einer Pritsche. Elaeme Bettstellen waren nur für die Kranken 
vorhanden. Zum Lager diente ein Strohsack, der pro Person mit drei Pfund 
Stroh dreimal im Jahr gefaßt und weitere dreimal mit acht Pfund nadlge
füUl wurde_ 1m Sommer erhielt leder eine Wolldecke, im Winter zwei.
- So genau war alles gereseil Die Hausordnuns erfuhr 1828 die be
merkenswerte Anderun& daß Zuchthausgefangene von da an in das preußi
Khe Zentralzuchthaus Werden zu überführen waren. Diese Verlegung 
der Zuduhausgefangenen, die durm einen Mangel an Haftplätzen in dem 
Haus hedingt war, fillt bereU. In den Zeitabschnitt, da man mit der Neu
planung für eine Strafanstalt mit achthundert Haflpllitzen beschäftigt war. 
Be bleibt zu sagen, daS das alte Arrest- und Correktlonshaus In dem ehte
maligen Kloster der Clarissen dann nur nom bis zum Jahre 1838 bestand. 
Später wurde es abgebromen, um Baugelände für das Poltzelprüidium zu 
gewinnen. . 

Hier hat die Geschichte des Klingelpütz bereits begonnen. Da, neue 
.Rheini&che ZentralgefingnlJ· war am nördlichen Ausgang der Slraße ge
plant, die den Namen Kltnge1piitz führt, und zwar auf dem Gelände dies
aelts der Stadtmauer, das bil zwn Ende des 18. Jahrhunderts dem Augusti
ner-Ol.orherrenstih . Herrenlelchnam· gehörte. Diesetl Land hat seine be
deutsame Geschichte. Daher enmeint es angebracht, In dem Zeitpunkt, 
wo der historische Boden verlassen und wiederum umgestaltet werden 
soll, auch die Vorgeschichte des Klingelpützgrundstilcks zu wiird.lgen. 

Sichere urkundUme Namweise über das Crundsliidc:selgenlum und 
seine Nutzung gehen bis Ins 15. Jahrhundert zurück. Aus einer VOlivkapelle 
im einstigen pfarrbezirk SI. Chrlstoph war die Niederlassung der Augusti
ner Chorherren entstanden. Ober den Convenl wird berichtet, daS er sich 
142.6 am KJingclpütz niedergelassen hai. daß das Kloster 1445 eine Sub
vention in Goldgulden vom Dekanat SI. Aposteln für eine namhafte Ver
grö&nmg und 1454 welleres Gelände aus dem Eigentum des benachbar
ten Stiftes St. Gereon erhielt. Die Akten und Aufzeichnungen in den 
Archiven ermögUmen eine ziemlich bestimmte Besmrelbung der baulichen 
Gesamtanlage des Kloslefll. Zu Ihm gehörten In der Umgebung der KIrme , 
das Dormitorium der Priester, ein Gebäude mil zwei RefektOrien, das 
Haus der Novizen, das Haus des Priors mit einem Garten, ein Gäslehaus, die 



Bibliothek und die Küdte. In den Aufzeichnungen ist ein Kreuzhof hervorge
hoben, der die ungewöhnliche Form eines Fünfecks aufwies. Für die Anlage 
desfün(seitigen Kreuzganges waren die Vorder- und Rüddronten der Gebäu
de und die Rückseile der Kirche benut.lt worden. Der vom Kreuzgang ein
geschlossene Garten diente als Friedhof. KJrme, Convcnlsgebä ude und 
Kreuzhof standen an der KlingelpülzstraBe etwa In dem Gelünde des 
heutigen Frauengefängnisses und des Frauenhofes. An sie sm loß sich nam 
Süden hin , ebenfalls bis on die KlingelpülZslraße heranreichend, ein großer 
Wirtschahshof an , der in seiner gesamten Ausdehnung die klösterlichen 
Gebäude noch übertroffen haben dürfte. Der WirtschtUlshof vereinigte 
in klösterlldter Autarkie recht vielseitige Aufgaben caritativer und welt
licher Art, die sich die Auguslinerchorherren damals in Köln außer ihren 
seelsorgerisdten Ordensp[Jjdlten auferlegt hallen . Ein eigenes Kranken
haus diente der Krankenpflege und ein . Laienhaus· der Beherbergung 
von Pflegebedürftigen und Alleinstehenden. Beide Häuser dürften den 
Rat der Stadt Köln in der Krankenfürso rge und Armenpflege entlastet 
haben. - Zum Wirtsmartshof gehörte ferner ein besonderes Hackhaus, aus 
dem vermutlich auch die Zivilbevölkerung Ihren Bedorf an Badcwaren 
decken konnte. Aber noch ein anderer Versorgungsbetlieb, dessen Kon· 
sumen tenkreis über die Klostermauern hinausreichte, Ist In der Chronik 
bemerkenswert. Die Chorherren hallen sim, wohl durch süddeulsmen 
Klosterbrauch angeregt, aum ein Brauhaus angelegt. Von diesem Brau· 
haus wird berichtet, daß es im Jahre 1564 einmal abgebrannt Ist. Ein Funke 
muß von dem benachbf. r1en Backhaus auf die Braugerste übergesprungen 
sein. 

DaS die Klosterbrauerei die Bürgersdlalt mit Augustinerbräu versorgte, 
ist authentisch. Sollte das Kloster die Kölner, vielleicht in Notzeiten der 
Belagerung, aum mit Wasser versorgt haben1 Man kann es vermuten, 
wenn man den Namen .Klingelpütz· aus dem Vorhoodensein etlimer 
Tiefurunnen erklärt , an denen die Tageszeiten für das Wasserholen durm 
Klingelzeichen angekündigt wurden. Auf dem Klingelpützgelände sind 
sieben Tiefbrunnen zugcsm ütlet worden. Den letzten noch offenen Brun
nen, der sich Im Garten des ehemaligen DirektorwohnhauSC!5 befand, 
haben wir 1951 mit Bauschutt gefüllt, um Unglücke zu verhüten. Die 
Wandungen des Brunnens waren gut erholten. Wenn oadl dem Abbruch 
der alten Anstalt der Konservator die Brunnen (Pützel als Baudenkmäler 
restaurieren und der Offentlichkeit zugii nglldl machen will, so könnten 
sie in ihrer ganzen Tiefe wieder freigelegt werden - zum Gedenken an 
die Vorgesmimte des Gefängnisses. 

Die Beschreibung des alten Chomerrenstifts am Klingelpütz wäre un
vollständig. wen n man in der Selbstversorgung des Klosters nicht zwei 
wir1sc:haftliche Betätigungsfelder hervorhebe-n wollte, die Vlehhallung und 
den Weinbau. Zu den Gebäuden des Wlrtsdlaltshofes zählten große 

35 



Stallungen für das Vieh. Umfangreich können fTeilich die e igenen Weide
flächen auf dem Klostergelände kaum gewesen sein. Das Gelände war 
be&chränkt wie aller Grund und Boden innerhalb der mauerumschlossenen 
Stadt. Wahrscheinlich weideten die Viehbe8tände auf gepach tetem Land 
jenseits, d. h. nördlich des Gereonswalls. 

An die damalige Ortslage des Chorherrensliftes erinnert nichts 80 stark 
wie die alte Stadtmauer am Gerc-onswall. Wenn mon diese Mauer heute 
bis zum EigeJstelntor hin wiederaufbauen wollte, wie sie einst stand, so 
wäre sie die Nordgrenze des früheren AugustlnerconvcnlS. Weil die 
Mauer früher Schutz bot gegen Nordwinde und weil sie die Sonne gut 
reflektierte, gedieh in diesem Teil des Klosters der Wein. Der Convent 
konnte sim rühmen, Innerhalb seines Geländes in einem großen Garten 
entlang der alten Stadt- und Klostermauer auch Weinbau zu betreiben. 

So spielte sicll das Klosterleben am Klingelpütz Im Verlaul von drei· 
e inhalb lahrhunderten ab, bis der Rat der Stadt Köln Im Ausgang des 
18. Jahrhunderts etwas anderes mit dem Kloster plante. Ob die Pläne mit 
oder ohne Binverstä ndnis des Priors entstanden, iSl nicht erwiesen. leden· 
falls stimmten im lahre 1787 die kirchlidlen Aufsichtsbehörden, an Ihrer 
Spitze der damals anwesende päpstliche Nuntius, den städtischen Abslebten 
zu. Ober das weitere Schicksal des Conventa wird gesagt, .K.irebe und 
Kloster dienten fortan als Gefängnis Kriegsgefangener und 1793 e inige 
Zeit als Krankenhaus gefangener französischer Truppen. Die noch im 
Kloster ansässigen Mönche mußten ea verlassen und Unterkunft in frem· 
den Häusern sueben. Im Jahre 1802 wurde die Kirche durch die Domänen
verwaltung öffen tlich versteigert und 1805 abgebrochen. Der Friedhof und 
der Weingarten des Klosters wurden a ls Domänen verkauft.· - Fürwahr 
ein trauriger Abschluß eines bedeutsamen Zeitabschnills Im klösterlichen 
und öffentlichen lA!ben der Stadt. 

Diese Geschehnisse am Klingelpütz sind geschichtlich in die bewegte 
Zeit der fr.onzösisdlen Revolution, der kriegerischen Abwehr Osterreichs 
und Preußens gegen das revolulionäre Prankreidl und der 1794 fo lgenden 
zwanzJgliihrigen Besetzung Kölns durch die Franzosen e inzuordnen. Die 
erwähnte Domänenverwaltung, die zu Beginn des neuen Jahrhunderts den 
Abbruch nicht nur der Kirche, so ndern sämtlicher Klostergebäude veran· 
laßte und die Veräußerung des Geländes betrieb, war eine Dle~ststelle 
der französischen Besatzung. 

Den größten Teil des Grund und Bodeos erwarben durch Erstelgeruog 
und Kauf der Gärtner Malthlo9 Bilslein, ein angesehener und begüterter 
Kölner Bürger. und seine Ehefrau Helenc geb. Hennes. So blieb dos hl
Btorische Land eine Zeillang in privatem Besitz. 1833 wurde es preußisches 
Staatseigenium. Das geschah, nadltlem die Königliche Regierung in Köln 
die Vorsdliäge des Kgl. Polizeidirektors Heister und des Kgl. BauInspek
tors Blercher für ein neues Gefä ngnis geprüfl und für spruchreif befunden 
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haUe. Es war der Plan des großen RheinisdIen ZentralgeJingnlYes am 
K1lngeJpütz, das du unzulingUme Arrest· und Correkllonshaua In der 
Sdtildergll8Se ersetzen sollee. Du Gelinde war 2 ha, 62 a, 67 qm groß 
und behielt diese Größe bis heute. 

Wie die Zweckbestimmung des Rheinischen Zentralgefingnbsea am 
KUnp;elpütz damals gedaml war, besagte eine VerlOgung der Kölner Re
gierung von 1833. Die darin gegebene Aufgliederung und Bezelennung 
der zu erwartenden Anstaltalnsauen verdient, der Namwelt erhalten zu 
werden. Oll.' VerfOguns besagt darüber , .Näherer Bestimmung zufolge 
(gemeint Ist der preußiache Innenministerl soll die zu erbauende Anstalt 
den erforderlienen Raum gewähren für 300 Zwangs-Arbeltsstraffii llige und 
500 Correktionäre, zusammen für 800 Köpfe. Bel dem Entwurf ist vor aUen 
Dingen zu berücksichtigen, daß .11.' folgende Classen von Gefangenen :ru 
verwahren hat und daß außer der Trennung der GeKbled1ter. auen eine 
Trennung dieser CJassen stattfinden muß . IJ CorrektlooeU Verurtheilte 
beiderlei Gesdt1edlta, 2.) lnquislten, d. h. solme, welche wesen Crirninal
verbremen in das )usllurrest verwJesen werden, 3.) Untersumungsge
fangene wegen Vergehen. i.l Kinder, welche auf Verlangen ihrer Eltern 
eingesperrt werden, 5.) Schuldner, 6.) Gefangene. welme slm auf Trans· 
port befinden: - Das dürfte der geschichtlich erste Vollatreckungsplan 
des Klingelpütz gewesen sein. 

Von höherer Stelle war empfohlen, beim Bau dJeStra'an. talt zu h15ler
blUg :rum Muster zu nehmen und für den Grundriß die K.reuzConn :ru 
wählen. Indetten sollten 1834 vorerst nlU drei Flügel gebaut werden. 
WahrKheinlich langten auch damals &<hon die BaumiueJ nicht aus, die 
der preußl8cbe FinanzminJster aufzubringen hatte. 

Die drei ersten Aügel waren 1838 ferti88estellt, der vierte Flügel folgte 
1813 bis 1815. - Oll.' vier Plügel waren In der Mitte durm ein Zentral
gebäude verbunden. dessen zwei untere Geschosse die Küme und die 
Verwaltungsräume enthielten, während man in dem darüber liegenden 
zwelgeschosslgen Speicher das Materiallager für den ArbeItsbehieb ein· 
rimfefe. Das MllfeJsebiude wies die Gestalt eines Oktogon. auf. Seine 
acht Seitenwände waren 10 gestaltet, daS vier duren Sdlwlppbögen mit 
den Haftßügeln verbunden gewesen sind, während die dazwischen lie
genden vier Wände die Fenslerfronten zu den Höfen hin bildelen. - Die 
vier Haffsebiude waren von einer AuSenmauer umgeben. Außerdem 
sind die iußeren Giebel der vier Haftßügel durd! eine Innere Mauer mit
einander verbunden worden. In den Höfen baule man , ein kombiniertes 
Wa. en· und Backhau •• ein Vorratsgebäude, ein Spritzenhau •• ferner das 
Ansfaltslazarelt und eine Kapelle. Diese Gebäude waren so ongelegt, daß 
ihre Rückfronten in der Flucht der Innenmauern lasen. - In die Anstalt 
gelangte man durd! die überwölbte Durchfahrt eines besonderen P1orten
gebäudes, da. an der Klingelpüwtraße in die Außenmauer eingebaut 
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war. Es halle die auffallende Breite von 82 FU98 (26 m) und war drei
geschossig. Diese Ausmaße des Torgebäudes sind durch eine doppelte 
Zweckbestirnmuns bedlnst Jewesen. Im ErdSeschoS lasen zu beiden Sei
len der übenvölblen Durchfahrt die Wachstuben und Aufenthaltsräume 
für die Beamten. In den zwei Obergeschossen waren vlenehn Zellen für 
die _Schuld- und sonstigen distinguierten Gefangenen- elogerichtet. Diese 
DIsUngulenen genossen auch den Von:u80 beim Spaziergang einen _durch 
einen hölzernen Staketenzaun abgesondenen beklesten HoL nebst dem 
darauf stehenden zweisllzlgen Abtrille benutzen zu dürfen.' Dagegen war 
.der an der zweiten Seile die9et1 Gebäudes gelegene Abtritt für die 
Wache und das u.nl e re Aufsichtspersonal bestimmt". - Für die distingu
ierten Beamten des mitlleren und det höheren Dlerules war eine andere 
Regelung getroffen. 

Zugleich mll den Gefi nsnissebiiuden baute man zwei Beamtenwohn
hAuser, und zwar das Direktonvohnhaus. das ataSer der AnltaItsleiterwoh
nung noch zwei Wohnungen für Aufsichtsbeamte vorsah, und das In.pek
torwohnhaus. das Wohnungen für zwei Inspektionsbeamte und für einen 
Aufsichtsbeamten enthielt. Die Zahl der im Anfang bei der Anstalt woh
ncnden Beamten war also. gemessen an der Zahl der vorgesehenen acht
hundert Haftplätze. sehr sering. 

Die VermSerung in der Fertigstellung des vierten Hafdlüsels um sieben 
lahre - es war das heutige Untersudlungshaftgebäude, das die Nr. I 
führt - wirkte sim damals gar nlmt nachteilig aU9, sondern sie bramte 
einen heamtlichen Fortschritt. Während die drei 1838 be-zogenen Haft
f1üSel In simtlia.en Geschoß(1ure-n gewölbte Dedcen aufwlesm und die 
Slod:werke &Dmit horizontal abgeschlO!llen waren, machte man lich beim 
verspäteten Bau des HaCthauscs I einc wichtigc vollzugslechnische Errun· 
gensmalt zunutze. Die Neuerung bestand in der Auswertung der Erkennt~ 
nls, daß die Au!sichtsCühruns wesentlich erleichtert und lparsamer 9urch~ 
geführt werden konnte, wenn man die [kckcn sämtlicher Geschoßllure 
fortfallen ließ. Hiermit war eum der Vorteil verbunden. aUe CesdIOSse 
nldlt nur wie bisher mit Seilenlidu von den Korrldorfenltern aus. lon
dern mit Oberlicht dura. ein sroßes. in der sanzen Liinse des Hau.setl 
verlaufendes Dachfenster zu versorgen. Man darf annehmen. daß diese 
Erkenntnis durch eigene Erfahrungen In den schon lertigen Haflhäuaern 
gewonnen worden \var, ohne daS es der Nachahmung einer anderswo 
(z. B. in der pennsylvanisa.en Stadt Pillsburg) erprobten Bauform bedurft 
hälle. So kam es, daß drei der Hafthäuser im Innem die alte Gestalt mit 
den gewölbten Zwisdleodecken in den Gesdlossen hatten, aber ein Haut 
oaa. dem System des' vertikal durchgeführten Elnheitsflurea sebaut ist. 

Die drei zuerst fertiggestellten Hafthäuser hallen über einem voll au .. 
gebauten gewölbten Souterrain, da. auSerden Heizräumen für die Warmlufl~ 
heizung und außer den Bädern ebenfalls Haft:zellen enthielt. drei Geschosse. 
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Nur der vierte Flügel. der 1813 bis 1815 hinzukam. war viergescnossig 
gebaut worden. Die Geschoßzahl der Nebengebäude Ist auch untel"$Chled
lieh gewesen und lag zwischen einem erdgeschossigen Flambau und drei
geschossigen Häusem. Die Hafthäuser und der Miuelbau. wahrsmelnlim 
aber auch die Nebengebä ude. waren dllmals mit SaUeldid,em versehen 
worden. 

Die allgemeine Zufriedenheit über die neue AnSlah kam in einer An
zahl von Niederschriften bei und nach der Bauabnahme und in sonsUgen 
Sdutftstücken aus dieser Zelt zum Ausdruck. Nur eine Klage wurde glelm 
nach dem Bezug des Neubaues laut und vornehmlich in Berichten an die 
Aufsimtsbehärde geführt. Der erste Direktor. namens Blankenhorn. be
rimtete dem PoUzeidirektor, . daß von einzelnen umliegenden Häusern. 
sowie vom inneren WaU aus, welcher die nördliche Seite der Anstah be
grenzt, Verständigungen mit den Gefangenen durch Zeimen und Winke 
erfolgten. Selbst Speicherfenster wurden gemietet und sogar die Seiler
buden auf dem Wall erstiegen, um Verbindungen mit den Gefangenen 
anknüpfen zu können. Seitens der Anstalt sind gegen diesen MiSstand 
bereits sofort die Flurfenster mit Staketen versehen worden -. Als diese 
Maßnahmen nicht ausreichten. schlug der Anstaltsleiterdem Polizeidirektor 
vor. ein Polizeigesetz zu erlassen. das derartige Verbindungen unter Strafe 
steUen sollte. Der Bauinspektor aber, wahTSdleinlich besonders betroffen 
von der Mängelrüge an seiner Planung. empfahl dazu •• den hQ(hliegenden 
BrdwaU durdt Staketenzäune für das Publikum unzugänglich zu machen 
oder, um aum gleichzeitig die Anstalt noch mehr zu sichern, einen Mili· 
törposten auf dem WaU aufzustellen: Aber es geschah schon damals 
nidlts Ernstes von Seiten der aUeln zuständigen Polizei gegen die inoffi
ziellen Gefa ngenenbesume am Gereonswall. Das Obel ist immer das 
gleiche geblieben und In die Gescnlmte des Klingelpütz eingegangen. 

Wenn spiiter die 1838 hzw. 1815 fertiggestellte Anstolt in Ihrer bau· 
lichen Gesamtanlage nach dem Maßstab neuer vollzugstedmisdter An
forderungen überprüft worden ist, so wurden Bemängelungen weniger Im 
Hinblick auf den Standort der vier Hafthäuser und die bedenklicheNiihe 
Ihrer iiußeren Giebel zur Außenmauer. sondern in anderer Rimtung er· 
hoben, man setzte sich mit dem Sinn und Zweck der gewöhlten Kreuz
fonn auseinander. Wer die Anstalt von außen sah oder etwa in späterer 
Zeit eine Luftaufnahme der Gegend zu Gesicht bekam, mußte vennuten, 
daß der Mittelbau innen eine panoptisch angcordnete Zentrale enthiell, 
von der aus alle vier HaftflügeJ zu übersehen waren. Bei den anderen 
Vollzugsa nstalten. die diesen Grundriß haben, kommt dem Mittelbau in 
der Tat eine solche Bedeutung zu. In Köln aber trog der Sdlein der 
äußeren Form. Das Oktogon bramte kei nerlei Zentralisierung der innerC'n 
Aufsicht in einem Mittelpunkt, sondern nur eine Erleichterung des Ver· 
kehrs zwischen den Hsfthiiusern und der Verwaltung. Man konnte den 
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Wes Innerhalb der- Gebiude durch die Verbindungstüren Im ersten Ober. 
get<hoß des Mittelbaues zurücklegen, ohne die Höfe beueren und eine 
Vielzahl von Haustüren sdlließen zu müssen. Spiter, nach einer Verlegung 
der Kapelle, kam diese Erlelmterung auch dem Gang der Gefangenen 
zum Gottesdienst zugute. 

Ober die Baugeschichte wäre noch vieles zu berichten, wenn man jede 
Phase der Veränderung des Gebiudebestandes besonders würdigen wollte. 
Es soU über die Häuser ul1d ihren Bestand bis heule l1ur das wesentUchsie 
gesagt werden. 

Schon In den 8iebziger Jahren des vorigen lahrhunderta, also dreIßig 
lahre nam dem Neubau. erwiesen sich die achthundert Haftplätze des 
Rhelniedlen Zentralgefingnlsees sm Klingelpütz In Cöln als unzureichend. 
Neue Plane für die Schaffung weileren Haftraums wurden ausgearbeitet, 
blieben aber In den folgenden zwei Jahrzehnten zum größlen Tell uno 
ausgeführt. Die Entwürfe sahen teils weitere Neubauten, teils AufSlok· 
kungen der vorhandenen Hafthäuset' vor. Vennutl lch lag der Grund für 
die lan,e Verzögerung der Bauaul führung vor allem in den Schwierig
keiten, die aus den gesebenen Grundatilcksverhältnl&sen entstanden. Die 
Knappheit an Grund und Boden hatte sich noch verschlimmert. weil die 
ganze Umgebung des KlingelpülZ Inzwischen durch Anlegung neuer SIraßen 
erschlOl8en und lückenlOli mit Prlvathäwem bebaut worden war. Schließ· 
lich kam aber doc:h der Zeitpunkt, 10 dem sich eine Erweiterung der Haft· 
häwer nicht linger venögern ließ. Nam den vorliegenden. oft nachge-. 
prüften Plänen wurden in dem Zeitabsdmitt von 1892 bit 1896 folgende 
Bauten Innerhalb des Anstallsgeländes ausgefOhrt , 

Da. Kernstück dieses Neubauabschnitts war ein besonderes Hafthaus 
in vlergeschOllSiger Bauweise als ZeUengefängnls filr minnliche Strafge. 
fangem~. BIerfür wählte man den größten der Innenhöfe aus und baule 
du Haus entlang dem GereonswaU. und zwar an, daß seine Nordteite 
in der Flucht der lnnenmauer las. Die Ausführung des Projektes, da. 
Raum fü r 204 Haftplätze vorsah, iet%te eine andere bauliche Anderung 
voraul. Auf dem in Aussicht senommenen Baugelände sland bis dahin 
die alte Kapelle. Auch ale war längst zu klein geworden. Um für die Ka· 
pelle Ersatz in der nun erforderlichen Cröße zu achalfen, kamen das 
preußische Staatshoc:hbauamt und der Anslaltaleiter auf den glücklichen 
Cedanken, die große Halle in den Obergeschossen des Oktogons, die bis 
dahin dem Atbeltsbelrleb als MaterIalspeicher gedient hane. zu einer ge
räumisen Anstaillkirche umzuhauen. Als dieser Umbau vollendet und 
die alte Kapelle abgebrochen war, konnte der Neubau des Männcmraf· 
gefängnlsaes (Haus 111) beginnen. 

An zweiter Stelle des damaligen Bauprogramm. stand eine Aufstockung 
des Flügels, der vom Mittelbau In östlicher Richtung zur K.lingelpülzatraße 
verlief. Es war du Gebäude, das .eU aednig Jahren als Frauengefängnls 



verwandt wird. Die Aulstockung des Prauenhauses brachte eine Erhöhung 
der Belegungsziffer um weitere 77 Haftplätze. - Als dritte gleichzeitige 
BaumaSnahme ist in den neunzfger 'ahren die Erweiterung des Backhauses 
bzw. des VOrTatsgebäudes zu einer großen AnSlaltsküme vorgenommen 
worden, nachdem sich der Kümenbetrieb im Erdgeschaß des Oktogons 
nicht mehr ordnungsgemäß abwickeln ließ. Die neue Kürne erhielt aum 
alle erCorderlichen Nebenräume einscnUeSlim einer Kühlanlage. Im aus
gebauten KelJergesmoß der KOche wurde eine besondere Zentralheizung 
angelegt, die aum die Nachbargebäude mit Wärme speiste. - Der Neu
bauabschnlll umlaSte schließlich an vierter Stelle die Errichtung weiterer 
Wohnhäuser an der KUngelpülzstraße und an der Vogteistraße. Die Zahl 
der Beamtenwohnungen erhöhte sich dadurch auf einundzwanzig. 

Bis auf kleinere zusälZlime Bauten blieb dieser 1896 geschaffene Bau
zustand fast fünfzig lahre unverändert bestehen. Die letzten Jahre des 
zweiten Weltkrieges brachten dann das Unheil aum Ober die Anstalt. 
Die Zerstörung begann mit einem Bombenvolltreffer von ungeheurer 
Wirkuf'!g im MiUelpunkt des Gefängnisses. Hierdurm wurde das Oktogon 
bis zu den Kellermauern zerstört. Die Ruine mußte später vollständig ab
getragen werden. Auf dem GeJiinde entstand dann ein MiUelhof mit 
ausreimendem Raum filr die Abwicklung des Verkehrs und mit einigen 
Grünanlagen. Seitdem fehlt jede bauliche Verbindung der Haftßügel mit
einander. 

Groß war der Zerstörunpgrad ferner an zwei Hafthäusem (11 und IV), 
an fast sämtlimen Nebengebäuden und an drei Beamtenhäusem. Alle an
deren Gebäude hatten durch Bomben oder Artillerielreffer ebenfalls iChwere 
Schäden erlitten. So waren nimt nur sämtlime Dächer völlig zerstön, son
dern auch mehrere Stadtwerke der Gebäude durch Einsturze freigelegt 
und der Witterung preisgegeben worden. Regen, Sdmee und Frost taten 
dann das Ihre. um das Mauerwerk weiter zu zerstören und um den Wie
deraufbau zu erschweren. In der Gruppierung der Zerstörungsgrade ist 
der KlingeJpütz im ganzen In die Stufe der sechzig- bis siebzigprozentlgen 
Besmädigung eingeordnet worden. 

Im Jahre 1946 setzte der Wiederaufbau ein. Bis 1952 waren die Haft
häuser und die Nebengebäude soweit wiederaufgebaut, daß das JustIz
ministerium die Belegungsfähigkelt auf 988 Haftplätze festsetzen konnte. 
Den Absdlluß in der Behebung der Kriegssmäden bramte die Wieder· 
herstellung von vienehn Dienstwohnungen im TOfgebäude und In einem 
weiteren Beamlenwohnhaus, sowie die Ausgestaltung zweier Obergeschosse 
eines Wirlschwgebäudes zur AnstaltskirdIe. 

1952 sagten slm der Oberbürgermeister. der Stadtdirektor. der Stadt
kämmerer und der Leiter der städtischt:n üegenschaftsverwaltung zu Be
sprechungen Im Klingelpulz an, um die Gefängnisleitung davon In Kennt
nis zu setzen, daß dem KlingelpülZ aus 9tädtebaulimen Notwendigkeiten 
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ein vorzeitiges Ende seines Bestandes drohe. Weitere Besprechungen der 
Stadtverwaltung mit dem Generalstaatsanwalt folgten. als man bereits ge
eignete Baugrundstüc:ke für den Rau einer neuen AnSlalt au.findig ge
macht haUe. Seitdem waren Ceneral51aatsanwal1, Juscizministerium. land
tag. JustizaussmuB des Landtages und alle lostanzen der WIederaufbau
verwaltung des Landes mit den Neubaupläncn befaßt. 

In den Jahren ihres langen Bestehen. war es der AntUlllt (051 immer 
beschieden, bis an die Grenze Ihrer offiziellen Belegungsfählgkeit und 
darüber hinous besetzt zu sein. Eine Oberschreitung der Belegungsfähig. 
kelt gi ng - zu allen Zelten wie heute - 110 vor slm, daß die Elnmann
zeUen mll drei Mann und die Siebe'1mannzeUen mll zehn Mann belegt 
wurden. Auf diese Weise ist die Haftraumkapazllit beweglich gehallen 
worden. Die je clTekhte H3chstzilfer belief sich Im zweiten Weltkrieg 
auf 1.700 Insassen, unter denen aim dreihundert frauen befanden. Da
mab blieb nur übrig. auf IiBatt-liafträwne in den ArbeitBaälen zurück
zugreifen und den SdIwetpUnkt der Gefangenenarbeit auf Außenkom
mandos in der Kölner Indu. trle. bei großen öffentlichen Arbeiten oder 
In der Landwirtschaft zu verlegen, wo viele Kommandos auch ein Dauer
domizil in abgesicherten Baracken erhielten. Höhepunkte in der Belegung 
wurden auch nach 1945 nochmal. elTeicht, als Wirtsmaftsdelikte und Zoll
vergehen in großer Zahl zu ahnden waren. Heute liegt die Tagesdurch
sdmillabclegung bei 1.100 bis 1.200 Insassen. 

Aus der Zahl der tigllmen Dun:hsdmittsbelegung allein lassen sich 
aber der AufgabenkreiS und Arbeitsumfang der VolJ%ugsarbeil. die in 
Köln von 162 Aufsichtsbeamten und 39 Verwahun8lbeamten erledigt 
wird. nlmt het'"leiten. Mehr betagt es, daß In den lelZten Jahren etwa 
18.000 Haftfälle zu verzeichnen waren, d. h., daß 18.000 verschiedene 
Mensenen jährlich die Pfone zu einem längeren oder kürzeren Zwangs
aufenthalt in UntersudlUllphaft oder in Strafhaft passiert haben und daß 
die alle registriert, verBOrg', ärztUdl untersucht und notfalls behande1t, 
sodann dem Richter ordnungsmäßig vorgeführt und zum Schluß, soweit 
möglich, durch die GefiingnlsHirsorge in du ZIvilleben wieder eingegliedert 
worden sind. Genau waren es 1958 = 19.093, 1959 = 18.810 und 
1960 = 17888 I-Iaftlälle. 

An den Zuständigkeiten fUr die Durdlführung der Unterlumungshaft 
und für die Strafvollstreckung hat sich im Laufe der Zeiten audl manches 
gelndert. In dem Zellab&chnlll von 1870 bis zum ersten Weltkrieg ließ 
der preußi.scbe Innenm lnillter im Rheinland, dem dauernd ansteigenden 
Bedarf an Haftraum entsprechend, mehrere neue Anstalten bauen. Die 
Kriminalität war Im Zeichen der zunehmenden Indwtrlalltlerung auch 
anderwärts so angcstlegen, daS eine" Dezentralisation des Strafvollzuges 
lohnte. Mit der Vermehrung der Anstalten war der monopolartige Vor
rang Kölns als Sitt detl rheinischen Zentralgefängniaset sebrochen. Der 



Name änderte sich In .Strafanstall Köln-. Später, nachdem 1920 der Straf
voUzug in die Justizverwaltung eingegUedert worden war, wurde du Ge
flingnis Köln bei einer neuen Namensgebung mit anderen Flrmierungen 
bedacht, zulet21 mit der allumfassenden Bezeichnung .Slra.fgefängob und 
Untersuchungshaftfl nstall- . 

In der Gruppierung der Gefangenen fällt bei der Entwlck1ung während 
der letzten lahrzehnte besonders auf, daS du Verhällnis von Untertu
chungshäfllingen 'Zu Strafsefangenen 19<15 eine Wende erlahren hai. BII 
dahin haUe der Anteil der Untersuchungshäftlingc an der Belegung bei 
einem Viertel bis 2U einem Drillei gelesen. Heule dagegen übersteigt die 
Zilfer der Unterlud\ungshäftlinge oft die Hälfte der gesamlen Insassen2ahl. 
Da die Untel"luchungshaft bei der Inanspruchnahme des Haltraumes den 
Vorrang hat. bestimmen sich die anderen VoUstredc.unplc.ompetenzen vor
wiesend nach dem übrig bleibenden Fassungsvermögen der HafthäUJef'. 
Daraus erklärt .lch auch zum Teil. daß der VoUstredcun8lpian dem Kömer 
Gefängnis die mannigfachsten Aufgaben für die Verbüßung von Hafl- und 
Gefängnisstrafen "ZUgewiesen hai. Im wesentlichen Ist die Zuständigkeit In 
der Strafvollstreckung heute so geregeh, daß die AnSlall aufnimmt , 

a) Untersuchungs-, Zivil- und sonsUge Haf'gefangene aus dem Land
gerlmlsbe:r:lrk Köln <mit Ausnahme der Amtsgerichts~rke Gummen
bach. Wiehl und Wipperfürth). 

bl vorbestrafte männliche Gefangene mit Strafen bis zu 9 Monalen 
Gefängnis aw dem Landgerlchtsbe2:irk Köln I auch solme Im Alter 
von 18 bill 21 Jahren Uieranwachsende). 

cl erstbestrafle männliche Gefangene mit Strafen bis zu I Monat Ge
fängnis aus dem Landgerichisbezirk Köln, 

d} vorbestrafte weibliche Gefangene mit Strafen bis zu I Monat Ge
fängnl! aus dem LandgerIchtabezirk Köln. 

cl el"ltbestrafte weibliche Cefängnisgefangene aus dem Oberlandetge
richl8bezlrk Köln und, soweit die Strafen 6 Monale Gefängnis über· 
steigen. auch aus dem Oberlandesgerichtabezirk DÜS8eklorf. 

o erst- und vorbestrafte weibliche Gefangene im Alter von 18 bl! 21 
lahren (Heranwachsende) aus dem Land Nordrheln·Weslfalen. soweit 
sie Im Jugendvollzuge belaasen werden können , 

gl "Zu Jugendstrafe verurteilte Mädcheo aus den Ländern Nordrheln
Westfalen und Rheinland·Plalz. 

hl in der psychlatriKhen Beobachtungsabteilung des AnstallSlazarettll 
männliche und weiblidJe Gefangene aller Art aus dem Lande Nord
rhein· Westfalen. die auf ihren Geisteszustand zu beobachieIl sind. 

Man könnte leicht ausrechnen, wie\lielen Menschen der KUngelpUtz 
seil seinem Bestehen 2U einer Station der inneren Not. des Sühnens und 
- hoffentlich - der Besserung geworden Isl. Menschliches Sdddcsal In 
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unvorstellbarer Vielfalt ließe alm dadurm enthüllen. Es würde lohnen, 
eine besondere Geschldlle der amld:salhaft besonders erschütternden 
Haftfälle zu smrelbcn, die sich Im Kölner Gefängnis während zweier 
Mensmenalter abgespielt haben. Das wäre eine historische Rüd:sdiau für 
,Im. - Nur einiger Geschehnisse von besonderer Tragik soll hier gedacht 
werden, weil sie dokumentarische Beiträge geworden sind für die Ge
schichte von Notzeiten des ganze n deutschen Volkes. 

Eines der alten HafthAuser - es ist der Flügel, der vom Mittelhof aw 
zum Gereonswall hin verläuft und die Nr. IV trägl - birgt schmerzliche 
Erlnnerun,;en. Er diente in den siebziger lahren des 19. Jahrhunderts der 
Inhaftierung der im Kulturkampf Verdächtigen und Verfolgten. die man 
für Staatsfeinde hielt. An ihrer Spitzestand ein Mann, den das Gefangenen. 
buch in der Zeit vom 31. 3. bis zum 9. tO. 1881 als Untersuchungshift. 
ling registriert , PauluB Melchers, wohnhaft in Cöln . Mit der Berufsangabe 
halle es seine Richtigkeit, ErLblschof. Cardinal. 

Als sechzig lahre spiiter die Ablehnung eines nationalsozialstischen 
Machtstrebens in Deutschland zum Vorwand für Verfolgungen wegen 
staabfelndlicher Gesinnung genommen worden ist, wiederholte sich der 
schändlime Mißbrauch staatlicher Machtmittel. In dem gleichen Hafthaus 
des KlIngelpütz saßen vor ihrer Abschiebung In die berüchtigten Konzen
trationslager die deuisdien MänneT ein, die in Köln von der Gestapo 
und der SS in ,Schutzhaft' genommen oder angeklagt worden sind. An 
ihrer Spitze war es der Kölner Universitätsprofessor Dr. JUT. Benedikt 
Schmittmann.$ein Im Klingelpütz begonnener Leidenswe,; endete in Oranlen
bur,; mit dem Tode. 

Das Schrec:kllchste widerfuhr dem Kölner Gefängnis. als 153 seiner 
politischen Insassen in den Kriegsjahren 19-43 und 1941 Ihr Leben lassen 
muSten. E1nhunder1zweiundvlerzig 8tarben auf Grund von rucnlosen Befeh
len oder von Sondergerichtsurteilen, und eU erlagen dem Flecktyphus. Unter 
den Hingemordeten waren viele Geiseln aus Frankreich, Belgien und luxem
burg, - Zivilpersonen, Gendllrmerieoffizlere und Beamte. Dem Gedächtnis 
an diese Toten ist die gemeinsame Grabstätte geweiht, in der neun von 
Ihnen unweit des Klingclpütz am Han.aring die letzte Ruhe fanden. 

Der geschichtliche Zusammenhang dieses Grabmals mit dem alten Ge
fängnis läßt sich niemals über,;ehen. Er scheint rOd:wärts zu weisen auf 
die Zelt, da der Convent am KJlngelpütz einen Kreuzgang gebaul und 
einen Friedhof angelegt halle. 

Heute Ist der Blick ·vorwärts gerlmtet auf das neue Haus. Alle günstigen 
Voraussetzungen für die Schaffung eines Muslergcfängnlsses sind erfüllt 
Am Butzweilerhof stehl ein Gelände von 25 ha, 55 a, 21 qm zur Bebau· 
ung zur Verfügung. Das 151 die zeh nfadl größere Fläche als aln Klingel. 
pütz. Der Arcnilekl konnte großzügig allen Anforderungen gerecht werden, 



die in der Anordnung der Häuser und In der inneren Raumeinlellung an 
die Neubauten gestellt werden. Fur die Vollzugsa.rbeit bringt das die in 
Köln lange genug vermißte Möglkflkeit. alle Haftformen fast aus· 
nahmslos in Bnzelräumen durdlführen zu können. Alsdann verspricht 
aum die erzieherisdIe Beeinflussung der Gefangenen einen Erfolg. - Im 
einzelnen sind bei der Gestaltung der Hafträume. der Arbeitsräume, der 
Wirtsmafts· und Versorgungsanlagen, des LazareUs, der Verwaltung und 
der Höfe die Erfahrungen der bisherigen Praxis gesammelt. Dabei kam 
dem unmodernen und engen Klingelpütz meist nur die Rolle zu, nach· 
teilige Erfahrungen und warnende Beispiele zu liefern. und zwar nicht 
nur durch die bei der Erziehungsarbeit aufgetauchten Schwierigkeiten, 
sondern aum durch die großen Mängel, die bei den Simerheitsvorkeh· 
rungen, bei der Organisation der GefangeDenarbeJt und auch hel der 
personellen Aufsidllsführung hervorgetreten sind. 

Mit der Verlegung des Gefängnisses an den Butzweilerho! haben skfl 
heute auch diejenigen abgefunden, die wegen der peripheren Lage der 
neuen Anstalt Brschwernisse beim Gefangeneniransport zu und von den 
Gerichten befürchteten. Bbenso sind die Binwendungen verstummt, die 
sim auf die kunflig zu Clwartenden Zeitverluste der Anwälte, der Poli· 
zeibeamten. der Vernehmungsrimter und schließlim auch der zum Besum 
kommenden Familienangehörigen der Gefangenen beriefen. Man I8h ein, 
daß einerseits der Klingelpulz in seiner alten Verfassung keinen Dauer· 
bestand mehr haben konnte und durm eine neue, moderne und 8US

reichende Anstalt ersetzt werden mußte, und daß andererseits das alte 
Grundstück in seiner gänz.lich eingeengten Lage für einen Anstaltsneubau 
(etwa in HochhausformJ nie in Betracht kam. Der Nachteil der Entfernung 
von siehen Kilometern muß, wie heut allgemein eingesehen ist, in An· 
betramt der außerordentlichen Verbesserung und Erleichterung der Voll· 
zugsarbeit in der neuen Anstalt in Kauf genommen werden. - Die An
stahsbeamten selbst begrüBen den Neubau einmütig. Viele sind darüber 
erfreut, ihre meist unzulänglime Stadtwohnung demnädlst aufgeben und 
ein schönes Häuschen im Stil einer vorsrädlisdJen Siedlung mit eigenem 
Garten nahe der Dienststelle beziehf'n zu können. Adllzlg Beamte sind 
vorgesehen. in den DIenstwohngebäuden Aufnahme zu finden. Ein an
derer Teil der Beamten, der die bisherige Privatwohnung beibehält, ist 
froh darüber, In Zukunft aw dem Weg zum und vom Diensi, motorisiert 
oder mit öffentlichen Verkehnmlueln, nicht mehr die überlasteten Straßen 
der Kölner Innenstadt durchqueren zu müssen. 

Also sind alle beteiligten Kreise heute einig über den allgemeinen gro
ßen Fortschrit!. der dem Kölner Strafvollzug in den nächsten Jahren nach 
Fertigstellung des Anstaltsneubaus besdlieden Ist. Es mag dahingestellt 
bleiben, ob die Kölner einmal ihr Gefängnis nam dem neuen Standort 
.BulZweiierhof" nennen oder aber ob sie konservativ-vaterstädtisch, von 
dem .neuen KlingelpülZ" reden werden. 
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TAGUNGSBERICHTE 

Probleme der Erforschung der Täterpersönlichkeil 
Von AsseslOr Dr. Hans Joachiru Sc::hneider, Assistent am lnslilUl für 

Kriminologie und Strafvollrugskunde der Unlversität Frelbul) i . Br. 

Auf 'Zwei kriminologischen Tagungen des Jahres 1961 wurden für den 
Strafvollzug bedeul8ame Referate gehalten, die Im Mittelpunkt dieses 
Bellrag8 stehen sollen. Es handelt slm um den VI. Internationalen KOR
greß für soziale Verteidigung, der In der Zelt vom 22. bis 28. Mai 1961 
in Belgrad und Opatlja staUland. und um die XI. Tagung der Kriminal· 
biologiB<:hen Gesellschaft. die vom 1. bis 8. Oktober 1961 in Wien abge
halten wurde. Beide Kongresse gingen zwar in Ihrer TIlemensleliung von 
sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 8U8, sie behandelten jedoch Im 
wesenillchen Fragen der Persönlidlkeitserforschung des Red'llsbred1ers. 
Ale Veranstalcer zeichneten Internationale Getellsd:ulflen. in denen Prak· 
tlker und Wlssenschaftler verschiedener Fachrldltungen mit dem Ziel 
zusammenarbellen, die Per&Önlic:hkellBSrruklur des Scraftäters zu erfor· 
schen und für eine enleherische Behandlung Im Strafvollzug nutzbar zu 
machen. 

Die Internationale GeselJsmaft für soziale Verteidigung. die den Bel· 
grader Kongreß in Zusammenarbeil mll dem Bund lugoslawischer 'uristen· 
verbinde organisiert hai, wurde als Ausdruck eines neuen Geistes in der 
Krlminalpolitik von Filippo Gramatica, einem Remuanwali aus Genua, 
im Jahre 1917 gesründet. Die Grundgedanken der .Lehre von der sozia· 
len Verteidigung', aus denen die wesentliche Rolle der Erforsdmng der 
Tälerpersönlichkelt erkennbar wird. können unter Berüd<sichtJgunll des 
sogenannten ,MindMprogramms· der Gesellschaft, das auf Ihrem Koo
gTeß In Antwerpen (195'11 verötfentlidll wurde, folgendennaßen kurz um· 
rissen werden , Der Silial soll mit seinem Strafremt nur darauf abzielen, 
die menschliche Gesellschaft In Ihrem physischen Bestand und ihren so· 
zialen Werten gegen d~n Remisbremer zu verteidigen und die Mitglieder 
der mensdllichen Gesellschaft davor zu bewahren, selbst kriminell zu 
werden. Das Strafrecht wird also nicht als Selbstzweck zur Herbcilührung 
eines gereduen Urteils, einer Entsdleidung über Gut und Böse, sondern 
lediglich als Millel, als Instrument zum Zwecke der Anwendung eines 
möglichst differenzierten Systems staatlicher Reaktionsmillel (vorbeusender, 
enieherischeT und fürso rgerischer Maßnahmenl angesehen, mit denen 
man den Straftäter bessern, heilen und wiedereingliedern will. Es handelt 
sich mithin um eine mehT subjektivistische Lehre. bei der eine praktische 
Betramtungsweise insofern im Vordergrund steht. als man für eine zv..edc;. 
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volle Individualisierung auf die Erfortchung der Titerpersijnlichkelt, der 
Beweggrunde und Antriebe zur Tat zurückgreifen will. An dieser bio
psychologisdlen und soziologisdlen Per5ÖnlichkeilSeriortchung IOUen Me
diziner, Psychologen, Soziologen und Sozialarbeiter beteilIgt werden. 

Um einen der PersönlidtkelWtruktur des Titers angepaßten belehren· 
den Einfluß zu ermöglldten, strebt man die Ilrwellerung der Ermessens
macht des Richtcl1I bei der Verhängung möglidtst Individuelle r Maßnahmen 
an . Diese Bildungsaufgahe soU Indessen nicht nur durch die ndlterlidle 
EnlKheldung geleistet werden. EIl Ist ein besonderes Verdienst der Inter· 
nationalen Cesel1schaft fUr soziaJe Ver1eldigung, auf die groSen Möglich. 
kelten des Strafvollzugs für eine erzieherische Behandlung det Sfrafgefan
genen aufmerksam gemacht zu haben. Es soU nlchl nur fede Behandlungs
weise angewandt werden, die zur Resozialisierung geeignet, wfstenschafUich 
anerkannt und mll den Grundrechten vereinbar ist, sondern der Straf
vollzug soU auch Insoweit überaw bewegUdl gestaltet werden, als eine 
rfchterllme Instanz unter Mltwlrkun§ von Strafvollzugabeamten Art und 
Ausmaß der Anwendung der Sanktionen den Notwendigkeiten der Be
handlung des Strafgefangenen im Vollzug anpassen soll. 

Auf dem KongreS in Belgrad und Opatlja waren Teilnehmer aus etwa 
zwelundzwan2ig Nationen aller Erdteile versammelt, um aus der Sient 
verschiedener Fachgebiete da! Thema zu erör1ern. _Inwiefern .ind Unter· 
schiede In der siralrechdimen RechtmeUuog und Behandlung von Jugend. 
Iimen, Heranwachsenden und Erwamsenen gerechtfertigt?- Die Tagung 
war durch Informatorfsdle EiD%el- und lJinderberimte vorbereitet worden, 
die aUi vienehn Ländern kamen. Je ein zusammenfassender Generalberldlt 
der vom Kongreß behandelten vier Aspekte des Themu wurde den 
Teilnehmern in aufeInanderfolgenden Sitzungen vorgetragen. Den Gene
ralberfmt über die biO-p8'ydlologischen Probleme zum Kongreßthema er
.tallete der P!lymlater GIbbens (London). Der soziologischen Seite waren 
die ausführlimen Darlegungen von Prof. PerTarottf (florenz) gewidmet, 
während sich Prof. Zlalarf/S IZagreb) In seinem Grundsatzreferat mit den 
lurfslismen Fragen auselnandersel:zle. Den vollzugsmißlgen Geslmtspunkt 
eTÖrtene Prof. Pinalel (Pans) IJfUndlegend. 

BI ist hier olmt der Or1, auf die drei ersten Grundsatzreferate näher 
elnzugeh~, wiewohl aum sie tnr den Strafvollzug erheblime Gedanken· 
gänge enlhaJlen. Nur soviel soll gesagt werden, daß man hlnslmtllm der 
Red1tsslellung der Bntwicklungulufen der Jugendlimen, Heranwachsenden 
und Erwachsenen die beiden auf dem Kongreß zu Tage getretenen se
gensätzlimen Standpunkte - hier vollständige IndividualisJerung Im Einzel
laU, dor1 gesetzlirne Kategorlalerung VOD Altel'8gruppen - mit einem 
Kompromiß zu überbtüdten versuchte, Man empfahllür die Stralrechlsrefonn 
die gesetzliche Pesllegung eines rfchlerlimen Bnnessens, da! die Möglichkeit 
einer elastisdlen Anwendung der gesetzlichen Kategorien bei Ihrer praktI. 
sdlen Handhabung slrncnlteUen soll. Daß es sich bei diesem Oberhrük· 



kungsversum ledlgl1m um eine Verlagerung der Problematik auf die Frage 
der Zusammenarbeit von Rlmtern und SamveJ'ltändlgen bei Penönlimkelt&
unteJ'lumungen handelt, wurde von Mare Ancel (Paris) deutlich es-kannt, 
der bei seiner Zusammenfassung aller Generalberichte und Diskussionen 
folgendes unteJ'ltrich, Dem Rimter müsse trotz einer ge5Ct7Jimen Nor· 
nlierung von Alterskategorien die Entadleidung über den Grad der Reife 
des Straftäten Im Einzelfall vorbehalten bleiben. Sein Urteil dürfe aber 
nicht nur auf Expertenmeinungen beruhen. Er könne die Spezialisten zwar 
zur Mitarbeit heranziehen, mO.sse aber auf Grund seiner kriminologischen 
AusbUdung fähig und in der Lage sein, die Frage der individuellen Reife 
selbständig zu beurteilen und {Ur die Behandlung des RedlubrecheJl Im 
Strafvollzug fruchtbar zu mamen. 

Hatte man .Im bei der Frage nam der RechtSilellung der Altersgruppen 
noch für eine leItbIldhafte OrienUerungsm3glimkeit des RlmteJl Im Straf
gesetz ausgesprochen, 10 entledigte man sim der gesetz.lidlen Möglidlkel. 
ten a1& ~rument für die strafrechtliche Behandlung fast gänzl1m. indem 
man hier eine nahezu vollstl ndiae Individualisierung be{ünvortete. Prof. 
Ptnatel sprach sich in seinem Referat dafür aus. daß einer leden vollzugs· 
mäßigen Behandlung eines StraftiterlJ, ganz unabhängig von .einem Alter. 
eine Persönlichkeltauntersumung mit dem Ziel vorausgehen müsse, den 
wirklichen Stand telner geiJtlsen und körperlichen Entwicklung festzuste llen. 
der vom katendermäßIgen Alter weaentlich abweichen könne. Er äußerte 
femer die AuffUiung. daß n erst auf Grund dleaer Untersuchung mög. 
lIch sein werde, eine Diagnose zu IleDen, eine Prognose zu {onnulieren 
und einen Plan zur vollzussmäßigen Behandlung det Rechtabrechers in 
großen Zügen zu enlwmen. wobei man alle..dlngs nicht unberücksichtigt 
laNen dürfe. daß das Lebensalter nur einen Faklor bei der Persönlichkeit •• 
beurteilung danteIle. Für die Verwirklichung det. VoDzugsplanes · forderte 
er einen genügend großen Spielraum Innerhalb des Strafvollzugs zur 
Anwendung methodologiacher Prinzipien und ein Verfahren unablässiger 
Beobachtung des Täters mll der Möglichkeit zu stindlgen Neuansätzen In 
seiner Behandlung, hierbei tel nlml nur der Obergang von einer erziehe
rischen Behandlung In völlig freier Umgebung zu einem Vollzug In einer 
offenen oder geschJouenen Anstalt denkbar. sondern es sei auch die 
VeränderbarkeIl der Behandlunpdauer selbst anzustreben, Insbesondere 
mÜlSe aber die Bnt1assuna des Strafgefangenen und I('lne Rückkehr in 
die freie Getelllchaf1 genilgend vorbereitet werden . Dem IHnzelge9präch 
mit dem Gefangenen wies er abschließend eine.entscheidende Bedeutung 
fOr den Erfolg der Behandlung zu. 

In der AU!Spt"ame zu dleeem Grundaatueferal wurde besonderes Ge· 
wicht darauf gelegt, daß tI bei der vollzugsmäßIgen Einwirkung auf einen 
Jugendlichen oder heranwachsenden Titer grundsät:z.lidl darauf ankomme. 
ihn mit seiner Icriminellen Tal zu konfrontieren, .elne Opp05ltinn gegen
über der VerurteUung zu überwinden und Ihn Im SlrafvoDzug zur Mlt-
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arbeit anzuregen. Zusammenfassend wies Mare Ancel darauf hin, daß 
beim vollzugsmäßigen Aspekt mehr nom als blaher Getlchllpunkle wie 
Gruppentherapie, Beziehung des Gefangenen zu seiner Familie, Vorberei
tung seiner Entlassung berüasldlll81 werden müßlen I in dieser Hinsicht 
selen ein8ehende sirafvollzugskundliche Studien erforderllch. 

Von Opallja aus. wo sich die Kongreßtei1nehmer zur Schlußaitzuna 
der Tagung zusammenselunden hatten. wurde eine BxkuraioD nach der 
neuzeitlichen Vollzugsanstalt für heranwachsende Straftäter auf der Adria
Insel GaU nahe der losel Rab unternommen. Oie. unwirtUche Fe1seniruel, 
die wegen Ihres 51ürmischen Klima last keinen Pflanzenwum. besitzt. 111 
von der !ugoslawllchen Regleruog 1m Jahre 195" für den Strafvollzug 
an heranwadisenden Rech18brcchern bestimmt worden. Die Gelangenen 
haben in faJuelan8er Arbeit alle Gebäude und Anlagen selbst aufgebaut, 
die sich heute auf der Insel befinden. Sie baben die steinigen lnselweae 
und eiDen !-Iafen gebaut, in dem alle Güter umgeschlageo werden. die 
auf der Insel verbraucht, verarbeitet und erzeugt werden. Sie haben 
Werkstauhallen und eine graSe AruahJ von Pavillon. errichtet. in denen 
sich ihre Schlafsäle und ihre Krankenabteilung befinden. Diese enlllält 
einen kleinen, 8ut ausgestalteten Operationssaal. In dem Verletzungen 
behandelt werden, die sich die Gefangenen durch Arbeitsunfälle zugezo
gen haben. Von der Leitung der Anstalt wird der Aufnahmeabteilung 
eine besonders große Bedeutung zugesprochen, in der angeblich feder 
Strafgefangene zum Zwedce einer ariindlichen Anfanpbeobachtuna dwch 
ein Team VOn Medizinern, Piychologen und Sozialhe1fem womenlang in 
Einzelhaft gehahen wird. 

Neben den In jeder Siralanlitah üblichen Wirtschaftsgebäuden und 
schönen Wohnhiiusern der Strafvolltugsbediensteten kann der Besucher 
ein Theater beslchti8en. in dem die Cefan~enen selbat .plelen oder das 
auch als Kino benutzt wird. und ein Rundfunbtudio bewundern, das die 
gaMe Insel über zahlreiche Laullpcecher mit einem 8anztigigen Rund
funkprogramm versorgt Die Anatallileitung setzt anscheinend die mo
demen Massenkommunikationsmittel sehr . tark lür die Beelnßussung der 
heranwachsenden Strafgefangenen ein. Die Insel hat schließlich ein eigenes 
Hotel am Strand. in dem angeblich die Besucher der Gefangenen wäh
rend ihres Inselaufenthaltes wohnen. 

Auf der In~1 IOllen etwa 1 500 männliche Gelangene leben. Sie sind 
haupuachlich in Steine verarbeilenden Betrieben und Möbelwerkstiuen 
besmäftlgt. Körperlich machten sie einen guten Eindruck. Sie verhielten 
sich während der BesIchtigung wohldlazlplinlert. tut sogar etWas ver
schüchtert. Wenn ein Gelangcner beispielsweise einer Gruppe von Besu
chem auf einem Inselweg begegnete. trat er an den äußerslen Rand des 
Weges. riß seine Mütze vom Kopf und sland aalange In slrammet Hal
tUDg, bis die Gruppe an ihm vorübergegangen war. Von einem BinOuß 
der kommuniBu.chen Lehren auf den Strafvollzug war während der 
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Besichtigung wenig 'Zu spüren, wenn aum der in rit!Slgen leitern von Ge
fangenen auf einem Inaelhügel aus Steinen gelegte Name TI T 0 für den 
Besucher bei Ankunft. und Abfahrt weithin sichtbar war. 

Im Gegensatz zur Internationalen Gesellschaft. für soziale Verteidigung 
besitzt die Krlminalbiologische Gesellschaft, die bereits Im Jahre 1927 in 
Wien von Männem wie AdoU Lenz und Ernst See-Ug {heide Graz} ge
gründet worden Ist, keine e'tnsettige und im einzelnen festgelegte krimi· 
nalpolHische Konzeption. Sie stimmt in ihret" Zielsetzung allerdings insofern 
mit der Geitteatrömung der IOzlaJen Verteidigung überein, als sie durch 
die Erforschung der Täterpenänlichkelt zu einer IncllvidueUen Behandlung 
durch den Ridlter wie im Strafvollzug gelangen will. Richter und VoUzugs· 
beamte sind die Persönlichkeiten. auf die es bei der Sammlung des Ma· 
lerials rur eine Pel'lÖnlidlkeltaerforschung des Redlilbrec:hers ankommt. 
Richter und Vollzugsbeamle sollen aber aum für ihre berufliche Tätigkeit 
den Nutzen aUJ den wilsenKhaft.llch wertvollen Ergebnissen ziehen. Zu 
diesem Zwedc arbeiten in der Kriminalbiologischen Gesellschaft Praktiker. 
Richter, Staatsanwälte, Gerichtssadwersländige, Strafvollzugs-. und Polizei
beamte, und Forsdier. Juristen, Mediziner, Psychologen und Soziologen, 
Hand In Hand zusammen. Neben dieser Interdisziplinären Zusammenarbeit 
legt die Gesellsdlaft besonderen Wert auf ein Intemalionales Zusammen· 
wirken. Ihre Mitglieder kommen olml mir aUJ vielen europäischen und 
übel'lleelschen Ländern, sondern .Je ist aum selbst korporatives Mitglied 
IOwohl der Internationalen CeteUschaft für Kriminologie als aum der 
Internationalen Gesel.Ischaft für aozlale Ver1eidlgung (heide Paris). Maß
geblime Porsdier leiten die Gesellsc:hafl , Prof. Th. Würtenberger (Freiburg 
l Sr.) als I. Vorsittcnder, Prof. B. Kretschmer (fübingen) als 2. Vorsitzen
der. Prof. J. Hlrsdlmann (Tübingen) ab Schriftführer und Prof. H. Bellavl~ 
(Graz) als SdJatzmeitter u. a. 

Mag aum In der Gegenwart - nicht zuletzt aw Crund der erfolgreichen 
Arbeit der KrIminalbiologischen Gesellschaft - weitgehend wissenschaftlim 
anerkannt sein, daß es für eine pel'lÖnlimkeltll8ngepaßle Urteilsfindung 
ebenso wie für eine vollständigere Individualisierung im Strafvollzug un
erläßlim Ist, den Straftäter einer eingehenden PerlÖnlichkeit&erforschung 
zu unterziehen, so lind doch die Verwirklimung der Persönllchkeitaunler
sudlUng In der Praxis und die bei Ihr anzuwendende Methode Probleme, 
die noch einer wis8ensc:haßlimen Lösung harren. Wie wir bereits sahen, 
ist die grundlegende Bedeutung der .Zusammenarbeit von rumter und 
Samvemändigem bei Pef'8Önlimkeitsuntersuchungen' im Rahmen der 
Zusammenfa!lSung aller Generalberidlle und DiskuiSlonen des Belgra
der Kongre5SeS erkannt worden. Hben dieses Thema haUe die Kriminal· 
biologische GeseUschaft aber für ihr Wiener Treffen 1961 zur DiskUSlllon 
gestellt. 
~n Teilnehmern der Tagung - Juristen, Medizinern, Psychologen aus 

der Bundesrepublik Deutschland, Holland, Italien, Jugoslawien, Oeterrelm 
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und der Schweiz - gab Prof. Leferenz tHridelberg) in seinem grundlegen. 
den Referat. oRichter und Sachverständiger- eine gute Einführung In die 
Problematik des Kongreßthemas. EIn ebenso grundsätzUches wie umstrit
tenes Thema hane sich auch Priv.-Doz. Göppinger lBonn) tar sein Referat 
gewiihh. Er sprach über. .Methodologlsdie Probleme und ihre Au.wirkun
gen bei der Beguladltunso. Gleichialls mit einer Grundlatrlrase betchil
liste sld1 Dr. Neudert (Graz) in seinem Vortrag, _Fehlerquellen im Rah
men der Persönlichkelt8untersuchuogeo o. Er unternahm den Versum. die 
Standpunkte aller an einer Persönlichkcitsuntersuchung des Rmlsbredlen 
beteiligten Personen und die hierau. möglicherweise re.ulderenden Peh
lerquellen herauszuarbeiten. Auf dem Hintergrund dieser grundsätzlichen 
Ausführungen erörterten einige Referenten Sonderprobleme der Pel'8Ön
IichkeltserforsdlUng. So spram Prof. Hoff (Wienl aber die • Verwahrung 
der kriminellen Geisteskranken o. während Prof. Reisner (Wien) die spezi
fisch österreichisdJe Institution des opsychiatrischen Fakultiitsgutachtens
In den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellte. Die Darlegungen von 
Prof. Stransky (Wien) waren dem Awgabengeblel det opsymlatrlschen 
Samverständigen Im Verfohren und In der Hauptverhandlung' aus der 
Sicht eigener forensischer Brfahrung eines halben Iahrhundertt gewidmet. 
Aum Dr. Spiel (Wien) be1lpram auf Grund seiner prakliJchen Tätigkeit 
111, Gutachter dAS Thema, .SadlVerständigenprobleme am Jugendgericht". 
Die Anliegen des ärztlichen Sadwerständigen standen bei der Behandlung 
des Spezlallhemas • • Der SadlVersländ!ge in SlttUcf1keltsprozessen' durch 
Or. Rasch (Hamburgl im Blickpunkt des Interesses. Während Dr. Hartmann 
(Wien) auf die .ZllSllmmenarbeit zwilchen Richtet'" und Sachverständigem 
Im Rahmen des Verlahren8 aber die bedingte Entlassung" einging. zeigte 
Prof. Witter (HombuTg/Saariandl In seinem Vortrag • • Affekt und straf· 
rechtliche Verantwortlichkeit° die Grenzen der SachvemändlgenliUigkeit 
dem Richter gegen aber auf. 

Der Frage der .Zusammenarbeil zwl,men Strafanstalt und Sachverstän· 
dlgem' wandte sich ErzIehungsdIrektor Dr. Mollenhauer (Hamburgl in 
seinem Referat zu. Er gln8 davon aus, daß das Bemühen um die Re
sozialisierung des Verurteilten das Ziel des modemen Strafvollzugs sein 
müsse , Die ResoziallslerungSllu(gabe erfordere nlm! nur, daß dem Leiter 
der Strafanstalt eine Reihe "on Samvemändlgen ab Berater zur Seite 
stehen mußten, sondern daß auch zwismen dieser leitenden Fahrungs
tcblcht und der breilen Schicht der Aufsichts- und Verwaltungtbeamlen 
eine tragende ZWlsmen,chldlt von Sozialpidago8en an der Behandlungs
aufgabe In der Strafanstalt zu beteiligen sei. Oie Aufgabe det Anstalts
leiters erblickte er weniger In der Oberwachung eines Verwoltungsorga 
olsmuJ als in der "'erantwortlicf1en Leitung eines Gremiums von Spezialisten. 
die er aus Ihrer Isolierung als Spezialisten herauszuführen und deren 
Zusammenarbeit er aufeinander abzustimmen habe. 

51 



MoUenhauer (orderte eine sr6ßere Differenzierung der Sirdanstallen 
nach 8ehandJunparten und die Einführung des Typs einer Klassifizierungs
ansta1t, die leder Gefangene zu Beginn seiner Vollzugszeit zu durmlaufen 
habe. In dieser K1asslfizierunpanslalt mUsse eine Intensive Pel'SÖnlidlkelts
erforschung durdl ein Team von Wlssensmafllern venlchiedener Fam
richtungen betrieben werden, damit der G~angene einer seiner PenlÖn
Iidlkeitslltruktur angemessenen 8ehandlunpart 'Zugeführt werden könne. 
Aum die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit von Vertretern 
verschiedener Wlssenschaflszweige In der Strafvollzugsfonchung hob er 
abschließend hervor. Er bezeichnete die Strafanslaltln diesem Zusammen
hang ab #Laboratoriuffi für die kriminologische Forsdmng#. 

Prlvatdozentln Vodopivec CLlubljana) ging In Ihrem Vortrag, #PeßÖn
Iichkeltsuntenludlung BesdlUldigter und Verurteilter In Jugoslawien" eben
falls in erster Unie auf Fragen des Strafvollzugs ein. Besondere Aufmerk
sa mkeit widmete sie den Aufnahmeableilungen der jugos!awischen Straf
anstalten, Die eingehende Beobadltung der Straftöter durd!. ein Team 
von Psychiatern, Psymologen, Pädagogen und So:dalheUem diene einer 
individuellen Behandlung Im Strafvollzug. Denn die Feststellung des 
Inlelligenzgrades, der Fähigkeiten, der Interessenstruktur usw. ermagllche 
bestimmte Teamvorschläge zur Beschäftigung dea Strafgefangenen, zur 
Schlafraumzuwelsung in der Anstalt, zur psychologischen oder psychiatri
schen Behandlung. zur Regelung seiner Familienverhältnisse und zur Art 
der Vorbereitung seiner Entlassung. 

In einem nur miHelbaren Zusammenhang zum Wiener Kongreßthema 
Slanden die Referate von Prof. H. Mayer (l(Je!.), der eine _Typologie des 
gefährlichen Gewohnheltsverbredlen- enlwarf und von Staatsanwalt WIlder 
(Zürich), der an Hand von Fällen aus der gerimdlchen Praxis auf .Be
wußtea und UnbewuSles In der Genese verbrechcrlschen Verhaltens" 
aufmerksam machte. 

Auf dem KongrcS der Internationalen Gesellschaft für soziale Ver1ei
digung und auf der Tagung der Krhnlna1biologlsmen GeseUsmaft wurde -
so gillube ich - allen Teilnehmern die wamsende Bedeutung der PenlÖn· 
limkeltsuntenlumung filr alle Phasen der Slrafrechtspßege klar erkennbar. 
Blne solme Untersuchung muB schon vor dem UMeii durchgeführt wer
den. Im Strafvollzug. Insbesondere im JugendstrafvoU:rug, soU die wiesen
smafllim begründete PenlÖnlimkeUserforsdtung a.m Anfang jeder straf
rechtlichen Behandlung des VerUMellten stehen. Auf ihr muß die gesamte 
Behandlung im Strafvollzug aufbauen. Die Erfahrungen und Methoden der 
Ps}'chlalrie, Psychologie, Pädagogik und Soziologie sind hierbei In den 
Oienst dieser Aufgabe zu stellen, Das erfordert nlm, nur die Heranziehung 
von psymologlschen und psydll/llrischen Sadwel'1ltändlgen zur Persan
lidlkeilsunlersumung, sondern auch eine gründliche kriminologische Au,
bildung der Richter und Stlafvollzugabeamlen, die die Zusammenarbeit 
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der Sachverständigen bei der Persönlichkeitserforschung leiten sollen . 
Fruchtbare Forsc:hungsergebnisse für die Kriminologie sind andererseits 
heute nur nodl dann zu erwarten, wenn die Kriminologen mit Strafvoll
zugsbeamten und ruciltern eng zusammenarbeiten. 

Sowohl in Belgrad als auch in Wien wurde darüber geklagt, daß es an 
brauchbaren strafvollzugskundlichen und kriminologischen Studien zu 
Blnzelfragen fehle. Solche empirischen Untersudmnp;en miissen sich die 
Kriminologen in der Strafanstalt selbst erarbeiten. 

Bundeszusammenschluß für StraffäUigenhilfe 
Mitgliedervelliammlung am 16. Januar 196Z in Bad Godcsberg 

Von Aloy, S c nm and. CoritatdlreJr.:tor, Fulda 

StrruanstahsoberpfaITer I, R. Prälat Peter Buchholz, der seit Gründung 
des Bundeszusammensdllusses im Jahre 1954 den Vorsitz führte und auf 
der letzten Mitgliederversammlung In Ulm im Herbst 1960 einstimmig wie
der gewählt worden war, hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt 
zur Verfügung stellen müssen. Herzliche Dankesworte wurden dem Ab
wesenden gesagt. Zu seinem Nachfolger als I. Vorsitzender des Bundes
zusammenschlusses wählte die MItgliederversammlung den Direktor des 
LandeswohUahrtswerkes für Baden-Württemberg in Stuttgarl. Dr. Albert 
Scholl. der bisher schon dem engeren Vorstand angehörte. 

Engerer und erweiterter Vorstand wurden gemäß § 6 der Satzung vom 
Z7.0ktober 1954 ergänzt. 

Der Besdlluß der VJmer Mitgliederversammlung, schon bald einen haupt
amllldlen Gesdläitsführer für den Bundeszusammensdlluß zu bestellen, ließ 
sich leider noch nicht verwirkllmen. Die Geschäfte werden ouch weiterhin 
zunächst nurnebenamtlim durch den Geschäftsführer des _BundeshUfswerkes 
fürStraffiUige- in Godesberg geführt;bisheroblag Ihre Erledigung dem. Ver
ein Bewährungshilfe Bonn· In Godesberg. 

Far den Herbst dfeseslahres, voraussichtlich in der Zeit vom 15. bis 17. Ok· 
tober, ist eine Tagung des Bundeszu98Jl1mensc:hlusses \'orgesehen. Grundthema 
und Ort konnten ledoch noch nidlt festgelegt werden I die endgültige Ent
scheidung wurde dem Vorstand überlassen. In der sachlichen Aussprache 
stand die Sorge für straffällig gewordene ausländlsdle Gastarbeiter im Vor· 
dergrunde. Dabei wurde auch das sehr sdlwierige Problem der illegalen 
Ausländer mit seiner politischen Belastung in seinem ganzen Ernst deutlich. 
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ZEITSCH RIFTENSCHAU 

I. Aus deutschen Zeitschriflen 
Von Dr. Mn Busch, Diebura 

HangtllmmaR und Berufsve.rbreduertum 

(Zur Anordnung der Simerungsverwahrung von Or. 1000chim Hellm~r, in .Zelt
.duift für die gesamte Stralreduswissensdulfl". 73. Band, Heft 3, 1961, S.+f1IJ.1 

Angesichts der geplanten Str.fremtsreform und im I-linhlick auf die 
Probleme der Persönllchkcilserlorschung Im Strah'ollzug und die Behand
lung des RechtBbredu~rs In der Strafanstalt Ist es Immer wieder notwendig. 
ald} mit dem Penonenkreil auseinander 2.U setzen, der im Vollzug unter 
den RüddäUlgen eine besondere Rolle spieh. Hellmer befaßt sich unler 
demABpekt der Anwendung der SV mit dieser Gruppe von Rechtshremem. 

Hellmer .Iellt die Frage, Welche Gruppe von Tätern ist zu verwahren 'I 
Er weist an Zahlenmaterial nach. daS eine emebJlme Unsicherheil In der 
Anwendung der SV durm dle Getimte bestell! und daß die polilisc:hen 
Verhiltnisse hierbei eine wetentlid1e RoUe spielen. Hierin wiederum sieht 
Hellmer eine .Offenhelt des Rechts· nam außen, .wie sie gerade ImSlraf" 
recht vermieden werden sollte·. Ursache für die Verlegenheit der Gerimle 
Ist die Unsimerhelt und Unklarheit der Kriminologie über du, was mit 
. Sl!J'ihrlicher Gewohnheitsverbrecher" umsduieben wird. Audl der Begriff 
.Hangtiler" führt hier nicht weiter, weil er ebenso unklar isc. 

Hellmer unlersd,eidet zwei Typen von erheblidl kriminellen Tätern. 
Der Hangliter Ist chronisch kriminell aus WlIIensschwäme auf Gruod sei
ner seelischen Verfassuns. Der Berufsverbrecher Ist duonlsdt kriminell aUf 
bösem Willen, aus bewußter Lebensentsdleiduog. Gleichartiskeit der De
likte, Planung der Verbrechen, Oberlegenheil gegenüber Tatgenossen und 
die Anwendung qualifizierter Hilfsmittel sind Merkmale des Berufsverbre· 
dlert. Um einen der vielen Irrwege bei der Deutung der Symptome zu 
vermeiden, wird klargestelh, daß sich die größere Schuld nidlt aus dem 
materiellen Ertrag der Straftaten, sondern aus dem besonders verbred1e
rlschen Willen ergebe. Auf die Frage, wie du Problem der Schuld Im Rah· 
men der Maßnahmen .zur Sicherung und Besserung", insbesondere im 
Hinblldt auf die SV zu sehen ist, geht Hellmer bedauerlkherweise nicht 
ein. "Verwahrungswürdig" 1ft der Berufsverbrecher. Für die Hangtäter Ist 
die SV unangebracht Sie sind nicht zu isolieren, sondern zu integrieren 
(resozfalisleren). Diese K1aratellung ist tehr zu begrüßen. 

Naben dea ~""1flI lIOIl In ZukunR .ud. die Zelt«brlh ... ch . ... l-llnwRÜe .w wicht!-
1ft Qu.IleumaMrial pbeo. DIa SoMIUetru.,.. 



Für die Strafremtsreform fordert Hellmer eine Verschärfung der Vor
aussetzungen zur Anordnung der SV. Die Feststellung der Merkmale des 
Berufsverbreenen und die Begehung erheblicher Straftaten sind als Erfor
demisse fü r die Anordnung genannt. Hellmer erwartet aus dieser Klärung 
der Voraussetzungen eine Verringerung der Scheu der Geridlle vor der An
wendung. Für die Hangtäler schJägt er - allerdings nur als Verlegenheits
lösung - die 8ewahrungsanstalt nach § 82, Abs. 2 E 60 SIGB vor. 

es wäre eine dankenswerte Aufgabe für die St rafvollzu~yjssenschafl:, 
zu untenuchen, ob die von Hellmer gesmilderten Typen im Strafvollzug 
praktisch herauszuarbeiten sind. Die Abhandlung ist als eine sehr wert
volle und weiterführende HiUe fü r die Persönlichkeitserforschung Im Straf
vollzug zu betrachten. Sie informiert auch umfassend über wissensmaft
llme Fondmng auf diesem Gebiet. 

Unsere Jugend krimineller? 
Von Gertmd Zi~ltoven, in , .Unsere Jugend", Heft 2/1961, S. 69 ff. 

Die Frage, ob die Jugendkriminalität steigt oder ob Befürchtungen in 
dieser Richtung unangebramt sind, wird in unseren Publikationsmitteln 
in der versch iedensten Weise Immer wieder abgehandelt. Dabei ist bereits 
viel Unheil angerimtet worden. Vorurteile und vorschnelle Verallgemeine
rungen sind heute weit verbreitet und auch in Fachkreisen zu beobachten. 
Für den StraivoUzug wirken sim falsche Vorstellungen über die Entwicklung 
der Jugendkriminalität insofern verhängnisvoll aus, als meist vorsmnell 
Schlüsse auf die Richtigkeit und Angemessenheit der Behandlung der Ju
gendlichen Im Vollzug gezogen werden . Für eine sachlime und damit 
frumthare Ausgangsposition bei der Frage der Gestaltung des Jugendstraf
vollzugs Ist es daher zu begrüßen, daß wir In der Abhandlung von Zis
koveo eine klare und einwandfreie Darstellung über das Problem der 
Jugendkriminalität finden. 

Ziskoven untersucht die Entwicklung der Jugendkriminalität In den letzten 
lahrzehnten. es wird umfassendes Zahlenmaterial vorgelegt. das auch dann 
anerkannt und beadltet werden kann, wenn man statistischen Angaben 
gerade auf diesem Gebiet skeptisch gegenübersteht. Die Verfasserin selbst 
weist auf das Prohlem der Dunkelz8hl hin und versdlweigt die möglichen 
Fehlerquellen nicht. Die Zahlen erstrecken sim 8uf die rechtskräftig verur1eil
ten Jugendlichen im Verhältnis zu den rechtskräftig Verurteilten insgesamt, auf 
die rechtskräftig verurteilten Jugendlichen auf 100000 Einwohner,auf 100000 
Lebende ihrer Altersgruppe und auf die Zahlen bezügJim der versmlooe
nen Delikte. Ober die mutmaßlichen Einfl üsse auf das Steigen und Sinken 
der Jugendkriminalität werden nur sehr vorsichtig Angaben gemamt. 
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Auf die entscheidende Frage, ob unsere Jugend tatsichl1ch krimineller 
alt In früheren Jahrzehnten seJ, antwortet die Venuserln , .Sle ist gefähr
deter und für kriminelles Handeln anfölliger, aber Icnkberer und in ein 
geordnetes Leben lelmter zurüd:Cilhrbar als die Jugend vor dem ersten 
Weltkrieg' . - Gegenüber früheren Jahrzehnten steht die Jugend heute.be
zogen auf die Zahl Ihrer Altersgenossen zwar in größerem Umfange vor dem 
)ugendstrafrlchter·, aber sie wird . wenlger rüdd'ällig' und .in viel gerin
gerem Maße wegen der -ldassisd1en· kriminellen Delikte verurteilt". 

Der Artikel Ist ein guter und enregender- Ausgangspunkt für weitere 
Untersuchungen. Er hilfl wesentlich, !atsme VOrBtellungen auch in Fam
krellen zu überwinden. 

Die Strafe ab tlgliefte Verlqenhelt 
Vortrige t.um Problem der Strafe, gehalten auf einer Tagung der 

.Gilde Soziale Arbeit", in .Unsere Jugend', Helt 8/ 1961 , S. 337 ff. 

Während wir uns im Strafvollzug fragen, wie Erziehung im Rahmen 
der Strafrechtspflege und In der Strafanstalt möglich sei, werden wir In 
den Vortrlgen auf der Tagung der ,Gilde Soziale Arhell' einmal umge
kehrt zum Nachdenken angeregt , Welche Stellung nimmt die Strafe In 
der Erziehung ein 1 Die Vorträge schildern das Problem des Strafens in 
der Familie, Im Helm und in der Schule. Beim Studium der einzelnen 
Abhandlungen wird deutlich, daß der Strafvollzugsflldlmann hier heraus
gefordert wird, seine lest geprägten Auffassungen Ober die Strafe zu über
prillen und sich aus dem SdlUlenstrelt der Strafreml8theorlen zu lösen. 

Olga Voss betrachtet die Strafe Im Ellemhaus als . StÜlze (ür die Ord, 
nungen, in die das )(Jnd hineinwachsen soU' . An lebendigen und unmlt· 
telbar erneUenden Beispielen läßt sie jedoch deutlich werden, daß da. 
Strafen kein wohUeiles MiUel der Erziehung ist,sondern .immer ein Wag
nll' bleibt. 

Näher unserer Situation Im Strafvollzug sind die Ausführungen von 
Andreas Mehringer über .Strafen im Helm', weil hier eine Anstaltserzle· 
hung betrachtet wird, die soziologisch und psychologlsd1 vieles Parallele 
aufweist. Eine Reihe instruktiver Beispiele und Hinweise wie ,Der Erzieher 
muß vor allem da. erzieherische GCfipräch lernen als besten Ersatz für die 
Strafe' regen dazu an, sim über d en Hausstrafenkatalog hinaus mit der 
Frage der Erhaltung der Ordnung In der Anstalt und der Zurechtweisung 
des Gefangenen zu beschäfl.igen. 

Aus der Sicht des Lehrers in der Volksschule zieht lürgen von MeUe 
auch für den Strafvollzug .ehr beachtenswerte grundtittlicbe Folgerungen 
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über d .. Strafen. Hier tel nur eine These zitiert, • Oie depresslve und 
hemmende Strafe bringt Cefahren für den pidagoaisdlen Bezug". 

ln seinem Vornaa .Der Auftrag det Strafrknters ' geht von Sdllotheim 
von einem sehr spezifisch philosophischen Verständnis der Gesellschaft 
au •. Es ist e in lohnendet Bemühen, sich mit seinen AusfiJhrunacn über 
die Punktion der Strafe und det Richten au&einandenusetzen. 

Blisabeth Siegel behandelt das Strafproblem in der Erziehung von der 
pädagogischen Wissensmaft her und gibt Ausblicke auf die Uberlegungen 
der großen Pädagogen zu unserem Thema tschleiermamer, Herbart. Pe
stslozzt Noh)). 

Aogeslmts der seit Freud fast populär gewordeoen und nicht mehr 
wepudenkendco Erkenntnisse der Tiefenpsymologle wäre es oberfläch· 
Udt, du Problem des Strafeßl ohne eine UntersudlUng über die Motive 
und Ereignisse Im Unbewußtcn zu behandeln. 

Curt Bondy reißt ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Aspekte 
des Strafens in tiefenpsymologlsmer Simt an. Hier gilt es. sich weiter zu 
Informieren. 

Das Heft Ist eine Fundgrube für den Mitarbeiter. der über den engen 
Kreis seiner täglichen Funktionen hinaus das Problem des $tratens dUIf;n
denken will. 

11. Aus ausländischen ZeitschriJlen 
Von Entem SloatJanwalt Konrad Hindel. Kllluruhe 

Bulletin de I' Administration P~nllenll.lre I 
Jahrgang 1961 IIS1 

Zeluduift der belglsdaen SlramllzUisverwrulung. erscheint Jeden %welten Monat 
In franlÖslsdier Sprame. 

H.fI " Dupree~Generaldlreluor des be-lgi.schen Stralvollzugtwesens. ateUt 
.Theorie und Praxis der GefangenenbehandJuns" darler gibt darin einen 
großen Uberblidc über Wesen und Situation des heutigen Strafvollzuges. 

Der größte TeU des Heftet iSI dem engliscben Strafvollzug gewldmeh die 
Im Februar 1960 erschienene Schrift det britischen InfonnallonsamtCl übe, 
diesel Thema Ist ungekürzt übersetzt worden. Bin Oberblidc über die Ent· 
wldclung des britischen Strafvollzuges. über die zentrale Verwaltung. die 
Praxis des Strafvollzuges (KJoullizlerung, Getangenenorbelt, Erziehung. Fort
bildung. geistiiche und ärztilche Betreuung). den JugeodSlrafvollzug und die 
ProbaUoo bringt in sehr straffer Form alle wesentlichen Fragen nahe. 
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Unter den Tagungsberichten Inleressiert vor allem der über die Frelburaer 
KrtminoJogenlagung Im Oktober 1960. 

Heft Z 1 Tällgkellsberiml der Kommission _Straffälligkelt und geistige Hy
giene- zum Wellgesundheitsjahr. 

Ober die ArbeicskoJonie Wortet unterrichtet ein längerer Bericht. Worte!. 
mit eincr Belegfählgkeit von '100 Männern. Ist Arbeitskolonie für land
streicher und AlY) für straffällige Crelse. Das Schwergewicht liegt bei den 
landstreichern , 250 In58sscn waren 35 bis 65 1ahre alt, nur 31 waren älter 
als 65 lahre, 93 waren jünger als 35 lahre (bezogen auf I. 2. 1961, Be
legung , 3831, 6'1 Landstreicher waren erstmals untergebracht, 319 InsaS&en 
waren vorbestraR, darunter gerade die HälRe mehr als viermal. Die Kolo
nie hat mit ihren landwirtschaRlichen Betrieben eine GröBe von 624 ha ,lle 
liegt unmittelbar an der holländischen Grenze. Wottel Ist als offene An
stalt anzusehen, wenn auch die Fenster vergitlett l ind. 1959 gab es 12 
Entweichungen I die meisten Entwichenen kamen freiwillig zurück. Die 
Insassen arbeiten teilweise in der Landwirtsd'laft (70), teilweise für Un
ternehmer (701. für den Hausbedarf (60) oder In sonstiger Weise (60). Ar
beitsbelohnung , 1,'10 bis 2,25 bfr. Berufsausbildung wird für Maurer (7 Mo
nate Dauer) und Betonarbeiter (5 Monate) geboten. Das Personal ('13) ist 
verhältnismäßig schwach ; es zählt nur 30 Aufsichisbeamte und 13 Verwa)
tungsbcamte (einschI. Pfarrer und Arzt). Der Aufwand beträgt 79 bfr. für 
Arbeitsfähige und 8'1 bfr. für Invalide je Insasse läglich. 

Heft 3 1 Im Zusammenhang mit Wortel steht die Anstalt Merbpla., die 
ebenfalls Landstreicher und gelilig Minderbegabte aufnimmt, ein Landbe
Iitz von 1200 ha gehört zu Ihr. 1913 waren dort 5400 Insassen , die jetzige 
Belegfähigkeit beträgt gegen 1700. Merksplas hat einen Beamtenstab von 
303, davon 220 Aufsichtsbeamte und Z2 Arzte und Krankenpßeger. Außer 
einem ZeUenbau mit 96 ZeUen, in dem die Zugänge aufgenommen wer
den, sind 8 Bnzelgebäude. eine psychiatrische Abteilung, ein Hospital 
mit 150 Beuen, ein Sanatorium mit 75 Belten und eine lnvalidenabteilung 
mit 80 Plätzen vorhanden. 600 Insassen sind gewerblich und industriell 
beschäftigt, 160 in den landwlrtsIDaRlldlen Betrieben. Ein großer Teil der 
Beamten wohnt in Dienstwohnungen, für die Kinder der Beamten werden 
zwei eigene Schulen unterhalten. 

Bin zweiter Aufsatz in diesem HeR berichtet über die offene Strafan
Italt in den Niederlanden. 

Heft 4: Der Entwurf.eines Gesetzes über die soziale Verteidigung In be
zug auf Anormale wird Im voUen Wortlaut mitgeteilt und von 'anssen 
hesprodlen. B. 8011 den Sdlulz der Gesellsd1aft vor Psychopathen und 
Geisteskranken gewährleisten und die Unterbringung und Entlassung der
artiger PerBÖnlidlkellen regeln. 
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Ober zwei kleinere Strafanstalten, die vorwiegend landwirtschaft betreJ
ben, wird beridllet , RuiseJede und Saint-Huben , wie bei den Anllahs
schilderungen In Heft Z und 3 sind eine Reihe von Bildern der Darstel
lung beigegeben. 

Die statlllisdJe Obersicht des belglschen Stra{vollzug&wesens gibt für den 
1. 7. 1961 einen Gesamtbestand von 5870 Gefangenen an, davon 577 In 
Anstalten der Sozialen Verteidigung, 1138 in Merbplas als größtem Voß
'ZUgszentrum. 

H,ft 5 , run Vortrag von Paul Corni! über Wesen und Bedeutung der 
Gefangenenarbeit, den er 1% 1 beim Ic:anadischen Krlmlnologenkongreß 
gehalten hot, gibt dem Heft das Gepräge. 

Die Hefte enthalten außerdem jeweils alle wesentlidlen mlnisterlellen 
Erlasse und teilweise eine Bibliographie der neu eingegangenen Schriften 
aber Fragen des StrafvollzugCI. 

IwUlia, Jahrgang 1961 (l) 

Die frühere süda(rikanische Pollzelzeits<:hrift . Nongqal· erscheint lelt 
April 1961 aIe gemeinsame Zeitschrift für Justiz, Polizei und Strafvollzug 
und als Orgon des Justizministeriums in englischer und afrlkan.is<herSprache. 

H'fI ,: Pourle leitet die Zelts<:hrift In ihrer neuen Gestalt mit einem 
(Jberblidc aber die Entwiddung des StrafvoUzugswesens in Stldafrilta ein I 
maßgebend 111 jetzt du Sirafvollzugsgesetz von 1959. 

H,jI Z, Lamers, Generaldirektor des niederl i ndischen GefängniswHent, 
berichtet über die Grundlagen des niederländischen Strafvollzuges. 

H,ft ] , Fortsetzung des Aufsatzes von Lamers. Luckhoff, der als neuer 
Leiter der gcistlkhen und fürso rgerischen Betreuung der südafrikanlschen 
Strafanstalten berufen wurde, legt die Grundgedanken fü r teine Aufgaben 
dar. Fourie erörtCf1 die Rolle, die Dlniplin und Strafe fü r die Resoziali
sierung spielen. 

H,ft 4: Coelzee über die Entlohnung der Gefangenenarbeit unter Be· 
rücksichtigung der Beschlüsse der Ccnler und der Landoner UNO-Tagung. 
In Südafrika erhalten die Strafgefangenen 0,50 bis 1,50 Rand monat11m 
(WeiSel oder 0,25 bis 1,00 Rand (Nicht-Weißel, unler besonderen Vorllw
aetzungen ist eine weitere Erhöhung möglich. 

Heft S , Zwdter Tell des Aulsalzet von Coetzee, er zieht die Folgerungen 
aus der verglcld lenden Darstellung und trigt abschließend seine Vor
schläge vor. Die Cefangenencntlohnung sollte danadl nimt unter 33 % 
der Entlohnung vergleimbarer freier Arbeit liegen. 

In einem weiteren Aufsatz tchUdert Clelzee den Strafvollzug an Frauen In 
Südalrika und die SteUung det weiblichen Aufsichllpersonals. Die Bezüge det 
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farbigen Penonala slnd p nz erheblich niedriger als die des gleichrangigen wei
ßen PerlOnals. Es gibt nur eine EinheItslaufbahn, so daß leder Beamte nach 
Maßgabe seiner Fähigkeiten und der abgelegten Prüfungen SpilZen8teUun
gen erreichen kllnn. Für die Uniform wird ei n Kle idergeld gewahrt. Jahres
urlaub . 30 - 38 Tage; freie Krankenbehandlung. Pension wird 8US dem 
Polizei- und Strafvollzugspensionslonds. zu dem Beiträge gezahlt werden 
müs&en. gewährt. 

Heft 6, Schutte über die HInterbliebenenversorgung dcs Strafvolhup
personals I auSer der Pension existieren noch weitere Möglichkeiteo, so 
Zuwendungen aus dem Gefiingnlsbea mten-Wilwen- und Waisen·Fonele 
und aus einer Gru ppenlebenGversld1(~rung, der jeder weiße Beamte bil 
zum Alter von 50 Jähren bei treten kann. 

Heft 7. Lud:hoff über die Rehabili tation und Resozialisierung der Ge
fangenen , Grundlage dafür Is t die Klassifizierung. Es werden die Gruppen 
A (geeignet für offene Anstalten) bis 0 (unverbesserliche. smwerkrimlnelle 
Täter) unterschieden I je nach Führung und Persönltmkeit ist die Au!- oder 
Abstufung möglidl und notwendig. Für das Vollzugspersonal wird da. 
Universitätsstudium, besonders auf dem Gebiet der Kriminologie, beson
ders gefördert. 

Heft 8 I Luckhoff über die gehnliche Betreuung der Strafgefangenen. Süd
afrika hat 215 Gefängnisse (elnschließlidl der kleinsten AnSla lten). Die 
gei5t1lche Versorgung bereitet durm die Mehrsprachigkelt dCi Landet (Afri
kaans. Englisch. Bingeborenensprachen) einige Schwierigkeilen. 

Sympathisch berührt in Juslilia - stets die schrpersönliche Fonn. inder 
die Verhaltnlue der Beamtenscbafl bis zu den FamilIenereignissen hin 
behandelt werden. 

BU CH BESPR EC H U NGEN 

, 
HEI N IT Z. Emst , Oie Individuolislerun8 der Strafen und Maßnahmen In der 

RefOl m des Strafrechts und des StralprOletset (28 S. Bcrlln. 
W. de Gruylcr & Co. 1960, kar!. DM 1,- ). 

Einleitend gibt Heinitz einen kurzen Abriß der gcschichtlichen Entwick
lung der von Ihm behandelten Probleme und 5tellt für Deutschland fesl. 
daß sim der Gedanke einer auf die Persönlldlkelt des Täters zugeschnit
tenen Strafsanktion im Jugendgerlcnt!lgesetz 1923 durchselzte.ln italien und 
Frankreich erfolgte nach dem zweiten Weltkrieg ein neuer Anstoß, die 
Individualisierung VOn Strafen und Maßnahmen voran%UtreLben. Im Jahre 
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1917 wurde in Genua die .Sod~I~ internationale de d~fense aoctale" se
&riindet mit dem Hauptprogrammpunkt : .Die richterlichen EnlSdteldußgen 
mütsen getroffen und ausgeführt werden unter besonderer Berücksichtigung 
der Persönlichkeit des Verbred"um und sie müssen durch wissenschaftUm 
Individualisierte MaBnahmen zur sozialen WiederelngUederung des Yerur
leUten lühren .. • 

Heinitz betrachtet weiler Im heutigen Deutschland die helden entge
gengesetzten Tendenzen, die Sirafzumessungslchre zu verfeinern und zu 
vertiefen und den Ermessen.berelch des Richters bei der Strafzumessung 
zu besdlränken .. Er fiberprfift unter diesen belden Geeld'uspunkten aum 
den Entwurf des neuen Strafgeselwuches und stellt dabei lest, ein reines 
Maßnahmensystem muß mit rec:nwtaatllchen Grundsätzen in unüberbrila:
baren WIederspruch geraten .. 

Die Pülle de r Gedanken kann hier nlmt erschöpfend dargmeUt werden .. 
Wohl aber ist abschließend darauf hinzuweisen, daß die Bedeutung der 
Pel'BÖnUmkeitserforachung. gleldl unter wekben Gesichtspunkten die ridJ,. 
terliche Entscbeidung audl eriolSI. dazu zwingt, wie bei den 'ugendllmen 
auch bei den Erwachsenen die soziale Gerimlshilfe mit tätig werden zu 
luaen. Blnzelhellen hierüber fehlen, sie würden audl den Rahmen des 
Vortrags sprengen, dessen Lektüre einen vorzügljdlen Oberblldl: über die 
&enannlen Probleme gibt, die besondera auch im Vollzug der Preiheltastrale 
von Bedeutung sind .. 

Alben Krebo 

K LATT, 0etI0ff . Trefpunkt BetUn Moabll. 12ZS S.) Bedin .. Dahlem, Wlmem· 
Verla& 1957, DM 11 ,80 

In drei großen Abschnitten .Begegnungen um Schuld und Schld:sllr, 
#Dle Weil, in der Im lebte und wirkte ' und . Eln Wort an die Unbeslraften" 
schUdert der lrühere Anslaltsgeilltllche von BerUn·Moabit. Oberpfarrer Dr .. 
Detloff Kielt, sein Berufsleben. Dabei belonl ~r. daS er aus der Eigenart 
IelnCfl mit der Welt der Gefangenen verbundenen Berufs heraus den ge
gebenen Einblidc in sein el~nei Werden verstanden wissen will, .das in
nlpt mil meiner Aufgabe verwadulen war und aus dem mir die Kräfte 
zufloseen. die im den einzelnen Gefangenen gegenüber einsetzen durfle .. # 
Oberplarrer Dr .. KlaU gibl eine ausführliche Darstellung seiner mehr alt 
dreißig 'ahre umfassenden beruflIdIen Tätigkeil .all Seelsorger und Für· 
IOrger" Im größten BerUner Gefängnis und schildert Sdlid:sale von Strarfäl· 
Uggewordenen, denen e r mit Rat und Tat zu helfen bemfihl war .. Immer 
wieder wird deutlidI, daß es Ildl bel den Insassen dieses Untersudmngs. 
lingnlll8e8 um Mensdlen handelt, die in e iner Notlage sind und Einzel· 
hll{e braudIen und ei geht Oberpforrer Dr .. Klau dabei nicht um den Typus 
oder die Kategorie .. Der unerfreuliche Treffpunkt Berlin·Moablt ennöglidlt 
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